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1.1 

Einleitung 

Der im März 1976 vorgelegte Fünfte Tätigkeitsbe- 

richt des Hessischen Datenschutzbeauftragten 

hatte sich bereits eingehend mit den möglichen 

Konsequenzen eines Bundesdatenschutzgesetzes 

beschäftigt. Bei diesen ersten Überlegungen kann 

es nicht bleiben. Das Bundesdatenschutzgesetz ist 

mittlerweile verabschiedet, das Landesdaten- 

- schutzgesetz soll folgen. Der Schwerpunkt des 

Sechsten Tätigkeitsberichts ergibt sich insofern 
fast von selbst: Es gilt, die Erfahrungen aus der 

bisherigen Anwendung des Hessischen Daten- 

schutzgesetzes ebenso zu nutzen wie die lange 

Diskussion über das Bundesdatenschutzgesetz, 

um dem Hessischen Landtag einen Gesetzesvor- 

schlag zu unterbreiten. Dem Parlament soll damit 

ermöglicht werden, möglichst schnell eine Ent- 

scheidung zu treffen und damit den Bürger nicht 

zuletzt vor den Nachteilen zu bewahren, die sich 

aus unterschiedlichen Ansatzpunkten des noch 

geltenden Landesrechts und des neuen Bundes- . 
rechts ergeben könnten. 

So sehr es aber darauf ankommt, eine Regelung zu 

finden, die ein Höchstmaß. an Datenschutz ge- 
währleistet, so wenig lassen sich die Grenzen über- 
sehen, die aus der Existenz des Bundesdaten- 

schutzgesetzes folgen. Im Interesse des Bürgers 

kommt es darauf an, eine Zersplitterung des Da- 

tenschutzes zu verhindern. Der Preis dafür ist der 

Verzicht auf jenen Weg, der für den hessischen 

Gesetzgeber 1970 noch gangbar war: Eine Ge- 

setzgebung, die deshalb die jeweils überzeugend- 

ste Lösung aufnehmen kann, weil sie nicht mit 

Rücksicht auf andere schon bestehende Regelun- 

gen zu Konzessionen bereit sein muß. Einheitlich- 
keit des Datenschutzes kann und darf aber nicht 
schlicht Übernahme des Bundesdatenschutzgeset- 

zes auf Landesebene bedeuten. 

Der Bundesgesetzgeber selbst hat in $ 7 BDSG die 

zentrale Rolle der Landesdatenschutzgesetze für 

die weitere Entwicklung des Datenschutzes aus- 

drücklich anerkannt. Der hessische Gesetzgeber 

hat allen Grund, diese Chance wahrzunehmen, 

schon mit Rücksicht auf die Erfahrungen mit dem 
eigenen Gesetz. Abgesehen davon aber hat die 

Landesgesetzgebung in diesem Bereich von An- 

fang an noch ein weiteres Ziel verfolgt: Sie will 

nicht nur den Respekt vor.der Person des einzel- 

nen sicherstellen, sondern auch das Informations- 

gleichgewicht gewährleisten. Diese zusätzliche 

1.2 

1.3 

- 

1. EINLEITUNG 

Aufgabe muß nach wie vor ebenfalls im Mittel- 
punkt des Landesdatenschutzgesetzes stehen. 

Weder das Bundes- noch das Landesdatenschutz-. 

gesetz genügen freilich, um die sich aus der Verfas- 

sung ergebende Pflicht des Gesetzgebers zum 

Schutz der persönlichen Integrität des Bürgers zu 

erfüllen. Mehr denn je macht sich vielmehr die 
Notwendigkeit bemerkbar, den allgemeinen Da- 

tenschutz durch eine Reihe spezieller Regelungen 

für einzelne, gerade aus der Perspektive des Bür- 

gers besonders wichtige, Bereiche zu ergänzen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

äurch die Polizei, den Verfassungsschutz sowieim 
Rahmen des Gesundheitswesens sind Beispiele, 

die bereits in den vergangenen Tätigkeitsberichten 

mehrfach angesprochen worden sind. Die Erfah- 

rungen mit dem Krankenhaus- und dem Melde- 

recht sollte nicht vergessen werden. Ohne eine 

Berücksichtigung der sich aus dem Datenschutz 

ergebenden Forderung kann es eine überzeugen- 

de, den Grundsätzen der Verfassung entsprechen- 

den Regelung in keinem dieser Bereiche geben. Ich 

erwähne dies nicht zuletzt im Hinblick auf den 

Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes 

des Bundes und der Länder. In die Diskussion 

über ein solches Gesetz müssen von Anfang an 

Überlegungen zum Datenschutz einbezogen wer- 

den. Auch hier befindet sich das Land Hessen in 

einer besonders glücklichen Lage. Es liegen Richt- 

linien vor, die durchaus die Möglichkeit bieten, die 

aus der Perspektive des Datenschutzes erforderli- 

chen Konsequenzen zu ziehen. Der Zeitpunkt ist 

gekommen, an dem die in diesen Richtlinien ent- 

haltenen Ansatzpunkte aufgegriffen und weiter- 

entwickelt werden müssen. Dies umso mehr, als es 

‚nicht im Interesse des Bürgers liegen kann, wenn 

* der Datenschutz im polizeilichen Bereich lediglich 
in einem einzigen Land in der Bundesrepublik spe- 

ziell geregelt ist. \ . u 

Die hessischen Erfahrungen haben auch im ver- 

gangenen Jahr die internationale Diskussion über 
den Datenschutz maßgeblich beeinflußt. Als Bei- 

spiel seien die Anhörung des Hessischen Daten- 

schutzbeauftragten durch die Britische Kommis- ° 

sion, seine intensive Beteiligung an den Arbeiten 

des Europarats und der OECD sowie seine Teil- 

nahme an der Diskussion über den französischen 

Gesetzentwurf genannt. ° 

Wie in jedem Jahr enthält der Bericht einen Über- 

blick über die wichtigsten ausländischen Entwick-
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lungen. Sie zeigen, daß die Zahl konkreter 
Vorschläge für eine Datenschutzregelung ständig 
zunimmt. Zugleich wird deutlich, wie wenig sich 
die Annahme rechtfertigen läßt, das Bundesdaten- 
schutzgesetz stelle die einzige mögliche Lösung 
der Datenschutzprobleme dar. Im Gegenteil: 
Nach Schweden scheinen jetzt auch die Nieder- 
lande und Kanada eine Regelung anzustreben, in 
deren Mittelpunkt Registrierung und Konzessio- 
nierung der Datenbanken stehen. Die vom Euro- 
päischen Parlament unterstützten Bemühungender 
Europäischen Gemeinschaft um eine möglichst 
einheitliche Regelung werden dadurch bestimmt 
nicht erleichtert. 

Trotzdem bietet diese Unterschiedlichkeit einen 
nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie bewahrt 
den nationalen Gesetzgeber vor der Annahme, 
den Anforderungen des Datenschutzes mit seiner 
Regelung wirklich und endgültig entsprochen zu 
haben. Die unterschiedlichen Ansatzpunkte zwin- 
gen vielmehr dazu, Vor- und Nachteile der ver- 
schiedenen Regelungssysteme sorgfältig zu beob- 
achten, und zwar im Hinblick auf eine kontinuier- 
liche Verbesserung der eigenen Gesetzgebung. 

Besondere Bedeutung kommt den Bemühungen 
des Europarats und der OECD zu. Mit Hilfe der 
von beiden Organisationen angestrebten Überein- 
kommen könnte es gelingen, die nationalen Bemü- 
hungen aufeinander abzustimmen, zugleich aber, 
wie sich am Beispiel der grenzüberschreitenden 
Datenverarbeitung erweist, Fragen zu regeln, die 

. bislang im nationalen Bereich nicht überzeugend 
oder überhaupt nicht behandelt werden kön- 
nen, 

1.4 Der Tätigkeitsbericht enthält schließlich eine 
Reihe konkreter Datenschutzfälle. Sie wurden vor 
allem unter einem Gesichtspunkt ausgewertet: In 
den Diskussionen über den Datenschutz spielt die 
Vorstellung noch immer eine wichtige Rolle, daß 
seine eigentliche Aufgabe darin besteht, gegen- 
wärtigen „Mißbrauch“ zu bekämpfen und zukünf- 
tigen zu vermeiden. Das Bundesdatenschutzge- 
setz scheint mit seinen einleitenden Formulierun- 
gen diese Annahme zu bestätigen. Jeder der im 
Tätigkeitsbericht angeführten Fälle zeigt freilich, 
wie mißverständlich solche Hinweise sind. Weder 
bei der Weitergabe personenbezogener Daten, die 
in Bauanträgen enthalten sind, noch bei der Ver- 
wendung von EDV-Unterlagen als Schmierpapier 
kann ernsthaft von einem „Mißbrauch“ im Sinne 
eines konkret vorwerfbaren, weil beabsichtigten 
Verstoßes gegen die Grundsätze des Datenschut- 
zes die Rede sein. Was sich vielmehr an den einzel- 
nen Fällen immer wieder zeigt ist, wie sehr nach 
wie vor im Umgang mit personenbezogenen 
Daten das Bewußtsein der Notwendigkeit fehlt, 
die persönliche Integrität des Bürgers zu respektie- 
ren. Unstreitig nehmen die Fälle, in denen die 
Behörden mit dem Datenschutzbeauftragten eng 
zusammenarbeiten, ständig zu. Und ebensowenig 
läßt sich bestreiten, daß sehr viele Behörden von 
sich aus mittlerweile die Initiative ergreifen, um 
den Schutz des Bürgers zu verbessern. Dennoch 
ist der Datenschutz noch keineswegs zur Selbst- 
verständlichkeit geworden. Er bleibt konkrete, 
tagtäglich zu verwirklichende Aufgabe.
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2. VORSCHLAG. FÜR EIN LANDESDATENSCHUTZGESETZ 

Vorschlag für ein Landesdatenschutzgesetz 

Im Fünften Tätigkeitsbericht (LT-Drucks. 
8/2475) habe ich die Konsequenzen dargelegt, die 

sich für das Landesrecht und die Landesverwal- 

tung ergeben würden, wenn ein Bundesdaten- 

schutzgesetz idF des damals vorliegenden Ent- 

wurfs in Kraft träte. Aufgrund dieser Überlegun- 

gen habe ich empfohlen, das hessische Daten- 

schutzgesetz (HDSG) alsbald zu novellieren. In- 

zwischen ist das Bundesdatenschutzgesetz vom 

27. Januar 1977 (BDSG) verkündet worden; es 
tritt am 1. Januar 1978 in Kraft. Das BDSG 

enthält — abweichend vom Regierungsentwurf — . 

einen Vorbehalt für die Landesgesetzgebung: Das 

Gesetz soll für die öffentliche Verwaltung der 

Länder, soweit sie Bundesrecht ausführen, und für 

ihre Rechtspflegeorgane im Bereich der Recht- 

sprechung nur gelten, soweit der Datenschutz 

nicht durch Landesgesetz geregelt ist ($ 7 Abs. 2 
BDSG). Dieser Regelung liegt ein Vorschlag des 

Vermittlungsausschusses (Art. 77 Abs. 2 GG) zu- 

grunde, der einer Initiative des Bundesrats folgt. 

Bundestag und Bundesrat haben dabei die Erwar- 

tung zum Ausdruck gebracht, daß die Länder 

übereinstimmende, dem Bundesgesetz angegliche- 

ne Datenschutzgesetze schaffen. 

Die Ausformung einzelner Datenschutzregelun- 

gen des BDSG war im Gesetzgebungsverfahren 

hart umstritten; der Einigungsvorschlag des Ver- 

mittlungsausschusses ist sowohl im Bundestag als 

auch im Bundesrat nur mit der Mehrheit der Stim- 
men angenommen worden. Sieht man von einer 

:Minderheit ab, die das Gesetz im ganzen abge- 

lehnt hat, so bestand weitgehend Übereinstim- 
mung darüber, daß das Bundesgesetz „verbesse- 

rungswürdig“ ist). Die Datenschutzgesetzgebung 

sei als ein kontinuierlicher Prozeß zu verstehen, 

Entwicklung und Verbesserung des Datenschutz- 

‚rechtes blieben über das Gesetzgebungsvorhaben 

hinaus eine dauernde Aufgabe?). 

Danach hat die Datenschutzgesetzgebung, zu der 

die Länder nunmehr aufgerufen sind, zwei ver- 

schiedenartigen Anforderungen zu genügen: Ei- 

nerseits das Datenschutzrecht für die Landesge- 

setzgebung weiter entwickeln und Mängel des 

4 Dr. Hirsch, NW, Bericht über die 440. Sit- 
zung des Bundesrates am 12. 11. 1976, 8.411 

(C). 

2) Dr. Günther, 436. Sitzung des Bundesrates- 

am 25. 6. 1976, S. 296 (D). 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

Bundesgesetzes beseitigen; andererseits die Bun- 

deseinheitlichkeit des kodifizierten Datenschutz- 

rechtes auf breiter Grundlage wahren. 

Mit diesen Maßstäben sollte geprüft werden, ob 

und wieweit der Aufbau des BDSG sowie seine 

einzelnen Vorschriften in das Landesrecht unver- 

ändert übernommen werden können oder welche 

Verbesserungen anzubringen sind. 

Der als Anlage beigefügte Text eines Gesetzent- 

wurfes — im weiteren als „Entwurf“ (E) bezeichnet 

— ist das Ergebnis meiner Untersuchung; er könn- 

te ein Modell für übereinstimmende Landesgeset- 

ze sein. 

Die Abweichungen vom BDSG beruhen auf den 

folgenden Erwägungen: 

Die Gliederung des BDSG ist von der Aufteilung 
auf drei „Anwendungsbereiche“ bestimmt, von 

denen der eine die Datenverarbeitung der Behör- 

den und sonstigen öffentlichen Stellen und die bei- 

den anderen die Datenverarbeitung im nicht-öf- 

fentlichen, das heißt im Bereich privater Betäti- 

gung umfassen. Diese Aufteilung entfällt für das 

Landesgesetz. Das BDSG hat dem Landesgesetz- 

geber die Regelung des Datenschutzes nur für die 

Datenverarbeitung der Behörden und öffentlichen 

Stellen des Landes und dessen Rechtsprechungs- 

. organe vorbehalten. Dieser Vorbehalt deckt auch 
die allgemeinen Vorschriften’ des ersten, fünften 

und sechsten Abschnitts des BDSG; denn die 88 1 

bis 6 sowie die Übergangs- und Schlußvorschrif- 

. ten. des BDSG gelten nur, soweit die Regelung der . 

drei Anwendungsbereiche gilt, wie.sich aus $ 1 

Abs. 2 BDSG ergibt. 

Abgesehen von den Vorschriften im dritten Ab- 

schnitt des Entwurfs (Informationsgleichgewicht) 

folgt daraus für das Landesgesetz die Gliederung 

in: Allgemeine Vorschriften, Vorschriften für die 

Datenverarbeitung, Vorschriften für den Daten- 

schutzbeauftragten und Schlußvorschriften. 

Der Datenschutz hat im geltenden Landesrecht 

zwei Aufgaben: 

"1. den einzelnen davor zu schützen, daß seine 

grundrechtlich verbürgte Rechtsstellung ge- 

genüber dem Staat durch die behördliche Da- 

tenverarbeitung beeinträchtigt wird; 

2. das verfassungsmäßige Gefüge des Staates — 

. und entsprechend der kommunalen Vertre-
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tungskörperschaften —, das auf dem Prinzip 
der Gewaltenteilung beruht, vor nicht verfas- 
sungskonformen Veränderungen infolge der 
Datenverarbeitung zu bewahren, mit anderen 
Worten: Das „Informationsgleichgewicht“ 
zu erhalten oder wieder herzustellen. 

Daß das BDSG die letztgenannte Aufgabe nicht 
aufgegriffen hat, steht der Fortgeltung der landes- 
rechtlichen Regelung und ihrer Weiterentwick- 
lung nicht entgegen. 

2.2.2.1 Die Definition der Aufgabe des Datenschutzes hat 
keinen unmittelbaren Regelungsgehalt; sie hat 
‚mehr den Charakter eines Vorspruchs (Präam- 
bel), der, wie es in der Regierungsvorlage zum 
BDSG noch hieß, den „Zweck des Gesetzes“ und 
die Motivation des Gesetzgebers offenlegen soll. 
Daher wird die wörtliche Übernahme des $ 1 Abs. 
1 BDSG nicht empfohlen. Was „Mißbrauch“ im 
Sinne des Gesetzes ist, folgt allein aus den einzel- 
nen Regelungen über die Zulässigkeit der Daten- 
‚verarbeitung. Die „schutzwürdigen Belange“ sol- 
len nach der Begründung der Regierungsvorlage 
die aus der Würde des Menschen und seiner Hand- 
lungsfreiheit (Art. 1 Abs. 1 und Art.2 Abs. 1GG) 
abgeleitete Grundrechtsposition des einzelnen, 
sein „Persönlichkeitsrecht“, bezeichnen. Da der 
einfache Gesetzgeber Umfang und Schranken von 
Grundrechten nur Kraft — hier fehlender — verfas- 
sungsrechtlicher Ermächtigung näher bestimmen 
kann, ist der Begriff „schutzwürdige Belange“ eine 
kaum definierbare Fioskel, die das Verständnis 
der Vorschrift nur erschwert. 

2.2.2.2 Der hessische Gesetzgeber hat die Bewahrung des 
Gewaltenteilungsprinzips vor Veränderungen 
durch die Datenverarbeitung als eine Funktion des 
Datenschutzes und nicht als eine „weitere“ Aufga- 
be des Datenschutzbeauftragten verstanden wis- 
sen wollen. Deswegen wirdin $ 1 Nr. 2 E die in 
$ 10 Abs. 2 HDSG umschriebene Aufgabe des 
Datenschutzbeauftragten in einer einfacheren ' 
Formulierung als Zweck und Inhalt des Daten- 
schutzes herausgestellt. 

2.2.2.3$ 1 Abs. 2 BDSG umschreibt den Geltungsbe- 

2.3 

reich des Bundesgesetzes in den drei Anwen- 
dungsbereichen. Für das Landesgesetz hat diese 
Vorschrift nur im Rahmen der Subsidiaritätsklau- 
sel des $7 Abs. 2 BDSG Bedeutung. Sie kehrt 
daherin $ 2 E als Vorschrift über den Geltungsbe- 
reich des Landesgesetzes wieder. 

Das BDSG gilt — mit Ausnahme des $ 6 — nicht 
für personenbezogene Daten, die weder zur Über- 

mittlung an Dritte bestimmt sind, noch in automa- 

2.4.1 

tisierten Verfahren verarbeitet werden. Für den 
öffentlichen Bereich des Landes halte ich diese 
Einschränkung des Datenschutzes nicht für ge- 
rechtfertigt. 

Die Regelung des Bundesgesetzes entspricht dem 
Antrag des Bundesrates im Vermittlungsverfah- 
ren. Sie ist ein Kompromiß zwischen der Regie- 
rungsvorlage, die nicht zur Übermittlung be- 
stimmte Daten aus dem Datenschutz heraus- 
nahm, und der Empfehlung des Bundesrates im 
ersten Durchgang, die einen möglichst lückenlo- 
sen Datenschutz anstrebte. Die Gesetz gewordene 
Zwischenlösung trägt den Bedenken Rechnung, 
die vor allem von Wirtschaftsverbänden für den 
nicht-Öffentlichen Anwendungsbereich des BDSG 
erhoben worden waren. 

Im übrigen ist die bloße Verweisung auf 86 
BDSG, der als einzige Vorschrift für die oben 
bezeichneten Daten gelten soll, nicht vollziehbar, 
weil sie in sich widersprüchlich ist. 

Dem Staat, den seiner Aufsicht unterstellten juri- 
stischen Personen des Öffentlichen Rechts sowie 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden soll, so- 
weit sie sich mit selbständigen oder unselbständi- 
gen Unternehmen — die Begründung zu $ 5 Abs. 2 
der Regierungsvorlage des BDSG spricht von „öf- 
fentlichen Stellen“ — am Wettbewerb beteiligen, 
keine Sonderstellung eingeräumt werden. Dies 
entspricht $ 7 Abs. 1 und 2 BDSG. 

Für den Landesgesetzgeber stellt sich aber die 
Frage, ob er es dabei bewenden lassen kann, die 
Geltung wesentlicher Teile seines Gesetzes für 
diese Öffentlich-rechtlichen Wettbewerbungsun- 
ternehmen auszuschließen, oder ob er darüber 
hinaus bestimmen muß, welchen Datenschutzvor- 
schriften diese Unternehmen unterworfen sein sol- 
len. Das hängt davon ab, ob die Vorschriften im 
dritten und vierten Abschnitt des BDSG ausrei- 
chen, um die bezweckte Gleichstellung mit den 
vergleichbaren privatrechtlichen Unternehmen zu 
erreichen; das ist zweifelhaft: 

Nach $ 22 Abs. 1 und $ 31 Abs. 1 BDSG gelten 
für die am Wettbewerb teilnehmenden öffentlich- 
rechtlichen Unternehmen die Vorschriften des 
dritten oder vierten Abschnittes des BDSG jeweils 
mit Ausnahme der Vorschriften über den betriebli- 
chen Datenschutzbeauftragten, über die Befugnis- 
se und Pflichten der landesrechtlichen Aufsichts- 
behörden und über die Meldepflichten. Diese 
Funktionen übernimmt auf der Ebene des Bundes 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz als 
externe Kontrollbehörde, wie sich aus 8 19 Abs. 1 
iVm $7 Abs. 1 BDSG ergibt. 

Für den Bereich der Länder konnte der Bundesge- 
setzgeber mangels Gesetzgebungskompetenz
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2.4.2 

keine entsprechende Regelung treffen. Daraus er- 

gibt sich die Notwendigkeit, diese Lücke durch 

eine landesgesetzliche Regelung auszufüllen. 

Dementsprechend erklärt $ 2 Abs. 1 Satz 2 E die 

Vorschriften zur Durchführung des Datenschut- 

zes und zur Überwachung durch den Daten- 

schutzbeauftragten für anwendbar. Unabhängig 

davon gehört es zu den Aufgaben der allgemeinen 

Behördenaufsicht und der vom Staatüber die Kör- 

perschaften und sonstigen juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts ausgeübten Aufsicht, die 

“ Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Da- 

tenschutz auch im Bereich wirtschaftlicher Betäti- 

gung zu überwachen. 

Eine Übernahme der 8828, 29 BDSG (betriebli- 

cher Datenschutzbeauftragter) halte ich nicht für 

geboten. Diese Unternehmen unterliegen der 

Überwachung durch den Hessischen Daten- 
schutzbeauftragten und sind an die Datensiche- 

rungsvorschrift nach $ 15 Abs. 1 E gebunden. 

Danach haben sie dafür zu sorgen, daß die inner- 

organisatorischen Datenschutzmaßnahmen ge- 

troffen werden. 

Im übrigen lassen die Verweisungen in $ 22 Abs. 1 

und $ 31 Abs. 1BDSG auf$ 7 Abs. 2 Satz 1Nr.1 

BDSG die Frage offen, ob zu den Voraussetzun- 

gen des $ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 auch der — im 

selben Satz 1 enthaltene — Vorbehalt gehört, daß 

der Datenschutz nicht durch Landesgesetz gere- 

gelt ist, oder ob sich die Verweisung nur auf den 

bloßen Wortinhalt der Nr. 1 bezieht, das hieße, auf 

“die Aufsicht des Landes und auf die Ausführung 
von Bundesrecht. Dies kann hier jedoch dahinge- 

stellt bleiben (vgl. Rdnr. 2.10.1). 

Nach $ 1 Abs. 3 BDSG gilt der Datenschutz — mit 
Ausnahme des $ 6 Abs. 1 — nicht für die Massen- 

medien, soweit sie personenbezogene Daten zu 

eigenen publizistischen Zwecken verarbeiten. . 

Dies entspricht dem Grundrecht der Presse-, 

Rundfunk- und Filmfreiheit nach Art. 5 GG. Für 

das Landesrecht kommt eine entsprechende Rege- 

lung nur für die Anstalt des öffentlichen Rechts 

„Hessischer Rundfunk“ in Betracht. Sie hat ihren 

Platz in $2 Abs. 3E. 

Der Ausschuß der Staatsaufsicht in $ 1 Abs. 1 

Satz 2 des Gesetzes über den Hessischen Rund- 

funk vom 2. 10. 1948 garantiert die Rundfunkfrei- 

heit, die in der Verfassung des Landes Hessen 

nicht ausdrücklich genannt ist, im Sinne des später 

in Kraft getretenen Art. 5 GG. Davon bleibt je- 
doch die allgemeine Rechtsaufsicht der Landesre- 

gierung darüber, daß das Gesetz vom 2. 10. 1948 

und die allgemeinen Gesetze beachtet werden, un- 

“ berührt, — wie auch ein Vergleich mit der Rechts- 

stellung des dem Landesrecht zugeordneten 

2.5 

2.5.1 

2.52 

„Zweiten Deutschen Fernsehens“. ($ 25 des 

Staatsvertrages vom 6. 6. 1961) ergibt. 

Die Verantwortung für die Verwaltungsaufgabe 

und die Haftung für Fehler beiihrer Durchführung 

. muß bei der für die Verwaltungsaufgabe zuständi- 

gen Behörden oder öffentlichen Stelle auch dann _ 
verbleiben, wenn die Daten von einer anderen Per-: 

son oder Stelle im Auftragsverhältnis verarbeitet 
werden oder wenn die — automatisierte — Daten- 
verarbeitung im ganzen aus der Verwaltung aus- 

gelagert und behördlichen Rechenzentren über- 

tragen wird. : 

Dieser Grundsatz ist in $ 6 Abs. 1 E festgelegt. 

8 14 E ergänzt diese Bestimmung. Die Bindung an 

die Weisungen des Auftraggebers ist die Voraus- 

setzung für dessen Verantwortlichkeit. 

Für den öffentlichen Bereich des Landes genügt 
diese Regelung; sie ersetzt die umständliche und 

wegen der vielen Verweisungen schwer verständli- 

. chen Regelung im $8 BDSG. 

Zugleich regelt $ 6 Abs. 2 bis 4 E die Haftung für 

Schäden, die den Betroffenen infolge einer unzu- 
lässigen Datenverarbeitung oder durch die Verar- 

beitung unrichtiger Daten entstehen. Die verant- 
wortlichen Körperschaften sollen zur Wiedergut- 
machung des Schadens ohne weitere Vorausset- 

zungen verpflichtet sein. Mit $ 6 Abs. 2 des Ent- 

wurfs werden die Grenzen der — mittelbaren — 
Staatshaftung nach Art. 34 GG überschritten. 

Der Vorschlag beabsichtigt, eine unmittelbare 
Haftung des Staates oder der Körperschaften, die 

den Datenschutz im Sinne des $ 6 Abs. 1 zu ge- 

währleisten haben, einzuführen. 

- Art. 34 GG steht einer solchen Regelung nicht 

entgegen. Er garantiert die Staatshaftung nur in 

Mindestgrenzen, die nicht zum Nachteil des. Bür- 

gers unterschritten werden dürfen; er hindert den 

Gesetzgeber nicht, die Rechtsstellung des Bürgers 

‚gegenüber dem Staat und den öffentlich-rechtli- 

chen Körperschaften zu verbessern und deren un- 
"mittelbare Staatshaftung zu begründen. 

Die Ausweitung der Staatshaftung für die Daten- 

verarbeitung ist geboten, weil den großen Vortei- 

len, welche.die Datenverarbeitung der Verwaltung 

bietet, erhebliche Risiken für den Bürger gegen- 

überstehen. Erfahrungen der Vergangenheit — 

nicht nur in Hessen — haben hinreichend deutlich 

gemacht, welche Nachteile im einzelnen, beson- 

ders im Bereich der Leistungsverwaltung, entste- 

hen können, wenn die verarbeiteten Daten unrich- 

tig oder die Verarbeitungsprogramme fehlerhaft 
sind. Der einzelne ist außerstande zu beurteilen, ob 

die Benachteiligung, die er dadurch erleidet, ver-
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2.6 

2.6.1 

schuldet ist und wer sie zu verantworten hat. Des- 
wegen soll eine uneingeschränkte, vom Verschul- 
den unabhängige und einer Exkulpation nicht zu- 
gängliche Haftung der für den Datenschutz ver- 
antwortlichen Behörden oder Stellen die materiel- 
len Datenschutzrechte des einzelnen nach 85E 
ergänzen. 

Gegen die Einführung einer solchen oder einer 
ähnlichen Ersatzpflicht in das BDSG ist zwar im 
Gesetzgebungsverfahren vom Rechtsausschuß 
und vom Finanzausschuß des Bundestages Wi- 
derspruch erhoben worden. Dies solite jedoch den 
hessischen Gesetzgeber nicht abhalten, eine Wie- 
dergutmachungs- und eine Schadensersatzpflicht 
des Staates bzw. der kommunalen Selbstverwal- 
tungskörperschaften einzuführen. Eine nicht 
näher definierte Wiedergutmachungspflicht be- 
steht im übrigen schon nach $4 Abs. 2 
HDSG. 

In die Schadenersatzpflicht sollte — nach den von 
der Rechtssprechung entwickelten Grundsätzen 
über den Ausgleich immaterieller Schäden bei Per- 
sönlichkeitsrechtsverletzungen — auch der nicht 
vermögensrechtliche Schaden einbezogen wer- 

"den. 

Das wirksamste Mittel des Datenschutzes ist, das 
Speichern, Verändern und Übermitteln personen- 
bezogener Daten nur unter engen Voraussetzun- 
gen zuzulassen und eine zeitlich unbegrenzte Ver- 
wendung der Daten durch die Verpflichtung zum 
Sperren und zum Löschen zu verhindern. Die 
Maßstäbe für solche Beschränkungen behördli- 
cher Datenverarbeitung ergeben sich aus den Auf- 
gaben der Behörde oder öffentlichen Stelle, So ist 
auch der zweite Abschnitt des BDSG aufgebaut. 
Jedoch ergibt sich aus $ 3 BDSG, der als eine der 
„Allgemeinen Vorschriften“ die drei Anwen- 
dungsbereiche des Bundesgesetzes umfaßt, daß 
auch die Einwilligung des Betroffenen eine 
selbständige Zulässigkeitsvoraussetzung ist, und 
zwar unabhängig davon, ob die spezifischen Vor- 
aussetzungen für die drei Anwendungsbereiche 
vorliegen. 

Diese Regelung ist für den nicht-öffentlichen Be- 
reich wohl unverzichtbar: Sie entspricht aber nicht 
dem für die öffentliche Verwaltung gültigen 
Grundsatz, daß jedes Verwaltungshandeln nur 
zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe im Rah- 
men der Bindung an Recht und Gesetz zulässig ist. 
Das bloße Einverständnis, das sich eine Behörde 
oder Öffentliche Stelle von dem befragten Bürger 
erklären läßt, kann für sich allein die Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht rechtfertigen. 

Jedoch müssen Ausnahmen von diesem Grund- 
satz für die Übermittlung personenbezogener 

2.6.2 

2.6.3 

2.7 

2.8 

” 

Daten zugelassen werden. Die öffentliche Verwal- 
tung soll befugt sein, Vorhaben im nicht-öffentli- 
chen Bereich, die einem anerkannten allgemeinen 
Interesse der Bevölkerung dienen, durch Daten- 
übermittlung zu unterstützen, sofern dadurch das 
Persönlichkeitsrecht der Betroffenen nicht verletzt 
wird. Die Voraussetzungen hierfür muß das Ge- 
setz bestimmen. Sie sindin $ 9 Abs. 2E festgelegt. 
Diese Regelung bietet einen höheren Datenschutz 
als der entsprechende $11 Abs. 1 Satz 1 
BDSG. 

Eine allgemeine Bestimmung über die Zulässigkeit 
der Datenverarbeitung im Sinne des 83 BDSG 
braucht daher in das Landesgesetz nicht aufge- 
nommen zu werden. Der Vorrang besonderer 
Vorschriften zum Datenschutz in anderen Geset- 
zen wirdin $ 30 E festgelegt; eine besondere Vor- 
schrift im Sinne von $ 3 Abs. 1 Nr. 2 BDSG ist 
daher ebenfalls entbehrlich. 

Ob die Datenverarbeitung für die Erfüllung der 
Aufgabe erforderlich ist (88 7, 8,9 E), muß nach 
strengen Maßstäben geprüft werden. Die Beur- 
teilung ‚muß ergeben, daß die Verwaltungsauf- 
gabe ohne Verarbeitung personenbezogener Da- 
ten nicht sachgerecht und ordnungsmäßig 
erfüllt werden kann. 

Eine Einwilligung des Betroffenen ist erforderlich, 
wenn er zur Auskunft rechtlich nicht verpflichtet, 
sondern es in sein Belieben gestellt ist, ob er sie 
gibt. Diese Entscheidungsfreiheit muß gesichert 
sein. Deswegen wird in $ 7 Abs. 2und3 E vorge- 
schlagen, für die Einwilligungserklärung die 
Schriftform, die genaue Beschreibung ihres sachli- 
chen Inhalts und die Zusicherung des Ausschlus- 
ses von Rechtsnachteilen im Falle ihrer Verweige- 
rung vorzuschreiben. 

Die Datenübermittlung an Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs ($ 9 E), also an private Per- 
sonen oder Unternehmungen darf nur ausnahms- 
weise gestattet sein. Personenbezogene Daten, die 
zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben gespeichert 
werden, dürfen dieser Zweckbestimmung 
grundsätzlich nicht entzogen und nicht für eine 
kommerzielle Verwertung im nicht-öffentlichen 
Bereich ohne Einwilligung des Betroffenen ver- 
wendet werden. Daher läßt $ 9 Abs. 2 E die Wei- 
tergabe nur zu, wenn außer dem Interesse, das der 
Empfänger nachweisen muß, auch die Einwilli- 
gung vorliegt. Nur unter besonderen Vorausset- 
zungen kann auf den Nachweis der Einwilligung 
des Betroffenen verzichtet werden. 

Der Schutz der Vertraulichkeit solcher personen- 
bezogener Daten, die einem Berufs- oder besonde-
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2.9 

ren Amtsgeheimnis unterliegen, wird — gegenüber 

der Regelung in $$ 10 und 11 BDSG — in $$ 8,9 

E verschärft. Die Weitergabe dieser Daten an 

einen dritten Empfänger soll nur mit der Einwilli- 

gung des Betroffenen zulässig sein. Demgegen- 

über läßt es $ 10 Abs. 2 Satz 2 BDSG — und in 

entsprechender Weise auch $ 11 Satz 2 BDSG — 
genügen, daß der Dritt-Empfänger „die Daten zur 

Erfüllung des gleichen Zweckes“ benötigt, bzw. 

sie unter den „gleichen Voraussetzungen“ wie sein 

Vorbesitzer erhält. Diese Regelungen vernach- 

lässigen das Schutzbedürfnis des Betroffenen zu- 

gunsten der Interessen der Verwaltung in unzu- 

mutbarer, Weise, weil jeweils nur die empfangende 

Stelle — in eigener Sache — entscheidet, ob sie die 

Übermittlung fordern darf, und weil der Betroffe- 

ne unbeteiligt bleibt, obwohl es sich um Daten 

handelt, an deren vertraulicher Behandlung wegen 

ihrer Art er schon bei der ersten Speicherung in _ 

erhöhtem Maße interessiert ist. 

$ Il E präzisiert und erweitert die Bestimmung 

des 8$ 5 HDSG. Bei Informationssystemen und 
: Erhebungen für statistische, planerische oder 

“ gemacht werden, die keine Rückschlüsse auf Ein- _ 

2.101 

ähnliche Zecke soll dem Betroffenen der gleiche 
Schutz gegen eine zweckfremde Verwendung sei- 

ner Daten garantiert werden, wie er im Geltungs- 

bereich des Statistikgeheimnisses seit langem be- 

steht. 

Informationssysteme dieser Art sind dadurch aus- 

gezeichnet, daß sie zwar die Speicherung und in- 

terne Verarbeitung großer Mengen von personen- 

bezogenen Daten voraussetzen, daß die von ihnen 

zu erstellenden Entscheidungshilfen, wie z. B. Sta- 

tistiken, Tabellen, Indikatoren und thematische 

Karten, aber keine personenbezogenen Daten zu 

enthalten brauchen. Dem entspricht die in Ab- 

satz 1 und 2 getroffene Regelung: Personenbezo- 

gene Daten können an die Stelle, die ein Planungs- 

informationssystem betreibt, übermittelt werden; 

diese muß aber die spezielle Zwecksetzung strikt 

beachten. Insbesondere dürfen den Benutzern des 

Systems ausschließlich solche Daten zugänglich 

zelpersonen zulassen. Absatz 3 erstreckt diese 

Grundsätze auf Planungsumfragen und ähnliche 

Erhebungen. 

Für die Datenverarbeitung der öffentlich-rechtli- 

chen Unternehmen soll, soweit sie am Wettbewerb 

teilnehmen, grundsätzlich die Regelung für die 

entsprechenden Unternehmen auf Bundesebene 

gelten, nämlich die Vorschriften in $ 22 Abs. 1 

Satz 2 und $ 31 Abs. 1 BDSG. Deswegen wird die 

Geltung des Gesetzes.in $ 2 Abs. 1 Satz 2 E auf 

- Vorschriften beschränkt, auf die wegen der Zuge- 

hörigkeit dieser Unternehmen zur Öffentlichen 

Verwaltung des Landes nicht verzichtet werden 
kann, vor allem die Überwachung durch den Da- 

tenschutzbeauftragten und die Mitteilungen für 

das Dateienregister. 

Wie unter Rdnr. 2.4.2 dargelegt, bleibt es aller- 

dings zweifelhaft, inwieweit die Regelung des 

BDSG in $ 22 Abs. 1 und $ 31 Abs. 1 die landes- 

rechtlichen Wettbewerbsunternehmen erfaßt. 

Daher wird in $ 16 E vorgeschlagen, die dort 

aufgeführten Vorschriften des BDSG, welche die 

einzelnen Phasen des Datenschutzes und das Ver- - 

- fahren für die Auskunft, die Berichtigung, die 
Sperrung und die Löschung regeln, in das Landes- 

gesetz ohne Rücksicht darauf einzubeziehen, ob 

Bundesrecht oder Landesrecht ausgeführt 

wird. 

2.10.2 Die Vorschriften des Entwurfs gelten ebenso wie 

2.11 

das HDSG auch für die Datenverarbeitung im 

Rahmen wissenschaftlicher Aufgaben. Den hier 

bestehenden tatsächlichen und rechtlichen Beson- 

derheiten im Vergleich zur Verwaltung trägt 

$ 17 E Rechnung. Er stellt klar, daß der wissen- 

schaftliche Zweck nicht von der Beachtung des 
Datenschutzes entbindet. Abs. 3 beschränkt die 
Nutzung strikt auf die wissenschaftliche Auswer- 

tung. ° 

Im dritten Abschnitt E werden die $$ 6 und 12 
HDSG mit folgenden Abänderungen des gelten- 

den Gesetzestextes zusammengefaßt: 

2.11.1 In $ 17 Abs. 1 und Abs. 2 E werden den dort 

genannten Behörden und öffentlichen Stellen der 

Landes- und der Kommunalebene übereinstim- 

mend die Verpflichtung auferlegt, Auskünfte zu 

geben. Die — unbegründete — Unterscheidung 

zwischen Auskunfspflicht nach $ 6 Abs: 1 und 
Auskunftsrecht nach $ 6 Abs. 2 HDSG wird ver- 

. mieden. 

2.11.2 Abweichung von 86 Abs. 2 HDSG wird auf eine 

Auskunftsverpflichtung gegenüber den in $ 2 Abs. 

1 Nr. 3 E genannten juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts verzichtet. Aufgaben und Zu- 

ständigkeiten sind auf Organe der öffentlich-recht- 
lichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

in der Regel nach anderen Maßstäben als für die 

Organe der kommunalen Gebietskörperschaften 

verteilt, so daß das Problem des „Informations- 

gleichgewichts“ nicht oder nicht in vergleichbarer 

Weise auftritt. 

2.11.3 8 5 Abs. 3 HDSG entfällt, weil der Entwurfebenso 

wie das BDSG nur personenbezogene Daten in, 

den Datenschutz einbezieht. Daten und Daten-
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bestände im Sinne des $ 5 Abs. 3 HDSG werden 
von der Definition der personenbezogenen Daten 
in$ 3 Abs. 1 E, der mit $ 2 Abs. 1 BDSG überein- 
stimmt, nicht erfaßt, weil sie sich auf keine be- 
stimmten oder bestimmbaren Personen bezie- 
hen. 

2.11.4 In $ 18 Abs. 3 E wird das „öffentliche Interesse“, 

2.12 

das nach $ 5 Abs. 3 letzter Satz HDSG der Aus- 
kunftsverpflichtung gegenüber dem Landtag nur 
ausnahmsweise entgegenstehen kann, konkret 
umschrieben. 

Der vierte Abschnitt E regelt die Institution des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten. Sie ist eine 
besondere, von der Rechtsstellung des Bundesbe- 
auftragten für den Datenschutz nach SITE 
BDSG und von entsprechenden Einrichtungen an- 
derer Länder des In- und Auslandes grundsätzlich 
abweichende Einrichtung des Hessischen Landes- 
rechts. Der Hessische Datenschutzbeauftragte ist 
als eine beratende Institution zwischen Parlament 
und Regierung angesiedelt. Er ist keine Verwal- 
tungsbehörde herkömmlicher Art; er hat weder 
Anweisungsbefugnisse noch Eingriffs- oder An- 
ordnungsrechte. Seine Stellung innerhalb des or- 
ganisatorischen Aufbaues des Landes ist in der 
Anlage II zum Vierten Tätigkeitsbericht?) charak- 
terisiert. 

Im Gegensatz hierzu ist der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz in die Exekutive integriert: Er 
wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung ernannt; er untersteht der 
Rechtsaufsicht der Bundesregierung und der 
Dienstaufsicht des Bundesministers des Innern. 
Im Falle seiner vorübergehenden Verhinderung 
bestellt der Bundesminister des Innern einen Ver- 
treter, ohne dazu den Bundesbeauftragten hören 
zu müssen. Das Amt des Bundesbeauftragten ist 
ein Hauptamt; es kann nicht, wie in Hessen, ne- 
benamtlich ausgeübt werden. 

Die im HDSG gewählte Lösung verdient den Vor- 
zug; sie gewährleistet eine größere Unabhängig- 
keit. Der Grundsatz einer möglichst weitgehenden 
Bundeseinheitlichkeit greift hier nicht durch. 

Für die Regelungen in$$ 7 bis 15 HDSG, dieohne 
besondere Anderung ihres materiellen Gehaltes 

3) 8. HLT Drucks. 8/438, insbesondere in Abs. 
2.6 

2.12.1 

übernommen werden, wird jedoch eine andere, 
systematisch bevorzugte Gliederung vorgeschla- 
gen; deren Verständnis erschließt sich im allgemei- 
nen aus dem Text der Vorschriften. 

$ 24 E erweitert das Auskunftsrecht nach 813 
HDSG. Um prüfen zu können, ob die Daten- 
schutzvorschriften eingehalten werden, muß der 
Datenschutzbeauftragte die Programme, die den 
Ablauf der Datenverarbeitung, insbesondere der 
automatischen, bestimmen, kennen. Die Behör- 
den und öffentlichen Stellen des Landes haben 
zwar schon bisher dem Datenschutzbeauftragten 
auf sein Verlangen die verfügbaren Programme 
bereitwillig vorgelegt. Anläßlich der Erarbeitung 
eines neuen Landesgesetzes über den Datenschutz 
ist es jedoch geboten, dieses Einsichtsrecht, das 
zwar aus dem Auskunftsrecht nach $ 13 HDSG 
abgeleitet werden kann, ausdrücklich festzulegen. 
Das gleiche gilt für die weitere Verpflichtung der 
Behörden und öffentlichen Stellen des Landes, 
dem Datenschutzbeauftragten den Zutritt zu den 
Diensträumen zu gewähren, damit er die Datensi- 
cherungsmaßnahmen (vgl. die aus dem BDSG 
entnommene Anlage zu $16 E) überprüfen 
kann. 

2.12.2 $ 26E soll dazu beitragen, daß in der Bundesrepu- 

2.13.1 

blik die materiellen Datenschutzvorschriften in 
allen Anwendungsbereichen möglichst überein- 
stimmend gestaltet und verwirklicht werden. 819 
Abs. 5 BDSG bestimmt für den Bundesbeauftrag- 
ten das gleiche. 

Die übrigen Abweichungen vom Text des BDSG . 
sind unwesentlich. Sie sind aus der als Anlage 
beigefügten Gegenüberstellung erkennbar und aus 
dem Text-Zusammenhang heraus verständlich. 
Daher habe ich davon abgesehen, sie im einzelnen 
zu erläutern. 

2.13.2 Um den Leitgedanken zu verwirklichen, das 
Landesgesetz soweit wie möglich dem BDSG an- 
zugleichen, ist auch dessen Terminologie über- 
nommen worden, Andererseits sind einzelne For- 
mulierungen des BDSG abgewandelt worden, 
damit die Lesbarkeit der Vorschrift verbessertund 
das Verständnis für die Ziele des Gesetzes erleich- 
tert werden.



Hessischer Landtag - 8. Wahlperiode - Drucksache 8/3962 13 

  

3.1 

3. TENDENZEN IM DATENSCHUTZRECHT 

Tendenzen im Datenschutzrecht 

In der Bundesrepublik 

Mit der Verabschiedung des Bundesdatenschutz- 
gesetzes ist seit dem Erlaß des hessischen Daten- 

schutzgesetzes im Jahre 1970 die für die weitere 

Entwicklung des Datenschutzes in der Bundesre- 

publik bei weitem bedeutsamste Entscheidung ge- 

fallen. 
Um einen umfassenden und einheitlichen Daten- 

schutz sicherzustellen, sollten alle Länder bis zum 

Ende des Jahres Datenschutzgesetze erlassen. 

Erste Kontakte mit dem Ziel einer gewissen Koor- 

dinierung haben stattgefunden. Dies gibt dem 

Land die Möglichkeit, die Entwicklung des Daten- 

schutzes auch weiterhin zu fördern. 

Datenschutzprobleme von besonderem Gewicht 

werden durch die nach wie vor aktuelle Reform 

des Melderechts und die in diesem Zusammen- 

hang vorgesehene Einführung eines Personen- - 

kennzeichens ausgeworfen. Der in der Anlage vor- 

gelegte Entwurf eines Landesdatenschutzgesetzes 

könnte dazu beitragen, die insoweit bestehenden 

verfassungsrechtlichen Bedenken auszuräumen. 

Der Regierungsentwurf eines Bundesmeldegeset- 

zes; der die Vergabe eines” bundeseinheitlichen 
Personenkennzeichens vorsah, ist in der abgelau- 

ferien 7. Tegislaturperiode des Bundestages nicht 
verabschiedet worden. Der Rechtsausschuß des, 
Bundestäges hat am 5. Mai 1976 den Entwurf. 
eines Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßga- 

be gebilligt, „daß folgender Grundsatz beachtet 

wird: Die Entwicklung, Einführung und Verwen- 

dung von Numerierungssystemen, die eine einheit- 

liche Numerierung der Bevölkerung im Geltungs- 

bereich dieses Gesetzes ermöglichen (Personen- 

kennzeichen) ist unzulässig“. 

Die Diskussion, ob, in welcher Form und mit 

welchem Verwendungsbereich ein Personenkenn- 

zeichen eingeführt werden soll, ist damit jedoch 
nicht beendet. Im Auftrage der Innenministerkon- 

‘ferenz wird gegenwärtig untersucht, welche Kon- 

sequenzen aus dem Scheitern des Bundesmeldege- 
setzes zu ziehen sind. Die EDV-technischen Vor- 

bereitungen zur Vergabe und Verwaltung von Per- 

sonenkennzeichen sind mit erheblichen Investitio- 

nen weitergeführt worden. Dies macht deutlich, 
daß die vom Rechtsausschuß des Bundestages 

angesprochene Problematik unvermindert aktuell 

ist. In einer auf Wunsch des Ministerpräsidenten 

abgegebenen Stellungnahme habe ich darauf hin- 

3.2 

3.2.1 

gewiesen, daß die „rechtliche Beurteilung sich an 

der spezifischen Funktion des Personenkennzei- 

chens orientieren muß. Indemi es eine bessere Iden- 

tifizierung und Ordnung personenbezogener In- 

formationen ermöglicht, erleichtert es zugleich die 

Konzentration und Zirkulation solcher Informa- 

tionen. Aus der Perspektive des einzelnen ein kei- 

neswegs gleichgültiger Vorgang. Denn die Verbes- 

serung des Informationsprozesses verschärft auch 

das Risiko eines Mißbrauchs personenbezogener 

Angaben. Die Frage nach der Verfassungsmäßig- 

* keit des Personenkennzeichens istinsofern zu aller- 

erst eine Frage nach der Existenz eines ausrei- 

chenden und wirksamen Datenschutzes.“ 

Nicht zuletzt auf die Erfüllung dieser verfassungs- 

rechtlichen Anforderungen zielt der mit diesem 

Bericht präsentierte Gesetzesvorschlag. Er könnte 

für den Anwendungsbereich des Gesetzes eine 

tragfähige Basis für die Verwendung des Perso- 

nenkennzeichens abgeben. Problematisch bleibt 

der übrige, insbesondere der nicht-Öffentliche Be- 

reich. Ob das Bundesdatenschutzgesetz den ge- 

stellten Anforderungen genügt, ist zumindest 

zweifelhaft. Von einem gleichwertigen und umfas- 

senden Schutz des Bürgers vor einer unkontrollier- 

ten Verwendung seiner Daten kann im nicht-öf- 

fentlichen Sektor jedenfalls solange nicht gespro- 

chen werden, wie es an einer effektiven — und das 

"heißt auch präventiv wirkenden und über wirksa- 

me Eingriffsbefugnisse verfügenden — Daten- 

schutzkontrolle fehlt. 

Im Ausland 

Die Entwicklung im Ausland war im Berichtszeit- - 

raum besonders interessant. Es wurden eine Reihe 

von Gesetzentwürfen und Resolutionen vorgelegt, 

in denen Überlegungen aus den Tätigkeitsberich- 

ten und aus meinen Kontakten mit ausländischen 

Sachverständigen und Politikern wiederzufinden 
sind. Zahlreiche Gespräche in Österreich, Schwe- 

den, Großbritannien, Frankreich, den USA und 

mit Vertretern des Europarates, der Europäischen 

Gemeinschaft und der OECD waren auch für 

meine Arbeit von Nutzen. 

Frankreich 

Der Justizminister hat im Herbst 1976 der Natio- 

nalversammlung den Entwurf eines Gesetzes zum 

Schutz der Freiheitsrechte des Bürgers bei der 

Datenverarbeitung vorgelegt („Projet de loirelatif
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äal’informatique et aux libert&s“)!). Dieser Gesetz- 
entwurf beruht auf der wissenschaftlichen Unter- 
suchung einer Regierungskommission, die auch 
die Datenschutzüberlegungen in den europäi- 
schen Nachbarländern sowie bei den internationa- 
len Organisationen berücksichtigt. Auch zwi- 
schen der Kommission und mir kam es zu einem 
ausführlichen Meinungsaustausch, 

Der Entwurf ist noch nicht in der Nationalver- 
sammlung behandelt worden, und es ist gegenwär- 
tig nicht abzusehen, wann dies der Fall sein wird. 
Wie das BDSG knüpft er die Schutzregelung an 
den Begriff der „personenbezogenen Informatio- 
nen“ (Daten), wobei er allerdings in Art. 1 den 
Schutzzweck in der Art einer Präambel — sehr viel 
weitergehend als das BDSG — präzisiert: „Die 
Datenverarbeitung muß sich unter Achtung des 
Privatlebens sowie der individuellen und kollekti- 
ven Freiheitsrechte entwickeln“?). Diese General- 
klausel macht es — weitaus stärker als das BDSG 
— deutlich, daß auch bei der Datenverarbeitung 
die Rationalisierung dem Schutz der Freiheits- 
rechte untergeordnet bleiben muß, 

Besonders interessant sind im französischen Ge- : 
setzentwurf die vorgesehene Kontrollinstanz, die 
Regelung der Datenverarbeitung und der Schutz 
der Rechte der Bürger. 

Die Kontrollinstanz 

Das dem hessischen Konzept des Datenschutzes 
zugrunde liegende Prinzip der sog. externen Kon- 
trolle der Datenverarbeitung durch eine besondere 
Institution hat sich auch hier durchgesetzt. Der 
Entwurf sieht dafür eine weitgehend unabhängige 
„Commission Nationale Informatique et Liber- 
tes“ vor, die aus Mitgliedern des Staatsrats (Con- 
seil d’Etat), des Kassationshofs und weiteren qua- 
lifizierten Persönlichkeiten sowie einem Beauf- 
tragten der Regierung besteht. Die 12 Mitglieder 
der Kommission werden auf Vorschlag des Justiz- 
ministers von der Regierung auf die Dauer von 
vier Jahren ernannt. \ 

Die Kommission hat die Aufgabe 

— „der Information, indem sie die Öffentlichkeit 
der Datenverarbeitung gewährleistet und auf 
Berichtsersuchen antwortet; 

— der Kontrolle der Datenverarbeitung mit der 
Möglichkeit, die Gerichte einzuschalten; 

") Vorlage Nr. 2.516 der ersten Sitzung der Na- 
tionalversammlung in der 5. Legislaturperio- 
de 1976/77. 

?) „L’informatique doit se developper dans le 
respect dela vie privee, des libertes individuel- 
les et des libertes publiques“. 

— der Zusammenarbeit sowohl mit dem öffentli- 
chen wie dem privaten Sektor zum Zwecke 
präventiver anstatt repressiver Arbeitswei- 
se; 

— Untersuchungen für die Regierung oder für 
die Gerichte vorzunehmen“ (Begründung 
zum Entwurf, S. 3). 

Insbesondere soll die Kommission „alle betroffe- 
nen Personen über ihre Rechte und Pflichten infor- 
mieren, sich mit ihnen ins Benehmen setzen und 
die Einrichtungen zur Verarbeitung personenbe- 
zogener Informationen kontrollieren“ (Art. 4 des 
Entwurfes). 

Zur Stärkung der regionalen Einwirkungsmög- 
lichkeiten der Kommission können regionale Un- 
terkommissionen gebildet werden, denen sie Teile 
ihrer Aufgaben übertragen kann. 

Die Regelung der Datenverarbeitung 

Wegen der unterschiedlichen Gefährdung werden 
verschiedene Regelungen für Datenverarbeitung 
im Öffentlichen und im privaten Sektor vorgese- 
hen. Im öffentlichen Sektor soll eine obere Behör- 
de nach Anhörung der Kommission darüber ent- 
scheiden, welche Aufgaben durch Datenverarbei- 
tung zu erledigen sind. Die Entscheidung der 
Kommission kann durch den Staatsrat aufgeho- 
ben oder abgeändert werden. Für den Privatsektor 
wird lediglich verlangt, daß der Kommission jede 
geplante Datenverarbeitung angezeigt wird. Eine 
Bestätigung der Anzeige bedeutet die Erlaubnis 
zum Beginn der Datenverarbeitung. 

Außerdem wird eine öffentlich einsehbare Liste 
geführt; sie enthält alle der Kommission zur Kon- 
trolle vorgelegten Projekte. Jährlich legt die Kom- 
mission dem Präsidenten der Republik einen 
Tätigkeitsbericht vor, der veröffentlicht wird. Das 
Gesetz enthält auch detaillierte Regelungen für die 
transnationale Datenverarbeitung. 

Die Rechte der Bürger 

Unmittelbar zum Schutz der individuellen Frei- 
heitsrechte dienen die Vorschriften in den Art. 23 
bis 31 des Entwurfs, die sich mit der Befragung 
von Personen, der Zulässigkeit der Speicherung 
und den Abwehrrechten des Betroffenen befassen. 
Als Generalklauseln für diese Rechte bestimmen 
die Art. 2 und 3: 

Art. 2 „Aucune decision juridictionelle ou admi- 
nistrativeimpliquant une appr&ciation sur uncom- 
portement humain ne peut avoir pour seul fonde- 
ment un traitement automatise d’informations. 

Art. 3 Toute personne a le droit de connaitre et de 
contester les informations et les raisonnements
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utilisös dans les traitements automatises dont les 

resultats lui sont opposes“?). 

Werden personenbezogene Daten von Personen er- 

hoben, so müssen diese über die Freiwilligkeit oder 

über ihre Verpflichtung zur Angabe, über die Aus- 

wirkungen einer Verweigerung der Angabe und 

über die natürlichen oder juristischen Personen, 

an die die Daten weitergegeben werden, informiert 

werden (Art. 23). Die Speicherung von Informa- 

tionen in personenbezogener Form ist grundsätz- 

lich nur zulässig bis zur Zweckerreichung, oder 

wenn das Gesetz oder die Kommission etwas an- 

deres bestimmt hat (Art. 24). Für bestimmte Daten- 
arten gilt'ein absolutes Speicherungsverbot, das 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Betroffe- 
nen durchbrochen werden kann: Hiervon sind alle 

personenbezogenen Informationen umfaßt, die 

„direkt oder indirekt die rassische Herkunft oder 

die politische, philosophische oder religiöse Über- 

zeugung oder die Gewerkschaftsangehörigkeit 

von Personen erkennen läßt“ (Art. 26 Abs. 1). Die 

Kirchen sowie religiöse, philosophische, politische 

oder gewerkschaftliche Gruppen dürfen jedoch 

automatisierte Mitglieder-Register unterhalten. 

Ebenso wie im Bundesdatenschutzgesetz hat auch 

nach dem französischen Entwurf der Betroffene 
grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, Berichti- 

gung und Löschung, wobei gewisse Ein- 

schränkungen bezüglich der Staatssicherheit und 

medizinischer Daten vorgesehen sind: 

Jeder, der seine Identität nachweist, kann bei den 

im öffentlichen Datenbankregister enthaltenen 

Stellen Auskunft über ihn betreffende Verarbei- 

tung personenbezogener Daten verlangen (Art. 

27). Sie muß den Inhalt der gespeicherten Daten 

wiedergeben und in klarer Sprache abgefaßt sein. 

Eine schriftliche Auskunft kann der Betroffene 

gegen Gebühr erhalten. Die Kommission kann für 

die betreffenden Datenverarbeitungsstellen Fri- 

sten für die Auskunftserteilung festlegen. Gegen 

eine Verweigerung der Auskunft oder bei Zweifeln 

über ihre Richtigkeit kann sich der Betroffene an 

3.2.2 

die Kommission wenden, die sich zur. Zulässigkeit - 

der Verweigerung oder des Auskunftsverlangens 

äußert. Er kann verlangen, daß ihn betreffende 
unrichtige, unvollständige oder unklare Informa- 

3) Art. 2: „Keine Gerichts- oder Verwaltungs- 

entscheidung, die die Wertung eines menschli- 

chen Verhaltens einschließt, kann allein auf 

automatische Datenverarbeitung gegründet 

werden. 

Art. 3: Jedermann hat das Recht, Informatio-, 

nen und Begründungen, die in der automati- 

schen Datenverarbeitung verwendet werden, 

zu erfahren und zu bestreiten, wenn deren 

Ergebnisse ihm entgegengehalten werden.“ 

tionen oder solche, deren Speicherung verboten 
ist, berichtigt, vervollständigt, klargestellt oder ge- 

löscht werden. Auf Verlangen des’ Betroffenen 

muß ihm die zuständige Stelle kostenlos eine 

Kopie der geänderten Speicherung übermitteln. 

Bei bestrittenen Informationen obliegt die Beweis- 

last für deren Richtigkeit der speichernden Stelle, 

es sei denn, daß die bestrittenen Informationen 

von dem Betroffenen selbst freiwillig mitgeteilt 

worden sind (Art. 29). 

Soweit sich das Berichtigungsrecht des Betroffe- 

nen auf Informationen bezieht, die die Staatssi- 

cherheit oder die Verteidigung betreffen, ist ein 

besonderes Verfahren vorgesehen, das von der 
Kommission veranlaßt wird (Art. 30). 

* Auskunft über medizinische Daten wird dem Be- 

troffenen nur über einen von ihm bestimmten Arzt 

seiner Wahl erteilt (Art. 31). 

Die Strafvorschriften des Entwurfs sehen Haft- 

strafen von zwei Monaten bis zu fünf Jahren und 

Geldstrafen von 2000 bis 2 Mio Ffrs vor. 

Übergangsvorschriften in den Art. 36 und 37 des 

Entwurfs sollen gewährleisten, daß die Daten- 

schutzkontrollenach und.nach aufgebaut wird. So 

soll sich beispielsweise die Kommission zunächst 

mit dem Datenschutz in der öffentlichen Verwal- 

tung und erst später mit dem Datenschutz im 
privaten Sektor befassen. 

Großbritannien 

Auf Einladung des britischen Data Protection 

Committee?) nahm ich in beratender Funktion an 

einem ausführlichen Gespräch dieses Gremiums 

in London teil. Die Gesprächsrunde unter Beteili- 

gung sämtlicher Mitglieder des Data Protection 
Committee behandelte in ihrer fast siebenstündi- . 

gen Sitzung die Datenschutz-Erfahrungen in Hes- 

sen vor dem Hintergrund der in Großbritannien ' 

bestehenden Datenschutz-Probleme. 

Auch in Großbritannien scheint sich die Ansicht 

durchzusetzen, daß. eine institutionelle Veranke- 

rung des Datenschutzes den Vorzug verdient. Die 

ursprünglich nicht zuletzt von Mitgliedern der 

Kommission vertretene Auffassung, eine vor 

allem mit Hilfe standesrechtlicher Grundsätze zu 

realisierende Selbstkontrolle reiche völlig aus, ist 

wohl mittlerweile fallengelassen worden. Für die 

Kommission ist insofern das hessische Modell 

gegenwärtig von zentraler Bedeutung. Anschei- 

'nend strebt sie eine Lösung an, die eine Kombina- 

tion der schwedischen und der hessischen Rege- 
lung sein dürfte. 

Schwierigkeiten bestehen bei der Frage, welche 

Befugnisse ein Datenschutzbeauftragter haben 

9 Vgl. V, 3.2.
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3.2.3 

sollte. Einerseits geht es darum, eine übermäßige 
Zentralisierung und die damit verbundene Büro- 
kratisierung zu verhindern, andererseits meint 
man hier wohl, daß der Datenschutz Eingriffs- 
komptenzen nahelegt. Wie in der Bundesrepublik 
zögert man aber, sich dafür auszusprechen, und 
zwar im Hinblick auf die überkommende Struktur 
von Regierung und Verwaltung. Offensichtlich ist 
gegenwärtig das Kostenproblem das entscheiden- 
de Argument, um eine Datenschutzgesetzgebung 
hinauszuschieben, wenn nicht sogar in Frage zu 
stellen. Man meint, die privaten Unternehmen 
könnten mit Rücksicht auf ihre ohnehin ange- 
spannte wirtschaftliche Lage keine zusätzliche Be- 
lastung mehr vertragen. 

Einigkeit besteht über die Notwendigkeit, in einem 
zukünftigen Gesetz neben der institutionellen 
Kontrolle das Recht des Bürgers zu verankern. 
Dazu zählt nach Ansicht der Kommission in er- 
ster Linie das Auskunftsrecht, das allerdings nur 
auf der Grundlage eines Registers gehandhabt 
werden kann. Skepsis besteht jedoch im Hinblick 
auf die Wahrnehmung solcher Rechte durch die 
Bürger. Die Kommission geht wohl davon aus, 
daß die Betroffenen kaum davon Gebrauch ma- 
chen werden, es sei denn, konkrete persönliche 
Konflikte hätten ihnen die Notwendigkeit des Da- 
tenschutzes bewußt gemacht. 

Was den Anwendungsbereich einer gesetzlichen 
Regelung angeht, so ist man sich im Prinzip zwar 
einig, daß sie sowohl die staatliche Administration 
als auch die Privatwirtschaft erfassen muß. Im 
Gegensatz zu Frankreich geht man aber davon 
aus, daß die schärferen Maßnahmen für den priva- 
ten Bereich vorgesehen werden müssen. Eine star- 
ke Zurückhaltung besteht gegenüber jeder Annah- 
me, die Interessen des Bürgers könnten in minde- 
stens ebenso gravierender Weise durch Daten- 
sammlungen der staatlichen Administration 
gefährdet werden. Fragenkomplexe wie Aus- 
tausch von Daten im Rahmen der öffentlichen 
Verwaltung und Konkretisierung der Amtshilfe 
haben bislang eine sehr untergeordnete Rolle ge- 
spielt. 

Die Unterhaltung war für beide Beteiligten von 
Nutzen. Es hat sich erneut gezeigt, welche Aus- 
strahlung die hessische Regelung besitzt und wel- 
chen Wert ausländische Gremien darauf legen, die 
in Hessen gewonnenen Erfahrungen zu verwer- 
ten. 

Niederlande 

Die von der niederländischen Regierung einge- 
setzte Expertenkommission zur Vorbereitung 
eines Datenschutzgesetzes hat am 30. November 
1976 einen Gesetzentwurf über „Personendaten- 

Systeme“ vorgelegt’). An Ausführlichkeit der Re- 
gelung übertrifft der Entwurf alle bisher bekannten 
Gesetze und Gesetzentwürfe: Er enthältin 10 Ab- 
schnitten insgesamt 104 sehr detaillierte Arti- 
kel. 

Zentrale Begriffe des Gesetzentwurfs sind das 
„Datensystem“ und die Genehmigungsbehörde 
(„Registration Board“). Der Begriff des Datensy- 
stems wird wie folgt’definiert: „Datensystem be- 
deutet: Sammlungen personenbezogener Daten, 
auf die automatisch zugegriffen werden kann, 
oder die in einer Weise angeordnet sind, die es 
ermöglicht, sensitive Daten (Angaben über religiö- 
se, philosophische oder politische Überzeugun- 
gen, Rassenzugehörigkeit oder Hautfarbe, Straf- 
oder Disziplinarregister wie auch medizinische 
oder psychologische Personendaten) daraus zu 
entnehmen und die in einer Weise benutzt werden 
können, daß personenbezogene Daten an Dritte 
gelangen“ (Art. 1). 

Die Funktion der Genehmigungsbehörde (Art. 4 
ff.) läßt gewisse Parallelen zur schwedischen Da- 
teninspektion erkennen, nämlich insoweit sie das 
Recht zur Eingriffskontrolle hat. Die aus einem 
Vorsitzenden und höchstens 10 Mitgliedern beste- 
hende Behörde wird von der Königin (Regierung) 
ernannt. Die Behörde berät den Justizminister in 
Datenschutzfragen (Art. 8 Abs. 2); sie legt jährlich 
einen Tätigkeitsbericht vor (Art. 8 Abs. 3). Ver- 
ordnungen zur Ausführung des Datenschutzge- 
setzes bedürfen der vorherigen Anhörung der Ge- 
nehmigungsbehörde. Diese hat nicht nur ein Aus- 
kunfts- und Zugangsrecht (Art. 10) gegenüber 
allen Datenverarbeitern, sondern kann sogar die 
Durchsuchung von Wohnungen anordnen. Sie 
muß darüber innerhalb 24 Stunden dem General- 
staatsanwalt einen Bericht vorlegen (Art. 9), Die 
Genehmigungsbehörde führt über die aufgrund 
des Datenschutzgesetzes zu registrierenden Per- 
sonendatensysteme ein öffentliches Register, das 
jedermann kostenlos zur Einsicht zugänglich ist 
(Art. 12). 

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nach dem niederländischen Gesetzentwurf nur 
nach der Registrierung des betreffenden „Daten- 
systems“ in einem bei der Genehmigungsbehörde 
geführten Öffentlichen Register erlaubt. 

Die Registrierung kann unter bestimmten Voraus- 
setzungen verweigert werden. Dann ist die Verar- 
beitung personenbezogener Daten verboten (Art. 
21). Ähnlich wie bei der schwedischen Regelung 
ist also der Betrieb einer Datenbank nur aufgrund 

°) DerEntwurfistin englischer Übersetzung als 
Dokument Nr. EXP/Data Prot. (77) 2 am 24. 
Januar 1977 vom Europarat veröffentlicht 
worden.
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eines Verwaltungsakts der Kontrollbehörde zuläs- 

sig. ; : 

Für die Registrierung werden die Datensysteme in 

drei Kategorien eingeteilt: Datensysteme, die einer 

"einfachen Erlaubnis bedürfen, Datensysteme, die 

einer qualifizierten Erlaubnis bedürfen und Daten- 

systeme, die einer Konzession bedürfen. Unter die 

“erste Kategorie (Art. 17) fallen z. B. Mitgliederda- 

teien von Kirchen, Stiftungen und anderen Orga- 

nisationen, Abonnentendateien von Zeitungen 

und Zeitschriften, Lohn- und Gehaltsdateien im 

Personalwesen, Finanz- und ähnliche Dateien, die 

sich auf Gläubiger und Schuldner beziehen, Kun- 

den- oder Lieferanten-. oder ähnliche Dateien 
sowie Kombinationen der genannten Dateien. 

Zur zweiten Kategorie gehören alle Datensyste- ' 

me, die nicht unter die erste oder dritte Kategorie 

fallen (Art. 18). 

Zur dritten Kategorie gehören alle Datensysteme, 

aus denen personenbezogene Daten an Dritte wei- 

tergegeben werden, die auch sensitive Daten ent- 

halten oder bei denen das Einsichts- und Berichti- 
gungsrecht gemäß Art. 64 Abs. 1 d beschränkt 

werden soll (Art. 19). 

Durch Kabinettsverordnung soll für die einzelnen 

Datensystem-Typen der ersten Kategorie fest- 

. gelegt werden, welche personenbezogenen Daten 

in das System aufgenommen werden dürfen und 

auf welche Personen sich die Daten beziehen 

dürfen (Art. 34). 

Zur Registrierung eines Datensystems durch ein- 

fache Erlaubnis bedarf es lediglich der Angabe, 
daß das System der ersten Kategorie gemäß Art. 

17 Abs. 1 angehört sowie des Namens und der 

Adresse des Datenverarbeiters (Art. 22). 

Die Registrierung von Datensystemen der zweiten 
Kategorie setzt zusätzlich voraus, daß der Daten- 

verarbeiter eine Art „Satzung“ vorlegt, nach deren 

Bestimmungen das Datensystem betrieben wer- 

den soll (Art. 23). Diese auch für die dritte Katego- 

rie vorgeschriebene „Satzung“ muß sich im Rah- 

men der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 

und der dazu ergangenen Rechtsvorschriften hal- 

ten. Sie soll Mindestbestimmungen enthalten 

(Art. 37. Abs. 2) über: 

a) Den Zweck, der mit der Einrichtung und der 

Benutzung des Datensystems verfolgt: 

, wird; “ 

b) die Personenkategorien, über die Daten im 

. Datensystem gespeichert werden; . 

c) das Höchstmaß van Daten, das über jede 
. Person gespeichert werden darf; 

d) die Personen oder Personenkategorien, die 

Zugriff auf das Datensystem haben sollen; 

e) die Personen innerhalb und außerhalb der In- 
stitution des Datenverarbeiters und die Stel- 

3.2.4 

len sowie die Arten von Personen und 

Stellen, an die Daten aus dem System weiter- 

gegeben werden; 

f) die Frage, welche personenbezogenen Daten 

an Personen und Stellen unter Ziffer e) weiter- 

gegeben werden dürfen; 

die Fälle, in denen gespeicherte Daten ge- 

löscht werden dürfen; 

die Ausführung der Vorschriften in den Art. 
67, 69, 75 oder 76 (Anmelde-, Auskunfts-, 

Protokollierungs- und Informationspflicht); 

8) 

h) 

D eine Beschreibung der Organisation des Da- 

tensystems, insbesondere in Bezug auf seine 

Leitung. 

Zur. Registrierung der einer Lizenzpflicht unter- 

worfenen Datensysteme muß der Datenverarbei- 

ter der Genehmigungsbehörde ein Exemplar der 

„Satzung“, eine Beschreibung der technischen 

Vorkehrungen und organisatorischen Maßnah- 
- men für die Sicherheit des Systems sowie alle wei- 

tere Information vorlegen, der die Genehmigungs- 

behörde zur Entscheidung über die Erteilung einer 

Konzession bedarf (Art. 40). Die Behörde veröf- 

fentlicht den Antrag auf Konzessionserteilung im 

Niederländischen Staatsanzeiger oder in ‚einer 

Weise, die sie für angemessen hält, damit der An- 

trag den Personen, deren Daten in dem System 

gespeichert werden sollen, zur Kenntnis kommt 

(Art. 42): Die Konzession kann zeitlich begrenzt 

und mit Auflagen verbunden werden (Art. 45). 

Grundsätzlich muß jeder Betroffene spätestens 

einen Monat nach der ersten Einspeicherung dar- 

über unterrichtet werden, daß Daten über ihn in 
einem Datensystem gespeichert sind (Art. 63). 

Darüber hinaus ist jedermann auf dessen Antrag 

darüber Auskunft zu geben, ob und welche ihn 

betreffende personenbezogene Daten gespeichert 

und wohin sie weitergegeben worden sind. Sind 

Daten unrichtig, unvollständig, entgegen der ' 

Zweckbestimmung des Registers oder in Verlet- 

zung der „Satzung“ gespeichert, so sind auf An- 

trag des Betroffenen die Daten zu berichtigen, zu 

ergänzen oder zu löschen. In gleicher Weise ist der 

Datenverarbeiter verpflichtet, gespeicherte Daten 

zu ergänzen, wenn sie unvollständig gespeichert 

sind (Art. 70). 

Im übrigen enthält der Entwurf Bestimmungen 

über Schadensersatz (Art. 90), „internationale As- 

pekte“ der Datenverarbeitung (Art. 91-93) sowie 

Strafbestimmungen (Art. 94—96). 

Schweden 

Im Rahmen der regelmäßigen Kontakte mit der 
schwedischen Dateninspektion‘) fand im Novem- 

6) Vgl. IV, 1.4; V, 3.2,
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ber 1976 ein weiterer mehrtägiger Erfahrungsaus- 
tausch statt, diesmal in Stockholm. Schwerpunkte 
der Gespräche waren Datenschutzprobleme bei 
der Verwendung eines Personenkennzeichens und 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes 
bei einem Krankenhausverbundsystem. 

3.2.4.1 In Schweden wurde bereits kurz nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg im Zusammenhang mit dem 
Volkszählungsregister durch die Einwohnermel- 
deverordnung von 1947 eine dreistellige „Ge- 
burtsnummer“ eingeführt. Sie wurde Bestandteil 
der Personalnummer, die jede in Schweden gemel- 
dete Person nach $ 7 der Einwohnermeldeverord- 
nung (Folkbokföringsförordningen von 
1967/198) und $ 4 des dazu ergangenen Erlasses 
(Folkbokföringskungörelsen von 1967/495) 
erhält, und die aus 10 Ziffern besteht. Die ersten 
sechs Ziffern enthalten das Geburtsdatum in der 
Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und die nächsten 
drei Ziffern die Geburtsnummer; die letzte Ziffer 
ist eine Prüfziffer. Bei den Geburtsnummern wer- 
den ungerade Ziffern für Männer, gerade für Frau- 
en verwendet. Aus der Personalnummer 380425- 
6653 beispielsweise ist erkennbar, daß es sich um 
eine männliche Person handelt, die am 25. April 
1938 geboren ist. Die Personalnummer hat inzwi- 
schen die Funktion eines allgemeinen Identifika- 
tionszeichens erhalten und wird nicht nur im Ein- 
wohnermeldewesen benutzt, sondern auch bei- 
spielsweise als Wehrstammnummer, Sozialversi- 
cherungsnummer, als Halternummer für das 
Kraftfahrzeugregister, für den Führerschein, als 
Paßnummer und Nummer für Seeleute, für Zwek- 
ke des Erziehungswesens sowohl wie — mit Zu- 
satzziffer — als Steuernummer. 

Aufgrund des in Schweden traditionellen Prinzips 
der Aktenöffentlichkeit”) ergab sich beinahe 
zwangsläufig die Folge, daß sich auch die Privat- 
wirtschaft des Personenkennzeichens bemächtigt 
hat. Sowohl Behörden gegenüber als auch im 
Schriftverkehr mit Firmen wird von dem schwedi- 
schen Bürger heute normalerweise die Angabe 
seines Personenkennzeichens verlangt. Durch das 
für fast alle Lebensbereiche verwendete Personen- 
kennzeichen ist die Verknüpfbarkeit von Informa- 
tionen über eine Person mit Hilfe der EDV ent- 
scheidend verstärkt worden. Die Gefahr, ein 
„transparenter Bürger“ zu werden, hat sich er- 
höht. 

3.2.4.2 Im Hinblick auf das in Hessen in Entwicklung 
befindliche Projekt eines Datenverarbeitungs- 
Verbundes für mehrere Krankenhäuser?) waren 

7) Vgl II, 23.5. 
°) Dominig II, vgl. II, 4.1.1.3; V, 1,5. 

die Erfahrungen von besonderem Interesse, die in 
Schweden mit den dort bereits seit mehreren Jah- 
ren bestehenden computergestützten medizini- 
schen Informationssystemen für den Bereich meh- 
rerer Krankenhäuser gemacht worden sind. Für 
die Region Groß-Stockholm besteht ein medizini- 
sches Informationssystem für etwa 20 Kranken- 
häuser mit den entsprechenden Daten der ca. 1,6 
Mio Bewohner des Verwaltungsbezirks. Die Da- 
tenbank enthält für jeden erfaßten Bewohner des- 
sen allgemeine Daten, Angaben über einzelne Be- 
handlungen im Krankenhaus mit Stichworten sei- 
ner Krankengeschichte, Angaben über Röntgen- 
untersuchungen, Daten über Einlieferung und 
Entlassung und Vormerkungen für ambulante Be- 
handlungen. Das System basiert auf einer zentra- 
len Computereinrichtung mit über 200 on-line un- 
tereinander verbundenen Terminals. Die Anfänge 
des Systems gehen auf 1967 zurück; seine jetzige 
Ausbaustufe erreichte es 1971. Das Informations- 
system ermöglicht es dem behandelnden Arzt, bei 
Einlieferung beispielsweise eines Unfallpatienten, 
sofort dessen Blutgruppe, Angaben über frühere 
stationäre Behandlung, Medikamenten-Empfind- 
lichkeit sowie die wichtigsten Angaben zur Kran- 
kengeschichte auf Bildschirm abzurufen. Detail- 

. angaben der Krankengeschichte können nur von 
Arzt zu Arzt mündlich oder schriftlich weitergege- 
ben werden. Dadurch soll die Gefahr vermieden 
werden, daß gespeicherte Daten ohne ihre sog. 
Kontextbezogenheit — d.h. den Gesamt-Zusam- 
menhang, in dem sie erhoben wurden, wie Ort, 
Zeit, besondere Situation des Patienten — leicht 
ein unzutreffendes Bild für die Diagnose ergeben. 
Besonders sensitive Daten, wie z. B. psychiatri- 
sche Daten, dürfen überhaupt nicht per EDV 
übermittelt werden, sondern nur schriftlich von 
Arzt zu Arzt. 

Den Kern der für das System eingerichteten Da- 
tenschutzmaßnahmen bildet eine abgestufte Zu- 
griffsregelung, die durch einen genau festgelegten 
internen Sicherheits-Code, der sich von Zeit zu 
Zeit ändert, ergänzt wird. Es bestehen 4 Zugriffs- 
kategorien mit folgender Benutzerbeschrei- 
bung: 

Kategorie 1: 
Benutzer, die Patientendaten nur zu Verwal- 
tungszwecken, insbesondere zur Abrech- 
nung, benötigen. 

Kategorie 2: 

Benutzer, wie Krankenschwestern und La- 
borpersonal, die zwar medizinische Daten des 
Patienten brauchen, aber nicht die Kenntnis 
der Krankengeschichte oder Diagnose. 

Kategorie 3: 
Benutzer, wie Ärzteund Personal der Notfall- 
Abteilung, die auf sämtliche medizinische
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3.2.5 

Daten des Patienten Zugriff haben müs- 
sen. 

Kategorie 4: 

Bisher noch nicht festgelegt (evtl. Zugriff auf 

aggregierte Daten für Planung, Statistik und 

Forschung). 

Auch Ärzte haben unmittelbaren Zugriff nur auf 

die Daten der Kategorie 3, die sie selbst eingespei- 

chert haben; so kann ein Arztz. B. nur Daten über 

die von ihm in seiner Abteilung behandelten Pa- 

tienten abrufen. Benötigt er Daten aus anderen 

Abteilungen, so ist dies (siehe oben) wegen der 

Kontextbezogenheit nur über den dort behandeln- 

den Arzt möglich. 

Jeder Patient hat das Recht auf einen Ausdruck 

der über ihn gespeicherten Daten. Dieser Aus- 

druck muß von dem Arzt, der den Patienten zu- 

letzt behandelt hat, unterzeichnet sein. Für den 

Fall, daß der Arzt Bedenken hat, die Information 

könne sich nachteilig auf den Gesundheitszustand 

des Patienten auswirken, kann er den betreffenden 
Teil des Ausdrucks dem Patienten vorenthalten. 

Dieser kann sich dagegen mit einer Beschwerde an 

den Verwaltungsrat des Krankenhauses wenden, _ 

und wenn dieser der Beschwerde nicht abhilft, an 

das Oberverwaltungsgericht. Bei 2 000° Aus- 

kunftsfällen gab es nur 2, in denen aus medizini- 

schen Gründen die Auskunft partiell verweigert 

wurde. Von den ca. 1,6 Mio Einwohnern, deren 

Daten’im System gespeichert sind, kommen etwa 

1 bis 2 Auskunftsbegehren pro Woche; lediglich 

im ersten Monat nach Einführung des Auskufts- 

rechtes (Juli 1974) kamen ca. 1 500 Auskunftsbe- 

gehren. 

Nach Auffassung der Beteiligten hat sich das 

Krankenhaus-Informationssystem bewährt. 

USA 

In den USA sind auf Bundesebene neue Gesetzge- 

bungsinitiativen von der zweiten Jahreshälfte 

1977 an zu erwarten, nachdem die Studienkom- 

mission für Datenschutz?) dem Präsidenten und 

dem Kongreß ihren Abschlußbericht vorgelegt 

hat mit Empfehlungen für gesetzgeberische oder 

administrative Maßnahmen, um „das Persönlich- 

keitsrecht des einzelnen unter Abwägung mit den’ 

berechtigten Informationsbedürfnissen der Regie- 

rung und der Gesellschaft zu schützen“!P). 

Jedoch enthalten bereits der im Juni 1976 vorge- 

legte Zwischenbericht der Kommission sowie der 

?) Art. 5 Abs. (g) des USA-Datenschutzgeset- 

zes; vgl. deutsche Übersetzung in Heft 3 der 

„Beiträge zum Datenschutz“ des Hessischen 

Datenschutzbeauftragten, S. 42. 

10) aaO. Abs. b (2), S. 35 

T 

gemäß Art. 3 Abs. (p) des amerikanischen Daten- 
schutzgesetzes'!) zum 30. Juni eines jeden Jahres 
vom amerikanischen Präsidenten dem Kongreß 

vorzulegende Jahresbericht über die Entwicklung 

der Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 

interessante Hinweise zur Entwicklung des Daten- 

schutzesin den USA. Soist dem Bericht des Präsi- 

denten zu entnehmen, daß der Erlaß des Daten- - 

schutzgesetzes zu Einschränkungen der elektroni- 

schen Datenverarbeitung und beider Verwendung 

eines Personenkennzeichens führte: Mehrere Be- 

hörden haben auf den Betrieb eigener Datenban- 

ken verzichtet, andere deren Benutzung stark ein- 

gegrenzt: die bisher verbreitete Benutzung der So- 

zialversicherungsnummer als Personenkennziffer 
auch für andere Bereiche wurde eingeschränkt. 

Aus dem Zwischenbericht der Kommission lassen 

sich drei Arbeitsschwerpunkte erkennen: 

1.. Die Auswertung der Untersuchungen über 

die gegenwärtige Praxis und Zielrichtung der 

elektronischen Datenverarbeitung in öffentli- . 

cher Verwaltung und Privatwirtschaft; 

2. die Studie über bereichsübergreifende Daten- 

schutzprinzipien, die sich hauptsächlich mit 

Grundsatzfragen zur Abgrenzung des Schut- 

zes des Persönlichkeitsrechts von den gesell- 
schaftlichen Notwendigkeiten der Informa- 

tionsfreiheit befaßt; 

3. die Stellungnahme zur künftigen Entwicklung 

der Datenverarbeitung, die sich mit den 

Trends der Computer-Technologie und ihren 

Auswirkungen auf den Schutz des "Persön- 

lichkeitsrechts befaßt. 

Die Konkretisierung dieser Schwerpunkte ist im 

Juni 1976 Gegenstand eines eingehenden 

Gesprächs zwischen der Kommission und mir ge- 

wesen. Im Mittelpunkt stand dabei ein Fragen- 

komplex, -dem auch für Hessen eine besondere 

Bedeutung zukommt: der Datenschutz im Ge- 

sundheitswesen. Der Meinungsaustausch mit der 

Kommission bezog sich aber auch auf die Kon- 

trollmöglichkeiten bei Polizeiinformationssyste- 

men. In den Vereinigten Staaten liegen bereits, wie 
sich am Beispiel Kalifornien zeigt, konkrete Rege- 

lungen vor, Sie werden durch den Versuch gekenn- 

zeichnet, sorgfältig zwischen den einzelnen Infor- 

mationen zu unterscheiden und von der Grundla- 

ge dieser Unterscheidung dem Bürger auch im 

polizeilichen Bereich einen Anspruch auf Benach- 

richtigung, Berichtigung und Löschung zu garan- 

tieren. 

Besondere Beachtung verdient der vom Domestic 

Council Committee on the Right of Privacy dem 

Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgelegte 

1) vgl, aaO. S. 32
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Bericht über die nationale Informationspolitik. Er 
geht auf ein Problem ein, das nicht zuletzt im 
Hinblick auf das Bundesdatenschutzgesetz auch 
für die Bundesrepublik unmittelbar praktische Be- 
deutung besitzt. Die Erfahrung in den Vereinigten 
Staaten hat gezeigt, daß allgemeine Formulierun- 
gen, wie sie sich in den meisten Datenschutzrege- 
lungen finden, am Verhalten der öffentlichen Ver-. 
waltung letztlich wenig ändern. Zwar wird jede 
dieser Formeln zur Kenntnis genommen ohne 
aber, was der Absicht des Gesetzgebers entspro- 
chen hätte, in konkrete Maßnahmen umgesetzt zu 
werden. Die Kommission zieht daraus die Folge- 
rung, daß der Gesetzgeber so schnell wie möglich 
bereichsspezifische Regelungen vorlegen muß. 
Nur so könne die einer Verwirklichung des Daten- 
schutzes hinderliche Abstraktionsebene verlassen 
werden. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist auch 
die Initiative der Abg. Koch und Goldwater zu 
sehen. Sie haben am 21. 9. 1976 dem Repräsen- 
tantenhaus einen Gesetzentwurf!?) vorgelegt, der 
das Datenschutzgesetz von 1974 ergänzen, „eini- 
ge Schlupflöcher schließen und Ausnahmen been- 
den (soll), die sonst eine dauernde und unerträgli- 
che Durchleuchtung von Privatangelegenheiten 
unserer Bürger durch Staat, Kommunalverwal- 
tungen und Privatpersonen ermöglichen wür- 
den“!?), Der angestrebte „Right to Private Re- 
cords Act“ soll Datenschutzbestimmungen spe- 
zieli für das Bank- und Kreditwesen — inklusive 
Sparkassen, Bausparkassen, Heimstättenverbän- 
de oder Kreditvereinigungen — sowie für das Fern- 
meldewesen bringen, insbesondere hinsichtlich 
des Informationsrechts staatlicher Stellen. 
Nach dem Entwurf sollen künftig auf den genann- 
ten Gebieten personenbezogene Daten von staatli- 
chen Stellen nur noch gefordert oder an diese 
weitergegeben werden dürfen, wenn der Betroffe- 
ne-schriftlich zugestimmt hat, oder wenn die Wei- 
tergabe aufgrund einer gesetzlich zulässigen Ver- 
waltungs- oder Gerichtsanordnung oder eines 
Durchsuchungsbefehls erfolgt (8 3 [a] [1]). Für 
Daten, die nicht auf eine bestimmte Person bezo- 
gen oder beziehbar sind, soll das Gesetz nicht 
gelten. Werden Daten entgegen den Vorschriften 
des geplanten Gesetzes weitergegeben, so soll der 
Betroffene ein Recht auf Ersatz des Schadens, 
mindestens in Höhe von 1000 Dollar haben, bzw. 
auf 100 Dollar, multipliziert mit der Anzahl der 
Tage, an denen die unberechtigte Datenweiterga- 
be erfolgte ($ 11); außerdem sind Strafbestim- 
mungen ($ 12) vorgesehen. 
Zu dem Gesetzeszweck führte Abg. Koch weiter 
aus: „Nachdem der Bundesregierung diese häßli- 
chen Praktiken versagt wurden (durch das Daten- 

2) House Report 15.657. 

schutzgesetz von 1974) sollten auch Staatsregie- 
rungen und Kommunalverwaltungen sowie Per- 
sonen und Organisationen auf dem privaten Sek- 
tor nicht mehr nach Laune oder ohne genügenden 
Grund uneingeschränkten Zugriff auf Kredit-, 
Bank- oder Versorgungsdaten eines Bürgers 
haben dürfen.“!?), 

Der Entwurf soll außerdem Probleme im Zusam- 
menhang mit Abhören von Telefongesprächen 
lösen. 

In einem weiteren Bereich der Datenschutzgesetz- 
gebung des Bundes zeichnet sich eine neue Ent- 
wicklung ab: Wie der Kommission im November 
1976 berichtet wurde, hat das Ende 1974 in Kraft 
getretene „Gesetz über Elternrecht und Daten-. 
schutz“!*) mehr Probleme geschaffen, als es gelöst 
hat). Es wird ausgeführt, daß das Gesetz zwar 
den Einrichtungen auf dem Gebiete des Erzie- 
hungswesens die Notwendigkeit des Datenschut- 
zes zum Bewußtsein gebracht habe; die Praxis des 
Gesetzes lasse jedoch in vieler Beziehung zu wün- 
schen übrig, da sie uneinheitlich sei. Es ist also zu 
erwarten, daß auch auf dem Gebiet des Daten- 
schutzes im Erziehungswesen neue gesetzgeberi- 
sche Maßnahmen vorbereitet werden. 

Zwei Einzelstaaten haben inzwischen eigene Da- 
tenschutzgesetze erlassen, nämlich Virginia am 8. 
April 1976 und Ohio am 21. Juli 1976. 
Das Datenschutzgesetz von Virginia enthält vier 
Regelungsbereiche. Der erste enthält allgemeine 
Datenschutz-Grundsätze; der zweite regelt die Er- 
fordernisse für Behörden; im dritten Abschnitt 
sind die Datenschutzrechte des Bürgers enthalten. 
Im letzten Abschnitt wird die Benutzung der Sozi- 
alversicherungsnummer auf die Fälle ein- 
geschränkt, in denen dies durch Bundes- oder 
Landesgesetz vorgeschrieben ist; darüber hinaus 
wird der Rechtsweg für Datenschutzverletzungen 
geregelt. 

Das Datenschutzgesetz von Ohio enthält zu dem 
vorgenannten einen wesentlichen Unterschied: 
$ 1347.02 sieht die Schaffung eines mit weitre- 
chenden Befugnissen ausgestatteten „Personal In- 
formation Control Board“ (Datenschutz-Kon- 
trollbehörde) vor. „Die Behörde soll die Vorschrif- 
ten des Kapitels 1347 des Landesgesetzbuches in 
bezug auf Kommunalverwaltungen anwenden . 
und durchsetzen. Die Behörde soll außerdem dem 
Parlament Empfehlungen unterbreiten für die An- 
wendung und Durchsetzung des Gesetzes bezüg- 

13) Abgeordneter Koch bei seiner Einbringungs- 
rede; Congressionad Record-House/H 
10.747 vom 21. Sept. 1976, 

14) „Buckley Amendment“; vgl. IV, 4.7.3. 
1) The Washington Post vom 14. 11. 1976.
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3.2.6 

lich der durch Kommunalverwaltungen unterhal- 

tenen Datenbanksysteme“ ($ 1347.02 [C]). Das 

Gesetz regelt sehr ausführlich die Verpflichtungen 

von Behörden, die Datenverarbeitung betreiben, 

sowie die Rechte des betroffenen Bürgers 

(8 1347.05—10). 

Kanada 

Am 24. 11. 1976 hat der kanadische Justizmini- 

ster dem Parlament den Entwurf eines Gesetzes 

vorgelegt „Canadian Human Rights Act“!%), das 

sich auf den Schutz der Menschenrechte bezieht, . 

einschließlich des Rechts des einzelnen auf Zu- 

gang zu Informationen, die bei Regierungsstellen 

über ihn gespeichert sind. Das geplante Gesetz soll 

vor allem dazu dienen, jegliche Diskriminierung 

eines Bürgers zu verhindern, gleichviel, ob sie aus 

Gründen der Rasse, der Herkunft, der Hautfarbe, 

der Religion, des Alters, des Geschlechts, des Per- 

sonenstands, der Körperbehinderung oder auf- 

grund einer Verurteilung geschieht. Zu diesem 

Zweck sieht es die Errichtung einer Menschen- 

rechtskommission vor, deren — von der Regierung 

ernannte — Mitglieder unabhängig sind und nur 

aus den gleichen Gründen wie ein Richter von 

ihrem Amt abberufen werden können (8$ 21 

ff). 

Der Datenschutz wird in Abschnitt IV ‚Schutz 

persönlicher Information“ geregelt (88 49 bis 62). 

Ein Mitglied der genannten Menschenrechtskom- 

mission'wird auf Vorschlag ihres Präsidenten vom 

Justizminister zum Datenschutzbeauftragten (Pri- 

vacy Commissioner) ernannt ($ 57). Die Unab- . 

hängigkeit der Stellung des Datenschutzbeäuf- 

tragten ist mit der des „Auditor-General“ (Präsi- 

dent des Rechnungshofes) vergleichbar. Wie die- 

ser legt er dem Parlament mindestens einmal im 

- Jahr einen Tätigkeitsbericht vor ($ 60), zu seiner 

Aufgabe gehört die Prüfung der Beschwerden von 

Bürgern, die meinen, daß man ihnen Rechte vor- 

enthält, „in bezug auf sie betreffende personenbe- 

zogene Information, die in einer Datenbank der 

Bundesverwaltung gespeichert ist“ ($ 58 Abs. 1). 

Für die Untersuchung solcher Beschwerden ste- 

hen dem Datenschutzbeauftragten die gleichen 

Befugnisse zu (8 58 Abs. 5) wie dem „Human 

Rights Tribunal“, das die Menschenrechtskom- 

mission zur Aufklärung von Verstößen gegen die- 

. ses Gesetz bilden kann, d.h. er hat richterliche 
Funktionen: Vernehmung und Vereidigung von 

Zeugen, Vorlage von Beweisen ($ 40 Abs. 3), Ver- 

bot gegenüber einer Person, eine bestimmte Tätig- 

keit fortzusetzen, Anordnungen gegenüber einer 

16) Bill C-25, Second Session, Thirtieth Parlia- 
ment, 25 Elisabeth II, 1976, The House 
of Comons of Canada, 21882. 

3.2.7 

Person, einem anderen bestimmte Tätigkeiten in 

Ausübung seiner Menschenrechte zu gestatten 

und die Verurteilung zum Schadensersatz (Art. 41 

Abs. 2 bis 4). Eine solche Entscheidung kann 

durch den „Federal Court of Appeal“ (entspricht 

Bundesgerichtshof) überprüft werden. 

Die unmittelbaren Datenschutzrechte des Bürgers 

regelt $ 52: Danach hat jedermann das Recht auf _ 

Auskunft darüber, welche Daten über ihn in Da- 

tenbanken der — etwa 89 im Anhang des Gesetzes 

aufgeführten — Stellen der Bundesverwaltung ge- 

speichert sind; er hat Anspruch auf Auskunft dar- 

über, für welche Zwecke diese Daten seit Inkraft- 
treten des Gesetzes verwendet worden sind; er hat 

das Recht, die gespeicherten Daten oder einen 

Ausdruck davon zu überprüfen; er hat ein Berich- 

tigungsrecht, wenn die gespeicherten Daten un- 

richtig oder unvollständig sind und für den Fall, 

daß eine Berichtigung verweigert wird, kann er 

verlangen, daß die Daten mit einer entsprechen- 

den Anmerkung versehen werden. Wenn Daten, 

die vom Betroffenen durch Regierungsstellen für 

einen bestimmten Zweck erhoben worden sind, für 

einen anderen Zweck verwendet werden sollen, so’ 

darf dies nur mit seiner Zustimmung geschehen. 

Der Betroffene kann sich zur Durchsetzung seiner 

Rechte nach dem Datenschutzgesetz selbst oder 

durch einen Bevollmächtigten an ‚den Daten- 

schutzbeauftragten wenden. - 

Die genannten 'Auskunfts- oder Berichtigungs- 
rechte können eingeschränkt werden, wenn ihre 

Ausübung schädlich für die internationalen Bezie- 

hungen, die nationale Sicherheit Kanadas oder die 

Beziehungen zwischen Bund und Provinzen sein: 

könnten oder wenn dadurch die Verbrechens- 

: bekämpfung bzw. die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung behindert würde ($ 53). 

Der Gesetzentwurf enthält außerdem eine Reihe 

von Verwaltungsvorschriften, die verhindern sol- 

len, daß Regierungsstellen in unnötigem Ausmaß 

‚ von einzelnen bzw. Firmen Informationen sam- 

meln. Dazu gehören insbesondere die Bestimmun- 

gen über Koordination von Datenbanken ($ 56), 

die dazu dienen sollen, den gegenwärtigen Infor- 

mationsfluß zwischen ‘den staatlichen Behörden 

festzustellen und zu koordinieren; ebenso die Vor- 

schriften in & 62, die es der Regierung ermöglichen 

sollen, für bestimmte Kategorien von Daten (z. B. 

medizinische Daten) bereichsspezifische Regelun- 

gen zu treffen. 

Australien 

In Australien befassen sich zwei Gremien mit Fra- 

gen des Schutzes der Privatsphäre: Einmal die 

1973 gebildete Regierungskommission für 

Rechtsreform (The Law Reform Commission), 

zum anderen das Privacy Committee von New



. 22 Hessischer Landtag - 8. Wahlperiode - Drucksache 8/3962 

  

South Wales, einem der industriell am meisten 
entwickelten Staaten des australischen Bundes- 
staates. 

Für die Law Reform Commission ist der Schutz 
der Privatsphäre nur eines aus einer Reihe von 
Problemen der Rechtsreform, an denen sie arbei- 
tet!7), während sich das Privacy Committee von 
New South Wales ausschließlich mit Problemen 
des Schutzes der Privatsphäre beschäftigt. 

Die Commission hat beschlossen, sich zunächst 
auffolgende Kategorien der Untersuchung zu spe- 
zialisieren: Privatsphäre und Regierung, Pri- 
vatsphäre und Medien, Privatsphäre und Ver- 
braucher, Privatsphäre und privater Sektor. Sie 
unterstützt darüber hinaus die Arbeiten des Priva- 
cy Committee von New South Wales. 

Das Privacy Committee von New South Wales ist 
eine ständige Einrichtung, die aufgrund eines Ge- 
setzes von 1975 gebildet wurde. Es besteht aus 13 
vom Gouverneur ernannten Mitgliedern. Nach 
den Vorschriften des Gesetzes gehören dem Gre- 
mium je ein Abgeordneter der Regierung und der 
Opposition, zwei Verwaltungsbeamte, zwei Mit- 
glieder von Universitäten und vier Persönlichkei- 
ten an, die besondere Erfahrungen oder besonde- 
res Interesse auf dem Gebiete des Schutzes der 
Privatsphäre haben. 

Auch der Ombudsman gehört dem Committee 
kraft Amtes än. Eines der Mitglieder ist hauptamt- 
lich als geschäftsführendes Mitglied tätig; ihm. 
steht ein kleiner Stab von Mitarbeitern für For- 
schung und Überprüfung von Beschwerden zur 
Verfügung. 

Die Gründung dieser ständigen Einrichtung 
schien vor allem deshalb notwendig, damit ein 
Fachgremium entstand, welches die weit ausein- 
anderlaufende Diskussion über den Schutz der 
Privatsphäre wissenschaftlich analysieren und zu 
konkreten Vorschlägen ausarbeiten konnte. Die 
Vorschläge reichten von der Schaffung eines 
neuen Haftungstatbestandes („Tort“) über die Er- 
arbeitung von Standesregeln für Datenverarbeiter 
und den Erlaß spezifischer Gesetze bis zur Schaf- 
fung eines unabhängigen Datenschutzausschus- 
ses. 

Das Privacy Committee von New South Wales 
hat hauptsächlich die Aufgaben der Forschung 
und Entwicklung einer allgemeinen Richtlinie 
(„policy“) zum Schutz der Privatsphäre und der 
Untersuchung und Beratung von Einzelproble- 
men; es soll Beschwerden über unvertretbare Ein- 
schränkungen der Privatsphäre von Jedermann 
entgegennehmen, untersuchen und dabei vermit- 

1) Vgl. The Law Reform Commission, Annual 
Report 1976, herausgegeben von der Australi- 
schen Regierung 

3.2.8 

teln; darüber hinaus wirkt es als Koordinierungs- 
stelle für Informationen über den Schutz der Pri- 
vatsphäre und regt die öffentliche Diskussion und 
die Forschung über Probleme des Schutzes der 
Privatsphäre an; schließlich soll das Committee 
Empfehlungen für neue gesetzliche Vorschriften 
und für Änderungen in Verwaltungs- und Ge- 
schäftspraktiken geben!®). Zur Ausführung seiner 
Aufgaben hat das Committee das Recht, jeder- 
mann um Informationen zu bitten und zur Vorlage 
von Dokumenten zu ersuchen. Dies betrifft so- 
wohl den öffentlichen als auch den privaten Be- 
reich. Es hat aber keine Befugnis, seine Empfeh- 
lungen durchzusetzen. Darüber hinaus kann es 
öffentliche Erklärungen abgeben und dem Parla- 
ment berichten. 

Für das Geschäftsjahr 1977 laufen drei größere 
Forschungsvorhaben, nämlich eine Studie über 
Personaldatenbanken, eine weitere über Kriminal- 
datenbanken und eine über Aspekte des Schutzes 
der Privatsphäre bei der Praxis der Personalein- 
stellung. Andere Forschungsthemen werden sein: 
Kreditinformation, Volkszählung, Presserat, me- 
dizinische Datenbanken, Verkauf durch Ver- 
sandhäuser und per Telefon, medizinische Be- 
scheinigungen, obligatorische Meldung von Kin- 
desmißhiandlung, Inkassopraktiken, Projekte der 
Bewährungshilfe und schließlich Methoden der 
Marktforschung. 

. Inden ersten 18 Monaten seines Bestehens hat das 
Committee 1000 Beschwerden empfangen. Bis 
aufeinen kleinen Rest konnte es alle Beschwerden 
zur Zufriedenheit der Beschwerdeführer auf- 
klären. Die Tätigkeit ist gebührenfrei. 

Seine bisherige Arbeit wird in der Öffentlichkeit 
als so erfolgreich angesehen, daß die Kommission 
für Gesetzreform erwägt, auch auf Bundesebene 
ein derartiges Gremium zu schaffen. 

Neuseeland 

. In Neuseeland steht nach wie vor das geplante 
Kriminalinformationssystem!°) L.E.LS. (Law En- 
forcement Information System) im Blickpunkt der 
öffentlichen Diskussion. Die Vorstellung des Pro- 
Jekts, die eine lebhafte allgemeine Diskussion über 
den Schutz der Privatsphäre auslöste, hatte dazu 
geführt, daß der Datenschutz schon 1972 zum 
Wahlkampfthema wurde. Der damals von der La- 
bour Party vorgelegte Entwurf eines Gesetzes 
zum Schutze der Privatsphäre sah einen Daten- 
schutzbeauftragten mit weitreichenden Vollmach- 
ten, Registrierungspflicht für alle Datenbanken 

18) Vgl. „Introducing the Privacy Committee“, 
D. West, Government Printer, New South 
Wales — 1976. 

2?) Vgl. III, 2.3.9.
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und das Recht des Bürgers auf einen kostenlosen 

Ausdruck der über ihn gespeicherten Daten vor. 

Nach dem Wahlsieg der Labour Party hat dieneue 

Regierung am 25. Juli 1975 dem Parlament drei . 

Gesetzentwürfe vorgelegt, mit denen ein Schutz 

der Privatsphäre erzielt werden soll: Die Entwürfe 

eines Gesetzes über Abhöranlagen, eines Gesetzes 

über einen Datenschutzbeauftragten und eines 

Gesetzes über das Rechenzentrum Wanganui. 

Der Gesetzentwurf über den Datenschutzbeauf- 

tragten gibt diesem, im Gegensatz zu dem erwähn- 

ten Entwurf, nur die Befugnis, Probleme der Pri- 

vatsphäre zu untersuchen, dem Justizminister zu 

berichten und Empfehlungen über gesetzgeberi- 

sche und Verwaltungsmaßnahmen zu geben. Die 

seinerzeit vorgesehenen weitreichenden Voll- 

machten sind, ebenso wie die geplante gesetzliche 

Garantie des Schutzes der Privatsphäre, weg gefal- 

len. 

Das Rechenzentrum Wanganui bildet mit den ge- 

planten 197 im ganzen Land aufgestellten Daten- 

stationen die Basis für die Verwirklichung des Pro- 

jektes L.E.LS. Das betreffende Gesetz sieht für 

dieses Rechenzentrum einen besonderen Daten- 

schutzbeauftragten vor. Er hat Beschwerden von 

Einzelpersonen nachzugehen und kann von sich 

aus Untersuchungen im Zusammenhang mit dem 

Betrieb des Rechenzentrums anstellen. Seine Un- 

tersuchungen sind nicht öffentlich, jedoch legt er 

dem Parlament einen Jahresbericht vor. Jeder- 

mann kann den Datenschutzbeauftragten einmal 

im Jahr um den Ausdruck der über ihn gespeicher- 

ten Informationen bitten; der Datenschutzbeauf- 

tragte kann die Auskunft verweigern, wenn sie 

eine Strafverfolgung beeinträchtigen würde. 

Die Kritik an diesen Entwürfen bemängelt, daß 

mit dem bereits vorhandenen Ombudsman insge- 

samt vier Beauftragte für den Schutz der Pri- 

vatsphäre nebeneinander bestünden (auch das Ge- 

setz über Abhöranlagen sieht einen solchen vor), 

und daß der gesetzliche Schutz der Privatsphäre 

nach wie vor unzulänglich sei, obwohl computer- 

gestützte Informationssysteme u.a. im Bereich 

der Statistik, des Steuerwesens, der Wählerkartei, 

der Sozialversicherung und des Krankenhauswe- 

sens geplant seien. 

Internationale und Supranationale Organisationen 

Europarat 

Die Rechtsabteilung des Europarats hat im Juli 

1976 den Vorentwurf einer internationalen Kon- 

vention über Datenschutz vorgelegt. Diese geht 

inhaltlich zurück auf die Resolution (73) 22 über 

den Schutz des Persönlichkeitsrechts des einzel- 

nen hinsichtlich elektronischer Datenbanken im 

3.3.2 
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privaten Bereich vom 26. 9. 1973 und die Resolu- 

tion (74) 29 über den Schutz des Persönlichkeits- 

rechts des einzelnen hinsichtlich elektronischer 

Datenbanken im öffentlichen Bereich vom 20. 9. 

19742°). Ein externes Kontrollorgan für den Da- 

tenschutz ist vorgesehen, jedoch fehlt nach wie vor 

die Einbeziehung des Schutzes der Gewaltentei- 

lung. 

Besonders ausführlich hat sich der Europarat mit 

der sog. grenzüberschreitenden Datenverarbei- 

tung („transfrontier data flow“) beschäftigt. Um 

auf diesem Gebiet, das ebenfalls in der geplanten 

Konvention geregelt werden soll, möglichst bald 

zu einem Konsens zu kommen, hat er im Januar 

1977 den Bericht einer Expertengruppe vorgelegt; 

dieser enthält einen Überblick über die Regelun- 

gen, die in den Mitgliedsländern hinsichtlich 

grenzüberschreitender Datenverarbeitung beste- 

hen oder geplant sind. Diein Aussicht genommene 

"Konvention ist für die Bundesrepublik von beson- 

derer Bedeutung, denn das BDSG regelt diese 

Materie nur in einem Einzelfall?'). 

Europäische Gemeinschaften (EG) - 

Auch die Organe der EG bemühen sich seit mehre- 
ren Jahren um eine gemeinsame europäische Ent- 

wicklung auf dem Gebiet des Datenschutzes. Auf- 

grund des Berichts seines Rechtsausschusses vom 

19. 2. 197522) hat das Europäische Parlament am 

8. 4. 1976 eine Entschließung verabschiedet, mit 

der die EG-Kommission aufgefordert wird”), In- 

formationen zu sammeln im Hinblick auf den Ent- 

wurf.einer Direktive für den Schutz des Persön- 

lichkeitsrechts. Die Kommission hat eine Sach- 
verständigengruppe eingesetzt mit dem Auftrag, 

Material zum Schutz des Persönlichkeitsrechts als 

Grundlage für die Ausarbeitung gemeinschaftli- 

cher Rechtsvorschriften zu sammeln. 

Am 10. 1. 1977 hat der Rechtsausschuß des Eu- 
ropäischen Parlaments einen weiteren Bericht 

(„Arbeitsdokument“) vorgelegt?*) „über einzulei- 
tende oder fortzuführende Tätigkeiten der Ge- 

meinschaften im Hinblick auf den Schutz der 

Rechte des einzelnen gegenüber dem technischen 

Forschritt im Bereich der automatischen Daten- 

verarbeitung“. 

OECD 
Ebenso wie Europarat und EG ist die OECD 

außerordentlich an Fragen des Datenschutzes in- 

20) Vgl. IV, 2.2.1. 
21) $ 11 Satz 3 BDSG. 
22) vgl. IV, 22.1. 
23) ABL. 100/27. 
22) PE 47 228.
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teressiert. Bereits seit einiger Zeit besteht eine ad- 
hoc-Arbeitsgruppe („Data-Bank-Panel“), die sich 
vorwiegend mit Datenschutzfragen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Datenverarbeitung befaßt. 
Mit dieser Arbeitsgruppe habe ich Fragen des 
Zugriffsrechts der Parlamente auf Verwaltungs- 
daten sowie der Harmonisierung des Daten- 
schutzrechts innerhalb der OECD-Mitgliedstaa- 
ten und im grenzüberschreitenden Datenverkehr 
erörtert. Die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe sind 
in einem Bericht zusammengefaßt, der am 15. 

November 1976 vorgelegt wurde und die Grund- 
lage für die weiteren Beratungen innerhalb des 
Direktorats für Naturwissenschaft, Technologie 
und Industrie/Gruppe Computer-Anwendung bil- 
den soll. Er hat den Titel „The Transborder Move- 
ment and Protection of Data — Principles and 
Guidelines“?5). Der Bericht ist gleichzeitig das Ar- 
beitspapier für ein unter diesem Thema für 1977 
geplantes Symposium. 

#5) DSTIU/CUG/76.36, 30.244.
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4. ERFAHRUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM 

Erfahrungen im Berichtszeitraum 

Aufgrund von Eingaben, stichprobeartigen Kon- 

trollen.bei Dienstreisen und der. Auswertung von 

mir vorgelegten Berichten sowie von Zeitungsmel- 

dungen sind mir eine Reihe von Vorfällen bekannt 

geworden, in denen es sich als notwendig erwies, 

zu prüfen, ob und inwieweit ein, Verstoß gegen 
Datenschutzbestimmungen vorlag. Aus diesen 

von mir untersuchten Vorgängen habe ich einige 
herausgegriffen, weil ich sie für symptomatisch 

halte und die dabei in Erscheinung getretenen Ge- 

fahren für die Persönlichkeitsrechte des Bürgers 

bei den Bestrebungen um einen verbesserten Da- 

tenschutz in die Diskussion einbezogen werden 

sollten. 

Datenschutz bei Versicherungen 

In einer Eingabe unterrichteten mich zwei Versi- 

cherungsvertreter davon, daß sie nach Auflösung 

ihrer Verträge mit einer privaten Versicherungsge- 

sellschaft trotz Bewerbungen bei zahlreichen an- 

deren Gesellschaften, darunter auch einer der Auf- 

sicht des Landes unterstehenden Anstalt des öffent- 

lichen Rechts, keine neue Anstellung fanden. Erst 

durch intensive Nachforschungen erfuhren sie, 

daß die ablehnenden Bescheide auf — wie sich 

später ergab — unrichtige Auskünfte zurückzu- 

führen waren, die von einer gemeinsamen Aus- 

kunftsstelle der Versicherungswirtschaft und der 

Bausparkassen herrührten. Von ihr werden Infor- 

mationen über Vertreter im Außendienst zen- 

tral gespeichert und den Mitgliedern auf An- 

forderung übermittelt. Die Meldung, die die Versi- 

cherungsgesellschaften beim Ausscheiden eines 

Vertreters machen, enthält u. a. den Kündigungs- 

grund, das polizeiliche Führungszeugnis (Straf- 

vermerke? ja/nein), zivilrechtliche Volistrek- 

kungsmaßnahmen, Beanstandungen der Vertre- 

tertätigkeit, Ansprüche der Gesellschaft gegen den 

Vertreter, Umsätze und Stornierungen. Es ist fest- 

gelegt, daß „alle Auskünfte . 

und nur zur eigenen Unterrichtung bestimmt (sind 

und) weder ganz noch teilweise oder auch nur 

andeutungsweise jenen zur Kenntnis gebracht 

werden (dürfen), auf die sich die Auskunft be- 

zieht“. Entsteht „durch eine Indiskretion ein Scha- 

den“, so kann „das dafür verantwortliche Mitglied 

regreßpflichtig“ gemacht werden. 

Der Vorgang zeigt exemplarisch, welche Bedeu- 

tung die Kontrollrechte für den Betroffenen haben 

können. Der bisher geübten Praxis ist er praktisch 

schutzlos ausgeliefert. Das kartellähnliche Zu- 

. streng vertraulich 

4.2 

sammenwirken der Versicherungsgesellschaften 

kann dazu führen, daß der betroffene Vertreter auf 

Dauer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. 

Schreibfehler, Übermittlungsfehler und Personen- 

verwechslungen sind ebensowenig auszuschließen 

wie schikanöse Falschmeldungen. 

Ich habe die betreffende Anstalt des öffentlichen 

Rechts auf diesen Umstand hingewiesen. Zwar 

werden die Vorgänge, da sie bisher manuell abiau- 

fen, vom HDSG nicht erfaßt. Die Einschränkung 

des Datenschutzes auf die maschinelle Datenver- 

arbeitung wird jedoch mit dem Inkrafttreten des 

Bundesdatenschutzgesetzes und, soweit abseh- 

bar, auch des neuen Hessischen Datenschutzge- 

setzes wegfallen. Danach wird der einzelne auch in 

manuell geführten Dateien für seine Daten Aus- 

kunfts- und Berichtigungsrechte haben. 

Die genannte Anstalt will jetzt auf eine Revision 

der bisher geübten Praxis hinwirken. Dabei sollte 

beachtet werden, daß eine Mitteilung an eine zen- 

trale Auskunftsstelle nur erfolgen darf, wenn der 

Betroffene seine Einwilligung erklärt hat. Der In- 

halt der Mitteilung ist ihm unverzüglich bekannt- 

zugeben. Nur so kann der Betroffene vor Nachtei- 

len infolge falscher oder nicht beweisbarer Anga- 

ben geschützt werden. 

Datenschutz bei Umfragen 

Auch im Berichtszeitraum 1976/77 hat sich 'ge- 

zeigt, daß der Datenschutz bei Umfragen noch 

eine Reihe von Problemen aufwirft, die gelöst wer- 

den müssen, wenn Gefährdungen für das Persön- 

lichkeitsrecht der Teilnehmer vermieden werden 

sollen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen. 

Im März 1976 teilte der Bundesminister für Bil- 
dung und Wissenschaft dem Hessischen Kultus- 

minister mit, daß er mit Hilfe einer schriftlichen 
Befragung von Schülern, die nicht nach dem Bun- 

desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) geför- 

dert werden, aber zum prinzipiell antragsberech- 

tigten Personenkreis gehören, Erkenntnisse über 

das Ausschöpfungsverhalten gewinnen und das 

BAföG-Berechnungs- und -Prognosemodell ver- 

bessern wolle. Da unter anderem auch 2000 hessi-' 

sche Schüler befragt werden sollten, wurde der 

Kultusminister gebeten zu genehmigen, daß die 

dafür ausgewählten hessischen Ausbildungsan- 

stalten dem mit der Durchführung beauftragten 

privaten Marktforschungsinstitut die entspre- 

chenden Adressen direkt übermitteln. Der Bun- 

desminister für Bildung und Wissenschaft versi-
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cherte, daß gegen eine mißbräuchliche Verwen- 
dung der Daten Vorsorge getroffen werde. Das 
Befragungsinstitut liefere der mit der weiteren Be- 
arbeitung beauftragten Gesellschaft für Mathe- 
matik und Datenverarbeitung (GMD) nur die zu- 
sammengefaßte Auswertung in EDV-aufbereite- 
ter Form ohne individualisierende Merkmale; die 
Adressen würden von dem Befragungsinstitut ver- 
nichtet, 

Auf Wunsch des Kultusministers habe ich zu die- 
sem Projekt Stellung genommen und zur Präzisie- 
rung und Verbesserung des Datenschutzes unter 
anderem angeregt: 

„1. Die Befragung erfolgt auf freiwilliger Grund- 
lage. Hierauf müssen die Befragten unmißver- 
ständlich hingewiesen werden. ... 

2. Die vertrauliche Behandlung der Angaben 
durch das erhebende Institut ist den Betroffe- 
nen besonders zuzusichern. 

3. Die...abzuliefernden Ergebnisse müssen so- 
weit anonymisiert sein, daß Rückschlüsse auf 
Angaben einzelner Befragter nicht möglich 
sind.“ 

Der Kultusminister hat diese Anforderungen zum 
Inhalt seiner Genehmigung gemacht. 

Meine Feststellungen haben ergeben, daß bei der 
Durchführung der Befragung in einer Reihe von 
Punkten, teilweise unter Mißachtung der erwähn- 
ten Auflagen, der Datenschutz nicht ausreichend 
berücksichtigt wurde: 

1. Einausdrücklicher Hinweis auf die Freiwillig- 
keit der Beantwortung findet sich zwar in 
einem an die Schulleitungen gerichteten 
Schreiben des Instituts, nicht aber in den 
Schreiben, die an die befragten Schüler und 
ihre Eltern gerichtet worden sind. 

2. Anstelle einer ausdrücklichen Zusicherung 
einer vertraulichen Behandlung der Angaben 
durch das Institut findet sich in dessen Briefen 
die Aussage, „der Fragebogen (sei) vollstän- 
dig anonym“. Diese Behauptung ist falsch. 
Zwar enthält der Fragebogen kein direktes 
Indentifizierungsmerkmal, doch ergeben sich 
aus den einzelnen Angaben, wie Postleitzahl 
des Schulortes, Postleitzahl des Wohnortes, 
Anzahl, Alter und Vornamen der Geschwi- 
ster, durchaus Möglichkeiten, die Person des 
Befragten zu bestimmen. - 

3. Der Kultusminister hatte die „Überlassung 
der ... benötigten Adressen“ genehmigt. 
Gleichwohl hat das beauftragte Marktfor- 
schungsinstitut die Schulleitungen unter Be- 
rufung auf den Erlaß um „Ablichtungen“ 
bzw. „Überlassung von Schülerkarteien“ ge- 
beten. In vielen Schulen enthalten die Schüler- 

4.3 

karteien aber auch die Namen der Eltern, 
teilweise auch deren Beruf und das Religions- 
bekenntnis des Schülers sowie weitere für die 
Schulverwaltung wesentliche Daten. Es muß 
angenommen werden, daß zumindest ein Teil 
der Schulen Ablichtungen der vollständigen 
Schülerkarteien geliefert haben. Weder der 
Kultusminister noch der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft haben darin einen 
Anlaß zur Intervention gesehen. 

Der Vorgang zeigt, daß sowohl die beteiligten Be- 
hörden als auch das Marktforschungsinstitut die 
sich aus den Datenschutzforderungen ergebenden 
Anforderungen zugunsten geringfügiger Arbeits- 
erleichterungen übergehen. Die Institute sind vor 
allem anderen daran interessiert, die benötigten 
Adressen zu erhalten und bei den Fragebögen eine 
hohe Rücklaufquote zu erzielen. Daran wird der 
gesamte Verfahrensablauf ausgerichtet. Die Kul- 
tusverwaltung erteilt zwar, was anzuerkennen ist, 
besondere Auflagen zur Gewährleistung des Da- 
tenschutzes, kontrolliert aber, auch bei gegebenem 
Anlaß, nicht deren Einhaltung. 

Daraus ergeben sich folgende Forderungen: 
1. Soweit die Verwaltung gespeicherte perso- 

nenbezogene Daten Außenstehenden 
zugänglich macht, sollen die zu überlassen- 
den Daten so präzis wie möglich umschrieben 
werden. Zugleich ist anzuordnen, daß keine 
anderen Daten übermittelt werden dürfen. 
Die Aufsichtsbehörden sollen die Einhaltung 
dieser Bestimmung und aller anderen Daten- 
schutzauflagen kontrollieren, soweit dafür 
nach den Umständen des Einzelfalles Anlaß 
besteht. 

2. Bei freiwilligen Befragungen müssen die Teil- 
nehmer über den Zweck der Umfrage undden 
Schutz ihrer Daten klar, umfassend und zu- 
treffend unterrichtet werden. Dem entspre- 
chen die $$ 7, 11 und 17 E. Soweit öffentliche 
Stellen private Institute mit Erhebungen be- 
auftragen, ist die Einhaltung dieser Grundsät- 
ze vertraglich zu sichern. Dasselbe muß gel- 
ten, wenn die Verwaltung Dritten für Vorha- 
ben der wissenschaftlichen oder angewandten 
Forschung Daten überläßt. Um die Einhal- 
tung des Datenschutzes prüfen zu können, 
muß sich die Verwaltung die kompletten Er- 
'hebungsunterlagen und einen Ablaufplan 
vorlegen lassen, 

Datenschutz in der Verwaltungspraxis 

Wie die Presse berichtete, sind bei einer süddeut- 
schen Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) sen- 
sitive Diagnosedaten durch vorübergehend be- 
schäftigte Aushilfsangestellte ausgewertet wor-
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den. Die dadurch mögliche Gefährdung des Da- _ 

tenschutzes von Patienten hat mich veranlaßt, den . 

Stand der EDV-Anwendung bei den hessischen 

.AOK zu überprüfen. 

Nach meinen Feststellungen ist nicht zu befür- 

chten, daß es hier zu einem ähnlichen Vorfallkom- 

men könnte: Zwär wird gegenwärtig ein Rechen- 

zentrum des Landesverbandes der Allgmeinen 

Ortskrankenkassen in Hessen, in welchem später 

auch Diagnose-Daten ausgewertet werden sollen, 

aufgebaut. Aber bereits jetzt untersucht eine Ar- 

beitsgruppe die mit der Auswertung von Diagno- 

se-Daten verbundenen Probleme der ärztlichen 

Schweigepflicht und des Datenschutzes. Ich konn- 

te feststellen, daß auch während der Aufbauphase 
des Rechenzentrums Datenschutz- und Datensi- 

cherheitsmaßnahmen beachtet werden. Der Da- 

tenschutzbeauftragte wird über die Entwicklung 

seitens der AOK. auf dem laufenden gehalten. 

Auch in Hessen sind aber trotz des bereits über 
sechsjährigen Bestehens des Hessischen Daten- 

schutzgesetzes vergleichbare Fälle der Gefähr- 

dung des Datenschutzes noch möglich. Das zei- 

gen meine Feststellungen bei stichprobenartigen 

Kontrollen verschiedener Stellen der Verwaltung 

sowie von Rechenzentren: 

In einer kleineren Stadtverwaltung in Mittelhessen 

wurden bei der Umstellung des Einwohnermelde- 

wesens auf die EDV zur Übertragung der in der 

Meldekartei befindlichen Daten — unter denen 

sich: auch empfindliche Daten, wie z.B. „Verlust 

des Wahlrechts“ befinden — vorübergehend 

Hilfskräfte eingestellt. Obwohl diese bei ihrer 

Tätigkeit zwangsläufig auch empfindliche Daten 

zur Kenntnis nehmen mußten, waren sie nicht auf 

das Datengeheimnis ($ 3 HDSG) und die entspre- 

chende Schweigepflicht hingewiesen bzw. formell 

verpflichtet worden. 

Die von der Stadtverwaltung vertretene Auffas- 

sung, das Hessische Datenschutzgesetz sei auf 

diesen Fall nicht anwendbar, ist unzutreffend: 

Nicht nur bezielit $ 3 HDSG die Datenerfassung 

in das Datengeheimnis ein, sondern auch die For- 

mulierung von $ 1 HDSG, „der Datenschutz er- 

faßt alle für Zwecke der maschinellen Datenverar- 

beitung erstellten Unterlagen .. .“ macht zweifels- 

frei deutlich, daß die Erfassung von Einwohnerda- 

ten auf Datenträgern unter das Datenschutzgesetz 

fällt. 

Daß Datenschutzprobleme nicht nur bei der Er- 

fassung, sondern auch hinsichtlich der Vernich- 

tung von Daten entstehen können, zeigt ein ver- 

gleichsweise harmloser Fall aus einer anderen Ge- 

meinde: Dort waren nicht mehr gebrauchte EDV- 

Unterlagen — es handelte sich um einen vom zu- 

ständigen KGRZ erstellten Teil der Einwohnerbe-- 
standsliste mit unverschlüsselten Personendaten 

— von der Gemeindeverwaltung an einen Kinder- 

garten als Schmierpapier weitergegeben worden. 

Auch hier waren — wie aus der Antwort des Mini- 

sters des Innern auf eine im Landtag erhobene 

Anfrage!) zu entnehmen ist — die bestehenden 

gesetzlichen Vorschriften den zuständigen Be- 

diensteten nicht bekannt oder bewußt. 

Aber nicht nur im behördeninternen Umgang mit 

Daten bleiben Datenschutzvorschriften oft unbe- 

achtet; nicht minder bedenklich ist im kommuna- 

len Bereich die z. T. recht großzügig gehandhabte 

Weitergabe von Einwohnerdaten an Dritte. Wenn 

konkrete Schädigungen von Bürgern bisher nicht 

bekannt geworden sind, so ist dies nicht das Ver- 
dienst der für die Datenweitergabe verantwortli- 

chen Kommunalverwaltungen: Bei Stichproben 

des Datenschutzbeauftragten in den verschiede- 

nen Kommunalen Gebietsrechenzentren (KGRZ) 

wurde festgestellt, daß von 13 Gemeinden Auf- 

träge vorlagen, Adressenlisten von Haushaltungs- 

vorständen, von männlichen Personen, von Ver- 

heirateten, von allen Ausländern oder den Ange- 

hörigen bestimmter Nationalitäten bzw. religiöser 

Bekenntnisse, von einzelnen Jahrgängen usw. an 

Privatfirmen — Versicherungsvertreter, Banken, 

Fernakademien, Adressenverlage, Marktfor- 

schungs-Unternehmen und dergleichen — zu lie- 

fern. Bei einer Durchsicht der bei den KGRZ 

vorliegenden Bearbeitungsaufträge ergab sich die 

Vermutung, daß in einer Reihe weiterer Datenan- 
forderungen von Mitgliedsgemeinden des KGRZ, 

. deren Zweck im Auftrag nicht angegeben ist, die 

Absicht bestand, die vom KGRZ gelieferten Aus- 
drucke von Einwohnerlisten an Dritte weiterzuge- 

ben. 

Diese Praxis ist mit dem Datenschutz nicht zu 

vereinbaren. Schon nach den bisher gültigen Ver- 

waltungsvorschriften zum Hessischen Meldege- 

setz (VVMeldeG) sind Sammelauskünfte nur 

zulässig, wenn ein Öffentliches Interesse nachge- _ 

wiesen ist; darüber hinaus muß ein berechtigtes _ 

Interesse nachgewiesen sein, wenn „Tag und Ort 

der Geburt, Beruf, Familienstand und Staatsange- 

hörigkeit“ gefordert werden. Auch nach der Rege- 

lung des VVMeldeG (Abschnitt IV F Abs. 2 d) ist 

die Erteilung der Auskunft zu versagen, wenn „aus 

der Auskunftserteilung eine Gefahr für ... die 

persönliche Freiheit erwachsen könnte“. Diese 

Einschränkung zusammen mit der Voraussetzung 

des öffentlichen (berechtigten) Interesses lassen es 

als sehr zweifelhaft erscheinen, ob die von den 

. Gemeinden veranlaßten .Weitergaben von Ein- 

wohnerdaten befugt waren. Aus der Sicht des Da- 

tenschutzes sind sie in jedem Falle zu beanstan- 

den: Der Datenschutzbeauftragte hat bereits in 

) LT-Drucks. 8/2847 vom 22. 7. 1976 zu LT- 
Drucks. 8/2465.
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mehreren Tätigkeitsberichten?) kritisiert, daß per- 
sonenbezogene Daten, die der Behörde für einen 
bestimmten: Zweck gegeben wurden, von dieser 
ohne Wissen und Zustimmung des Betroffenen an 
Dritte, insbesondere Privatfirmen weitergegeben 
wurden. Dabei handelt es sich um einen Eingriffin 
das Recht des Bürgers, über die Verwendung von 

“ Informationen über seine Person selbst zu bestim- 
men?). 

. In zunehmender Zahl wenden sich aber auch Ge- 
meinden an mich, bevor sie Wünsche auf Daten- 
weitergabe erfüllen und fragen an, ob dagegen aus. 
Datenschutzgründen Bedenken bestehen. Wieder- 
holt handelte es sich um die Weitergabe bestimm- 
ter Daten an Adressbuchverlage. Wie schon in 
früheren Tätigkeitsberichten ausgeführt wurde®) 
sollten Einwohnerdaten („Sammelauskünfte“) 
nur weitergegeben werden, wenn die Weitergabe 
im öffentlichen Interesse liegt und der Bürger das 
Recht hat, seine Daten zu sperren. 

Eine ähnliche Praxis wie im Einwohnerwesen ist 
auch im Bauwesen zu beobachten: Hier ist aller- 
dings den kommunalen Baubehörden kein Vor- 
wurf zu machen, da sich die Praxis im Einklang 
mit den Anweisungen der obersten Aufsichtsbe- 
hörde, des Innenministers, befindet. Trotzdem be- 
darf die jetzige Praxis im Lichte der inzwischen 
vorliegenden Erfahrungen des Datenschutzes 
einer Überprüfung. 

Zur Frage der Unterrichtung von Verlagen für 
Bauten-Nachweise über erteilte Baugenehmigun- 
gen durch die unteren Bauaufsichtsbehörden heißt 
es im Erlaß des Hessischen Innenministers vom 
14. 8. 1970°) unter Ziffer 2: „Das Einverständnis 
der Bauherren mit der Unterrichtung der Verlage 
ist nicht erforderlich. Objektive Nachteile für sie 
sind nicht zu erwarten“, Unter Bezugnahme auf 
diesen Erlaß betont ein weiterer Erlaß des Innen- 
ministers vom 11. 3. 19759), daß wegen des zwi- 
schen dem antragstellenden Bürger und der Be- 
hörde bestehenden Rechts- und Vertrauens- 
verhältnisses die Behörde verpflichtet sei, die mit 
dem Bauantrag „verbundenen Angaben und Mit- 

?) 1, 1.3.2; II, 1.5.6; IV, 1.6, 4.7.8 und 5.1.6; 
v.452. 

3) Vgl. IIL, 1.5.6. 
TU, 1.5.6; IV, 4.7.8; V, 45, 

°) VA4- 64 202/02 — 9/70, StAnz. 36/1970, 
S. 1741. 

%) VA4-64 206/01 — 9/75, StAnz. 13/1975, 
S. 573. 

) Vgl. IV, 4.7.8; V, 4.5.2.1 und 4.5.5, 

teilungen vertraulich zu behandeln“, Weiter heißt 
es: „Eine Veröffentlichung der Bauanträge... ist 
somit weder notwendig noch möglich“. Allerdings 
könne aus Gründen des „Interesses an einem 
verstärkten Wettbewerb innerhalb der Bauwirt- 
schaft“ ein öffentliches Interesse für die Datenwei- 
tergabe an einen begrenzten Kreis von Interessen- 
ten, nämlich die Verlage für Bauten-Nachweise 
und die interessierten Wirtschaftskreise, ange- 
nommen werden. 

Ohne daß dieses öffentliche Interesse in Zweifel 
gezogen werden soll — und bei Anerkennung der 
Bemühung um eine abgewogene Regelung bezüg- 
lich der Weitergabe von Daten aus Baugenehmi- 
gungen — steht diese Praxis nicht im Einklang mit 
den inzwischen auf anderen Gebieten im Interesse 
des Datenschutzes vorgenommenen Ein- 
schränkungen’). Trotz ähnlicher Zielsetzung, 
nämlich Förderung des Wettbewerbs im Bereiche 
der Wirtschaft, dürfen weder die Standesämter 
noch das Kraftfahrtbundesamt bzw. die Kfz.-Zu- 
lassungsstellen Daten ohne Zustimmung des be- 
troffenen Bürgers für gewerbliche Zwecke an Pri- 
vatfirmen weitergeben. 

Auch wenn bisher eine Mehrheit der Bürger keine 
Einwendungen gegen die Weitergabe ihrer Daten 
an interessierte Wirtschaftskreise erhoben hat -- 
wie dies hinsichtlich der Mitteilung von Baugeneh- 
migungen offenbar zutrifft — ist zum Schutz des 
Persönlichkeitsrechts zu fordern, daß eine Weiter- 
gabe nur unter der Voraussetzung erfolgt, daß der 
Betroffene bei Antragstellung ausdrücklich zuge- 
stimmt hat. Unter den gegebenen Umständenkann 
jedenfalls das Interesse an der Wirtschaftsförde- 
rung gegenüber dem Schutz des Persönlichkeits- 
rechts nicht vorrangig sein. 

Die stichprobenweise Überwachung des Daten- 
schutzes’hat gezeigt, daß bei einer großen Anzahl 
von Kommunalverwaltungen Unsicherheit über 
die Anwendung des Hessischen Datenschutzge- 
setzes und seine praktischen Auswirkungen auf 
die Verwaltung besteht. Ich halte es deshalb für 
erforderlich, daß die zuständige Aufsichtsbehörde 
auf eine Regelung des Datenschutzes entspre- 
chend den im Hessischen Datenverarbeitungs- 
Verbund geltenden Datenschutz-Bestimmungen 
hinwirkt. 

Wiesbaden, den 10. März 1977 

Professor Dr. S, Simitis
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Anlage zu Abschnitt 2 

GEGENÜBERSTELLUNG DES ENTWURFS FÜR EIN HESSISCHES 
DATENSCHUTZGESETZ MIT DEM BUNDESDATENSCHUTZGESETZ 

Entwurf HDSG 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

$ 1 Aufgabe des Datenschutzes 

Aufgabe des Datenschutzes ist es, 

1. den Bürger vor einer Beeinträchtigung durch die Ver- 
arbeitung personenbezogener Daten zu schützen 
und 

2. das verfassungsmäßige Gefüge des Staates, insbeson- 
dere der Verfassungsorgane des Landtags ünd der 
Organe der kömmunalen Selbstverwaltung unterein- 
ander und zueinander vor einer Veränderung infolge 
der automatisierten Datenverarbeitung zu bewah- 
ren. 

52 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt 

1. für die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 
des Landes einschließlich der Gerichte, 

2. für die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände und deren 
Vereinigungen, 

3. für sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

wenn sie personenbezogene Daten in Dateien verarbeiten 
oder aus Dateien übermitteln. 

Für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbe- 
werb teilnehmen, gelten nur $ 4, $ 6. Abs. 1,88 14 bis 16 
und 20 bis 25. \ 

BDSG 

$ I Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 
(1) Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz 
personenbezogener Daten vor Mißbrauch bei ihrer Spei- 
cherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Da- 
tenverarbeitung) der Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Belange der Betroffenen entgegenzuwirken. 

$ 1 Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 
(2) Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten, 
die 

1. von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen 
Em, 

2. von natürlichen oder juristischen Personen, Gesell- 
schaften oder anderen Personenvereinigungen des 
privaten Rechts für eigene Zwecke ($ 22), 

3. von natürlichen oder Juristischen Personen, Gesell- 
schaften oder anderen Personenvereinigungen des 
privaten Rechts geschäftsmäßig für fremde Zwecke 
(831 

in Dateien gespeichert, verändert, gelöscht oder aus Da- 
teien übermittelt werden. Für personenbezogene Daten, 
die nicht zur Übermittlung an Dritte bestimmt sind und in 
nicht automatisierten Verfahren verarbeitet werden, gilt 
von den Vorschriften dieses Gesetzes nur 86. 

$ 7 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für Behör- 
den und sonstige öffentliche Stellen des Bundes, der bun- 
desunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftun- 
gen des öffentlichen Rechts sowie für Vereinigungen sol- 
cher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Für öf- 

fentlich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbewerb teil- 
nehmen, gelten von den Vorschriften dieses Abschnittes 
jedoch nur die 88 15 bis 21. 

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz 
geregelt ist, gelten die Vorschriften dieses Abschnittes mit 
Ausnahme der $$ 15 bis 21 auch für 

l. Behörden und sonstige öffentliche Stellen der Länder, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände und der son-
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stigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi- 

schen Personen des öffentlichen Rechts und für deren 

"Vereinigungen, soweit sie Bundesrecht ausführen. 

2. Behörden und sonstige öffentliche Stellen der Länder, 

soweit sie als Organe der Rechtspflege tätig werden, 

ausgenommen in Verwaltungsangelegenheiten. 

Für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbe- 

werb teilnehmen und soweit sie die Voraussetzungen von 

Satz 1 Nr. 1 erfüllen, gelten die. Vorschriften dieses Ab- 

schnittes nicht. 

822 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für natürli- 

che und juristische Personen, Gesellschaften und ändere 

Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie 

geschützte personenbezoge Daten als Hilfsmittel für die 

Erfüllung ihrer Geschäftszwecke oder Ziele verarbeiten. 

Sie gelten mit Ausnahme der $$ 28 bis 30 nach Maßgabe 

von Satz 1 auch für öffentlich-rechtliche Unternehmen, 

die am Wettbewerb teilnehmen, soweit sie die Vorausset- 

zungen von $ 7 Abs. 1Satz 1 oder $ 7 Abs. 2 Satz iNr. 1 

erfüllen. 

$ 31 Anwendungsbereich 

(1) Für natürliche und juristische Personen, Gesellschaf- 

ten und andere Personenvereinigungen des privaten 

Rechts sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die 

am Wettbewerb teilnehmen, soweit sie die Voraussetzun- 

gen von $ 7 Abs. 1 Satz 1 oder $ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. I 

‘erfüllen, gelten 

1. die 8$ 32 bis 35, soweit diese Stellen geschäftsmäßig 

' geschützte personenbezogene Daten zum Zweck der 

Übermittlung speichern und übermitteln; dabei ist es 

unerheblich, ob die Daten vor der Übermittlung ver- 

ändert werden, 

2. 8 36, soweit diese Stellen geschäftsmäßig geschützte 

personenbezogene Daten zum Zweck der Verände- 

rung speichern, sie derart verändern, daß diese Daten 

sich weder auf eine bestimmte Person beziehen noch 

eine solche erkennen lassen (anonymisieren), und sie 

in dieser Form übermitteln, 

3. 8 37, soweit diese Stellen geschäftsmäßig geschützte 

personenbezogene Daten im Auftrag als Dienstlei- 

stungsunternehmen verarbeiten. 

Für natürliche und juristische Personen, Gesellschaften 

und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts 

gelten außerdem die $$ 38 bis 40. Satz 2 gilt nicht für . 

juristische Personen, Gesellschaften und andere Perso- 

nenvereinigungen des privaten Rechts, bei denen der öf- 

fentlichen Hand die Mehrheit der Anteile gehört oder die 

Mehrheit der Stimmen zusteht, soweit diese Personen 

oder Personenvereinigungen geschäftsmäßig geschützte 

personenbezogene Daten im Auftrag von Behörden oder
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(2) Soweit die Datenverarbeitung frühere, bestehende 
oder zukünftige dienst- oder arbeitsrechtliche Rechtsver- 
hältnisse betrifft, gelten anstelle der $$ 5, 7 bis 9, 11 und 
12 dieses Gesetzes die $$ 23 und 24 Abs. 1 sowie 88 25 bis 
27 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vom 27. Ja- 
nuar 1977 (Bundesgesetzbl. I S. 201). 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Hessischer Rundfunk“, soweit sie personenbezo- 
gene Daten ausschließlich zu eigenen publizistischen 
Zwecken verarbeitet; $ 15, 88 20 bis 22 Abs. I und 825 
bleiben unberührt. 

$ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind personenbezogene 
Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natür- 
lichen Person (Betroffener). 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist Verarbeiten (Verarbei- 
tung) das Speichern, das Verändern, das Übermitteln, das 
Sperren und das Löschen personenbezogener Daten. 
(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1. Speichern (Speicherung): Das Erfassen, Aufnehmen 

oder Aufbewahren von Daten aufeinem Datenträger 
zum Zwecke ihrer weiteren Verwendung, 

2. Verändern (Veränderung): Das inhaltliche Umgestal- 
ten gespeicherter Daten, 

3. Übermitteln (Übermittlung): Das Bekanntgeben ge- 
speicherter oder durch Datenverarbeitung unmittel- 
bar gewonnener Daten an Drittein der Weise, daß die 
Daten durch die speichernde Stelle weitergegeben 
oder zur Einsichtnahme, namentlich zum Abruf be- 

reitgehalten werden, 

4. Sperren (Sperrung): Das Verhindern weiterer Verar- 
beitung oder sonstiger Nutzung gespeicherter 
Daten, 

‚5. Löschen (Löschung): Das Unkenntlichmachen ge- 
speicherter Daten, 

ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren. 
(4) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1. speichernde Stelle jede der in $2 Abs. 1 genannten 

Stellen, die Daten für sich selbst speichert oder durch 
andere speichern läßt, 

2. Dritter jede Person oder Stelle außerhalb der spei- 
chernden Stelle, mit Ausnahme des Betroffenen sowie 
derjenigen Personen und Stellen, die in den Fällen der 
Nummer 1 im Geltungsbereich des Grundgesetzes im 
Auftrag, tätig werden, \ 

BDSG | 

sonstigen Öffentlichen Stellen als Dienstleistungsunter- 
nehmen verarbeiten; $8 Abs. 3 bleibt unberührt. 

$ 7 Anwendungsbereich 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gelten anstelle 
der $$ 9 bis 14 die 88 23 bis 27 entsprechend, soweit die 
Datenverarbeitung frühere, bestehende oder zukünftige 
dienst- .oder arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse be- 
trifft. 

$ 1 Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 
(3) Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten nicht, 
die durch Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Pres- 
se, des Rundfunks oder des Films ausschließlich zu eige- 
nen publizistischen Zwecken verarbeitet werden; $ 6 Abs. 
1 bleibt unberührt. 

$ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind personenbezogene 
Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natür- 
lichen Person (Betroffener). 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Speichern (Speicherung) das Erfassen, Aufnehmen 
oder Aufbewahren von Daten aufeinem Datenträger 
zum Zwecke ihrer weiteren Verwendung, 

2. 'Übermitteln (Übermittlung) das Bekanntgeben ge- 
speicherter oder durch Datenverarbeitung unmittel- 
bar gewonnener Daten an Drittein der Weise, daß die 
Daten durch die speichernde Stelle weitergegeben 
oder zur Einsichtnahme, namentlich zum Abruf be- 
reitgehalten werden, 

3. Verändern (Veränderung) das inhaltliche Umgestal- 
ten gespeicherter Daten, 

4. Löschen (Löschung) das Unkenntlichmachen gespei- 
cherter Daten, 

ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren. 
(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1. speichernde Stelle jede der in $1 Abs. 2 Satz 1 ge- 

nannten Personen oder Stellen, die Daten für sich 
selbst speichert oder durch andere speichern läßt, 

2. Dritter jede Person oder Stelle außerhalb der spei- 
chernden Stelle, ausgenommen der Betroffene oder 
diejenigen Personen und Stellen, die in den Fällen der 
Nummer 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes im 

‚ Auftrag tätig werden, 

3. eine Datei eine gleichartig aufgebaute Sammlung von 
Daten, die nach bestimmten Merkmalen erfaßt und 
geordnet, nach anderen bestimmten Merkmalen um- 
geordnet und ausgewertet werden kann, ungeachtet 
der dabei angewendeten Verfahren; nicht hierzu gehö- 
ren Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie
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3. eine Datei eine gleichartig aufgebaute Sammlung von 

Daten, die nach bestimmten Merkmalen erfaßt und 

geordnet, nach anderen bestimmten Merkmalen um- 

geordnet und ausgewertet werden kann, ungeachtet 

der dabei angewendeten Verfahren; nicht hierzu gehö- 

ren Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie 

durch automatisierte Verfahren umgeordnet und aus- 

gewertet werden können. 

84 Datengeheimnis 

(1) Bedienstete der in $ 2 Abs. 1 genannten Stellen, die bei 

der Datenverarbeitung beschäftigt sind, dürfen personen- 

bezogene Daten zu keinem anderen als dem zur jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck ver- 

arbeiten, bekanntgeben, zugänglich machen oder sonst 

nutzen. 

(2) Das gleiche gilt für Personen, die bei der Datenver- 

arbeitung beschäftigt sind, wenn Daten im Auftrag der in 

$2 Abs. 1 genannten Stellen verarbeitet werden. 

H 

$5 Rechte des Betroffenen 

Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes für die zu seiner 

Person, gespeicherten Daten ein unverzichtbares Recht 

auf 

1. Auskunft, 

2. Berichtigung, wenn die Daten unrichtig sind, 

3. Sperrung der Übermittlung an Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs, 

4. Sperrung, wenn sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit der Daten feststellen läßt oder wenn die 

Speicherung nachträglich unzulässig geworden ist, 

5. Löschung, wenn die Speicherung unzulässg ist. 

$ 6 Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 

(1) Die in $ 2 Abs. 1 genannten Stellen haben den Daten- 

schutz auch dann zu gewährleisten, wenn sie personenbe- 

zogene Daten durch andere Personen oder Stellen verar- 

beiten lassen. 
n- 

(2) Der Schaden, der durch eine unzulässige Datenverar- 
beitung oder durch die Verarbeitung unrichtiger Daten 

enitsteht, ist wieder gutzumachen. Der Geschädigte kann - 

_ BDSG 

durch automatisierte Verfahren umgeordnet und aus- 

gewertet werden können. 

85 Datengeheimnis 

(1) Den im Rahmen des $ 1 Abs. 2 oder im Auftrag der 

dort genannten Personen oder Stellen bei der Datenverar- 

beitung beschäftigten: Personen ist untersagt, geschützte 

personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als 

dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung ge- 

hörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

(2) Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 

nach Maßgabe von Absatz 1 zu verpflichten. Ihre Pflich- 

ten bestehen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 

fort. 

$4 Rechte des Betroffenen 

Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht 

auf x 

1. Auskunft über die zu seiner, Person gespeicherten 

Daten, 

2. Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten 

Daten, wenn sie unrichtig sind, 

3. Sperrung | der zu seiner Person gespeicherten Daten, 

wenn sich weder deren Richtigkeit noch deren Un- 

richtigkeit feststellen läßt oder nach Wegfall der ur- 

sprünglich erfüllten Voraussetzungen für die Speiche- 

rung, 

4. Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, 

wenn ihre Speicherung unzulässig war oder — wahl- 

weise neben dem Recht auf Sperrung — nach Wegfall 

der ursprünglich erfüllten Voraussetzungen für die 

. Speicherung. . 

& 8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf- 

trag 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für die in 

$ 7 Abs. 1 und 2 genannten Stellen auch insoweit, als 

personenbezogene Daten in deren Auftrag durch andere 
Personen oder Stellen verarbeitet werden. In diesen Fällen 

ist der Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung 

der Eignung der von ihm getroffenen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen 8 6 Abs. 1) sorgfältig 

auszuwählen. 

Entsprechende Regelung fehlt.
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auch Ersatz des ihm entstandenen Schadens in Geld ver- 
langen; die Ersatzpflicht umfaßt den Schaden; der nicht 
Vermögensschaden ist. 

(3) Die Schadenersatzpflicht nach Abs. 2 besteht nicht, 
soweit die in $2 Abs. 1 genannten Stellen am Privat- 
rechtsverkehr teilnehmen. 

(4) Die Verpflichtung nach Abs. 2 trifft diein $ 2 Abs. 1 
genannte Gebietskörperschaft oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts, die nach Abs. 1 den Datenschutz zu 
gewährleisten hat. 

Zweiter Abschnitt 

Vorschriften für die Datenverarbeitung 

$ 7 Datenspeicherung und -veränderung 

(1) Das Speichern und das Verändern personenbezogener 
Daten ist zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung 
der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen 
erfaßt, ist er darüber zu belehren, aufgrund welcher 
Rechtsvorschrift er zur Auskunft verpflichtet ist. Besteht 
keine Auskunftspflicht, ist er darüber zu belehren, daß die 
"Datenerfassung und weitere Verarbeitung nur mit seiner 
Einwilligung zulässig ist, daß ihm aus einer Verweigerung 
der Einwilligung keine Rechtsnachteile entstehen und daß 
die Verweigerung weder gespeichert noch in anderer 
Weise erfaßt wird. 

(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, wenn nicht 
. wegen besonderer Umstände eine andere Form angemes- 
sen ist. Gegenstand, Inhalt und Umfang der erlaubten 
Verarbeitung, insbesondere die Datenarten, die Adressa- 
ten der Übermittlung, der Verwendungszweck und die 
Dauer der Aufbewahrung sind in der Einwilligungser- 
klärung klar und verständlich zu bezeichnen. 

$ 8 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Be- 
reichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Be- 
hörden und sonstige Öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der übermittelnden Stelle oder des Empfängers liegenden 
Aufgabe erforderlich ist. . 

(2) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder be- 
sonderen Amtsgeheimnis unterliegen und von der zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung 
ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden sind, 
dürfen vom Empfänger nur mit Einwilligung des Betroffe- 
nen weiter übermittelt werden; $ 7 Abs. 2 und 3 sind 
entsprechend anzuwenden. 
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$3 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von die- 
sem Gesetz geschützt werden, ist in jeder ihrer in $ 1 Abs. 
l genannten Phasen nur zulässig, wenn 

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder 

2. der Betroffene eingewilligt hat. 

Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 
wegen besonderer Umstände eine andere Form angemes- 
sen ist; wird die Einwilligung zusammen mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt, ist der Betroffene hierauf 
schriftlich besonders hinzuweisen. 

$ 9 Datenspeicherung und -veränderung 

(1) Das Speichern und das Verändern personenbezogener 
Daten ist zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung 
der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Werden Daten beim Betroffenen auf Grund einer 
“ Rechtsvorschrift erhoben, dann ister auf sie, sonst auf die 

Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 

$ 10 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Be- 
reichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Be- 
hörden und sonstige öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der übermittelnden Stelle oder des Empfängers liegenden 
Aufgaben erforderlich ist. Unterliegen die personenbezo- 
genen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsge- 
heimnis (8 45 Satz 2 Nr. 1, Satz 3) und sind sie der 
übermittelnden Stelle von der zur Verschwiegenheit ver- 
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amts- 
pflicht übermittelt worden, ist für die Zulässigkeit der 
Übermittlung ferner erforderlich, daß der Empfänger die 
Daten zur Erfüllung des gleichen Zweckes benötigt, zu 
dem sie die übermittelnde Stelle erhalten hat.
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$ 9 Datenübermittlung an Stellen außerhalb < des öffentli- , 

chen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an ande- 

re als diein $ 2 Abs. 1 genannten Stellen ist zulässig, wenn 

sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der übermittelnden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich 

ist. 

(2) Sie ist ferner zulässig, wenn der Empfängerein berech- 

tigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden 

Daten und die Einwilligung des Betroffenen nachweist; 

$ 7 Abs. 3 gilt entsprechend. Auf den Nachweis der Ein- 

willigung kann nur verzichtet werden, wenn keine Über- 

mittlungssperre besteht und die Übermittlung wegen der 

Art der Daten, ihre Offenkundigkeit, wegen des Verwen- 

dungszweckes oder aus ähnlichen Gründen schutzwürdi- 

ge Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt. 

(3) Der Betroffene kann verlangen, daß die Übermittlung 

nach Abs. 2 gesperrt wird. 

(4) Für personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder 

besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und von der zur 

Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung 

ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden ist, gilt 

88 Abs. 2 entsprechend. 

(5) Für die Übermittlung an Behörden oder sonstige Stel- 

len außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes 

sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen finden die 

Absätze 1 bis 4 nach Maßgabe der für diese Übermittlung 

geltenden Gesetze und Vereinbarungen Anwendung. 

$ 10 Informationssysteme für statistische, planerische _ 

oder ähnliche Zwecke 

(1) Für den Aufbau von Informationssystemen für stati- 

stische, planerische oder ähnliche Zwecke der in $ 2 ge- 

nannten Stellen können personenbezogene Daten über- 

mittelt werden. 

(2) Die nach Abs. 1 übermittelten personenbezogenen 

Daten dürfen nicht abgerufen, weiter übermittelt oder für 

andere als die in Abs. 1 genannten Zwecke genutzt wer- 

den. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 gilt auch für personen- 

bezogene Daten, die beim Betroffenen für statistische, 

planerische oder ähnliche Zwecke erhoben worden 

sind. 
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(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stel- 

len der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften istin 

entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 

Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche 

Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, daß bei dem 

Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen ge- 

troffen werden. 

$ 11 Datenübermittlung an Stellen außerhalb des öffentli- 

chen Bereichs 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Personen 

und an andere Stellen als die in $ 10 bezeichneten ist 

zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der 

Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufga- 

ben erforderlich ist oder soweit der Empfänger ein berech- 

tigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden 

‘Daten glaubhaft macht und dadurch schutzwürdige Be- 

lange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. Unter- 

liegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder 

besonderen Amtsgeheimnis (8 45 Satz 2 Nr. 1, Satz 3) 

und sind sie der übermittelnden Stelle von der zur Ver- 

schwiegenheit verpflichtenden Person in Ausübung ihrer 

Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden, ist für die 

Zulässigkeit der Übermittlung ferner erforderlich, daß die 

gleichen Voraussetzungen gegeben sind, unter denen sie 

die zur Verschwiegenheit verpflichtete Person übermitteln 

dürfte. Für die Übermittlung an Behörden und sonstige 

Stellen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen finden die 

Sätze 1 und 2 nach Maßgabe der für diese Übermittlung 

. geltenden Gesetze und Vereinbarungen Anwendung. 

Entsprechende Regelung fehit.
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$ 11 Verfahren für Auskünfte an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft über die zu 
. seiner Person gespeicherten Daten zu erteilen. 

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der speichernden Stelle liegenden Aufgaben gefähr- 
den würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde, 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach 
einem Gesetz geheimgehalten werden müssen, 

4. die Auskunft sich auf die Übermittlung personenbe- 
zogener Daten an die in $ 14 Abs. 3 Nr. 1 genannten 
Behörden bezieht. 

(3) Die Auskunft ist kostenfrei. Eine kostendeckende Ge- 
bühr kann erhoben werden, wenn die personenbezogenen 
Daten, auf die sich das Auskunftsersuchen bezieht, vom 
Betroffenen unmittelbar erfragt worden waren oder wenn 
der Betroffene ihrer Verarbeitung ausdrücklich zuge- 
stimmt hatte. Die Kostenpflicht entfällt, wenn durch be- 
sondere Umstände die Annahme gerechtfertigt war, daß 
personenbezogene Daten unrichtig oder unzulässig ge- 
speichert werden oder wenn die Auskunft zur Berichti- 
gung oder Löschung gespeicherter personenbezogener 
Daten geführt hat. 

(4) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord- 
nung das Nähere, insbesondere Form und Verfahren der 
Auskunftserteilung. 

$ 12 Verfahren bei der Berichtigung, Sperrung und Lö- 
schung von Daten 

(1) Unrichtige personenbezogene Daten sind von Amts 
wegen oder auf Antrag des Betroffenen zu berichti- 
‚gen. 

(2) Personenbezogene Daten sind von Amts wegen zu 
sperren, 

1. wennihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird 
und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit 
feststellen läßt, 

2. wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur 
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$ 13 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft über. die zu 
seiner Person gespeicherten Daten zu erteilen. In dem 
Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über 

“ die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. 
Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbeson- 
dere die Form der Auskunftserteilung nach pflichtgemä- 
Ben Ermessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in den Fällen des $ 12 Abs. 2 Nr. 1 
und 2. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die rechtmäßige Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Auf- 
gaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde, 

3. diepersonenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer 
Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, namentlich wegen der überwiegenden 
berechtigten Interessen einer dritten Person, geheim- 
gehalten werden müssen, 

4. die Auskunft sich auf die Übermittlung personenbe- 
zogener Daten an die in $ 12 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Behörden bezieht. 

(4) Die Auskunftserteilung ist gebührenpflichtig. Die Bun- 
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen 
Tatbestände und die Höhe der Gebühr näher zu bestim- 
men sowie Ausnahmen von der Gebührenpflicht zuzulas- 
sen. Die Gebühren dürfen nur zur Deckung des unmittel- 
bar auf Amtshandlungen dieser Art entfallenden Verwal- 
tungsaufwandes erhoben werden. Ausnahmen von der 
Gebührenpflicht sind insbesondere in den Fällen zuzulas- 
sen, in denen durch besondere Umstände die Annahme 
gerechtfertigt wird, daß personenbezogene Daten unrich- 
tig oder unzulässig gespeichert werden, oder in denen die 
Auskunft zur Berichtigung oder Löschung gespeicherter 
personenbezogener Daten geführt hat. Im übrigen findet 
das Verwaltungskostengesetz Anwendung. 

$ 14 Berichtigung, Sperrung und Löschung von 
Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn ihre 
Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich 
weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen 
läßt. Sie sind ferner zu sperren, wenn ihre Kenntnis für die 
speichernde Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforder- 
lich ist. Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden 
Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr. verarbeitet,
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rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit 

liegenden Aufgaben nicht erforderlich ist. 

Gesperrte Daten sind als solche zu kennzeichnen. Sie 

dürfen nicht mehr verarbeitet oder sonst genutzt werden, 

es sei denn, daß in den Fällen der Nr. 2 die Nutzung zu 

wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer beste- 

henden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden 

Interesse der speichernden Stelle oder eines Dritten liegen- 

den Gründen unerläßlich ist oder der Betroffene der Nut- 

zung zugestimmt hat. 

(3) Personenbezogene Daten sollen gelöscht werden, 

wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfül- 

‚ Jung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 

- mehr erforderlich ist und. kein Grund zu der Annahme 

besteht, daß durch die Löschung schutzwürdige Belange 

des Betroffenen beeinträchtigt werden. Sie sind zu lö- 

schen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist oder wenn es 

in den Fällen des Abs. 2 Nr. 2 der Betroffene bean- 

tragt. 

8 13 Verarbeitung im Auftrag 

Verarbeiten in $ 2 Abs. 1 genannte Stellen personenbezo- 

gene Daten im Auftrag andere Behörden, Stellen oder 

Personen, ist die Verarbeitung dieser Daten nur auf Wei- 

sung des Auftraggebers gestattet. 

z 

8 14 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

(1) Die in $ 2 Abs. 1 genannten Stellen teilen dem Daten- 

schutzbeauftragten unverzüglich nach der ersten Einspei- 

cherung 

1. die Art der von ihnen oder in ihrem Auftrag gespei- 
cherten Daten, 

2. die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kenntnis dieser 

Daten erforderlich ist, 

3. den betroffenen Personenkreis, 

die Stellen, an die die Daten regelmäßig übermittelt 

werden und 

5. die Art der übermittelten Daten 

und fortlaufend die späteren Veränderungen mit. Zur 

Aufnahme in das Dateienregister können die in Abs. 3 Nr. 

1 genannten Behörden und Stellen gesonderte Mitteilun- 

gen machen, die sich auf eine Übersicht über Art und 

. Verwendungszweck der gespeicherten personenbezoge- 

nen Daten beschränken. 

(2) Ferner sind die in Abs. 1 genannten Angaben nach der 

ersten Speicherung unverzüglich in einem amtlichen, von 

der Landesregierung zu bestimmenden Veröffentli- 

chungsblatt bekanntzumachen; dabei ist auf das Dateien- 

register des Datenschutzbeauftragten hinzuweisen. 
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insbesondere übermittelt, oder sonst genutzt. werden, es 

sei denn, daß die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwek- 

. ken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 

sonstigen im überwiegenden Interesse der speichernden 

Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerläßlich ist 

oder der Betroffene in die Nutzung eingewilligt hat. 

- (3) Personenbezogene Daten können gelöscht werden, 

wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur rechtmä- 

. Bigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf- 

gaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der 

Annahme besteht, daß durch die Löschung schutzwürdi- 

ge Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. Sie sind 

zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder 

wennesin den Fällen des Absatzes 2 Satz 2.der Betroffene 

verlangt. 

$8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf- 

trag 

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten mit Aus- 

nahme der. $$ 15 bis 21 nicht für diein$ 7 Abs. lund2 

- genannten Stellen, soweit sie personenbezogene Daten im 

Auftrag verarbeiten. In diesen Fällen ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in jeder ihrer in $ 1 Abs. 1 

genannten Phasen nur im Rahmen der Weisungen des 

Auftraggebers zulässig. 

$ 19 Aufgaben des Bundesbeauftragten für den Daten- 

schutz \ 

(4) Der Bundesbeauftragte führt ein Register der automa- 

tisch betriebenen Dateien, in denen personenbezogene 

Daten gespeichert werden. Das Register kann von jedem 

eingesehen werden. Die in Absätz 1 Satz 1 genannten 

Behörden und sonstigen Stellen sind verpflichtet, die von 

ihnen automatisch betriebenen Dateien beim Bundesbe- 

auftragten anzumelden. Das Bundesamt für Verfassungs- 

schutz, der Bundesnachrichtendienst und der militäri- 

sche Abschirmdienst sind von der Meldepflicht ausge- 

nommen. Zu den Dateien der übrigen in $ 12 Abs. 2Ntr. 1 

genannten Bundesbehörden wird ein besonderes Register 

geführt. Es beschränkt sich auf eine Übersicht über Art 

und Verwendungszweck. Satz 2 findet auf dieses Register 

keine Anwendung. Das Nähere regelt der Bundesminister 

des Innern durch Rechtsverordnung. 

$ 12 Veröffentlichung über die gespeicherten Daten 

(1) Behörden und sonstige öffentliche Stellen geben 

1. die Art der von ihnen oder in ihrem Auftrag gespei- ' 

cherten personenbezogenen Daten,
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(3) Abs. 2 gilt nicht 

1. fürdas Landesamt für Verfassungsschutz, die Behör- 
den der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie für 
Landesfinanzbehörden, soweit sie personenbezogene 
Daten zur Überwachung und Prüfung im: Anwen- 
dungsbereich der Abgabenordnung in Dateien spei- 
chern, 

2. für gesetzlich vorgeschriebene Register oder sonstige 
aufgrund von Rechtsvorschriften zu führende öffent- 
liche Dateien. 

$ 15 Technische und organisatorische Maßnahmen der 
Datensicherung 

(1) Die in $2 Abs. 1 genannten Stellen, die für eigene 
Aufgaben oder im Auftrag anderer Stellen personenbezo- 
gene Daten verarbeiten, haben die für den Datenschutz 
erforderlichen technischen, organisatorischen und perso- 
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2. die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kenntnis dieser 
Daten erforderlich ist, 

3. den betroffenen Personenkreis, 

die Stellen, an die sie personenbezogene Daten re- 
gelmäßig übermitteln sowie 

5. die Art der zu übermittelnden Daten 

unverzüglich nach der ersten Einspeicherung in dem für 
ihren Bereich bestehenden Veröffentlichungsblatt für 
amtliche Bekanntmachungen bekannt. Auf Antrag sind 
dem Betroffenen die bisherigen Bekanntmachungen 
zugänglich zu machen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. für die Behörden für Verfassungsschutz, den Bundes- 
nachrichtendienst, den militärischen Abschirmdienst 
sowie andere Behörden des Bundesministers der Ver- 
teidigung, soweit die Sicherheit des Bundes berührt 
wird, das Bundeskriminalamt, die Behörden der 
Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie für Bundes- 
und Landesfinanzbehörden, soweit sie personenbezo- 
gene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung in Dateien speichern, 

2. für die personenbezogenen Daten, die deshalb nach 
$ 14 Abs. 2 Satz 2 gesperrt sind, weil sie auf Grund 
gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht nach 
$ 14 Abs. 3 Satz 1 gelöscht werden dürfen, 

3. für gesetzlich vorgeschriebene Register oder sonstige 
auf Grund von Rechts- oder veröffentlichten Verwal- 
tungsvorschriften zu führende Dateien, soweit die Art 
der in ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten, 
die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kenntnis dieser 
Daten erforderlich ist, der betroffene Personenkreis, 
die Stellen, an die personenbezogene Daten regelmä- 
Big übermittelt werden, sowie die Art der zu übermit- 
telnden Daten in Rechts- oder veröffentlichten Ver- 
waltungsvorschriften festgelegt sind. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts- 
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, für die in $ 7 Abs. 1 Satz I genannten Behörden 
und sonstigen Öffentlichen Stellen das Veröffentlichungs- 
blattsowie das Verfahren der Veröffentlichung zu bestim- 
men. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnungen für die in $ 7 Abs. 2 Satz 1 genann- 
ten Behörden und sonstigen Stellen das Veröffentli- 
chungsblatt sowie das Verfahren der Veröffentlichung zu 
bestimmen. 

$6 Technische und organisatorische Maßnahmen 
(1) Wer im Rahmen des $ 1 Abs. 2 oder im Auftrag der 
dort genannten Personen oder Stellen personenbezogene 
Daten verarbeitet, hat die technischen und organisatori- 
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die 
Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbeson-
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nellen Maßnahmen zu treffen und bei automatischer Da- 

tenverarbeitung insbesondere die in der Anlage aufgeführ- 

ten Anforderungen zu gewährleisten. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts- 

verordnung die in der Anlage genannten Anforderungen 

nach dem jeweiligen Stand der Technik und Organisation 

fortzuschreiben. 

8 16 Datenverarbeitung in Wettbewerbsunternehmen 

(1) Unbeschadet des $ 2 Abs. 1 Satz 2 gelten für öffent- 

lich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbewerb teilneh- 

men, 

1. wenn sie personenbezogene Daten als Hilfsmittel für 

die Erfüllung ihrer Geschäftszwecke oder Ziele verar- 

beiten, $$:22 bis 27 und $ 30 des Bundesdatenschutz- 

gesetzes oder, 

2. wennsie personenbezogene Daten für fremde Zwecke 

verarbeiten, nach Maßgabe des $ 31 Abs. 1 Satz 1 die 

88 32 bis 37 und $$ 39, 40 des Bundesdatenschutzge- 

setzes 

entsprechend. , 

(2) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord- 

nung die nach $8 30, 39 des Bundesdatenschutzgesetzes 

zuständige Aufsichtsbehörde. 

8 17 Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke 

(1) Hochschulen und andere öffentliche Einrichtungen 

mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher For- 

® 
2 

BDSG 

dere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anfor- 

derungen zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnah- 

men nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Ver- 

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts- 

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in der 

Anlage genannten Anforderungen nach dem jeweiligen 

Stand der Technik und Organisation fortzuschreiben. 

Stand der Technik und Organisation im Sinne dieses Ge- 

setzes ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfah- 

ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die prakti- 

sche Eignung einer Maßnahme zur Gewährleistung der 

Durchführung dieses Gesetzes gesichert erscheinen läßt. 

Bei der Bestimmung des Standes der Technik und Organi- 

sation sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein- 

richtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit 

Erfolg im Betrieb erprobt worden sind. 

822 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für natürli- 

che und juristische Personen, Gesellschaften und andere 

Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie 

geschützte personenbezogene Daten als Hilfsmittel für die 

Erfüllung ihrer Geschäftszwecke oder Ziele. verarbeiten. 

Sie gelten mit Ausnahme der $$ 28 bis 30 nach Maßgabe’ 

von Satz 1 auch für öffentlich-rechtliche Unternehmen, 

die am Wettbewerb teilnehmen, soweit sie die Vorausset- 

zungen von $ 7 Abs. 1 Satz 1 oder $ 7 Abs. 2SatzINr.1° 

erfüllen. 

8 31 Anwendungsbereich 

(1) Für natürliche und juristische Personen, Gesellschaf- 

ten und andere Personenvereinigungen des privaten 

Rechts sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die 

am Wettbewerb teilnehmen, soweit sie die Voraussetzun- 

gen von $ 7 Abs. 1 Satz 1 oder $ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

erfüllen, gelten 

1. die 88 32 bis 35, soweit diese Stellen .n geschäftsmäßig 

geschützte personenbezogene Daten zum Zweck der 

Übermittlung speichern und übermitteln; dabei ist es 

unerheblich, ob die Daten vor der Übermittlung ver- 

ändert werden, 

2. 8 36, soweit diese Stellen geschäftsmäßig geschützte 

personenbezogene Daten zum Zweck der Verände- 

rung speichern, sie derart verändern, daß diese Daten 

sich weder auf eine bestimmte Person beziehen noch - 

eine solche erkennen lassen (anonymisieren), und sie 

in dieser Form übermitteln, 

3. 8 37, soweit diese Stellen geschäftsmäßig geschützte 

personenbezogene Daten im Auftrag als Dienstlei- 

stungsunternehmen verarbeiten. 

Entsprechende Regelung fehlt.
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schung können für bestimmte Forschungsvorhaben per- 
sonenbezogene Daten speichern und verändern; hierfür 
können ihnen die in $ 2 Abs. 1 genannten Behörden und 
öffentlichen Stellen personenbezogene Daten übermitteln. 
Die Datenverarbeitung nach Satz 1 istnur zulässig, wenn 
die Betroffenen eingewilligt haben oder wenn ihre schutz- 
würdigen Belange wegen der Art der Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung 
nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Die nach Abs. 1 gespeicherten, veränderten und über- 
mittelten und die nach Abs. 2 übermittelten personenbe- 
zogenen Daten dürfen nur mit Einwilligung der Betroffe- 
nen weiter übermittelt werden. 

(3)8 7 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. $ 14 
gilt nicht. 

Dritter Abschnitt 
Vorschriften zur. Wahrung des Informationsgleich- 
gewichts 

$ 18 Informationsrechte des Landtags und der kommuna- 
len Vertretungsorgane 

(1) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, die 
Kommunalen Gebietsrechenzentren und die Landesbe- 
hörden, die Datenverarbeitungsanlagen betreiben, sind 
verpflichtet, dem Landtag, dem Präsidenten des Landtags 
und den Fraktionen des Landtags die von diesen im Rah- 
men ihrer Zuständigkeit verlangten Auskünfte aufgrund 
der gespeicherten Daten zu geben. \ 

(2) Die gleiche Auskunftspflicht obliegt der Hessischen 
Zentrale für Datenverarbeitung, dem zuständigen Kom- 
munalen Gebietsrechenzentrum sowie den Gemeinden, 
Gemeindeverbänden und ihren Vereinigungen, wenn sie 
Datenverarbeitungsanlagen betreiben, gegenüber den Ge- 
meindevertretungen, den Kreistagen und deren Fraktio- 
nen. Das Auskunftsverlangen der Fraktionen ist über den 
Gemeindevorstand bzw. den Kreisausschuß zu leiten. 

(3) Die Auskunft darf keine Daten einer bestimmten oder 
aus der Auskunft bestimmbaren Person enthalten. Sie ist 
abzulehnen, soweit sie die öffentliche Sicherheit oder Ord- 
nung gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde. 

$ 19 Untersuchungen durch den Dätenschutzbeauftrag- 
ten 

Der Landtag, der Präsident des Landtags, die Fraktionen 
des Landtags und die in $ 18 Abs. 2 genannten Vertre- 
tungsorgane können verlangen, daß der Datenschutzbe- 
auftragte untersucht, aus welchen Gründen Auskunftser- 
suchen nach $ 18 nicht oder nicht ausreichend beantwor- 
tet worden sind. 

BDSG 

Entsprechende Regelung fehlt. 

Entsprechende Regelung fehlt.
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Vierter Abschnitt 

Datenschutzbeauftragter 

8 20 Rechtsstellung 

(1) Der Landtag wählt für die Dauer seiner Wahlperiode 

auf Vorschlag der Landesregierung einen Datenschutzbe- 

auftragten. Der Datenschutzbeauftragte bleibt nach dem 

Ende der Wahlperiode bis zur Wahl seines Nachfolgersi im 

Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Landtagspräsident verpflichtet den Datenschutz- 

beauftragten vor dem Landtag, sein Amt gerecht zu ver- 

walten und die Verfassung des Landes Hessen und das 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland getreu- 

lich zu wahren. 

(3) Der Datenschutzbeauftragte steht nach Maß gabe die- 

. ses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhält- 

nis. 

(4) Der Datenschutzbeauftragte ist auch nach Beendi- 

gung seines Amtsverhältnisses verpflichtet, über die ihm . 

.bei seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Ange- 

legenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht 

für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsa- 

chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 

keiner Geheimhaltung bedürfen. 

$ 21 Unabhängigkeit 

(1) Der Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung sei- 

nes Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterwor- 

fen. 

(2) Er kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten. Der 

Landtag kann ihn seines Amtes entheben, wenn Tatsa- 

chen vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die 

Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. 

8 22 Aufgaben 

(1) Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhal- 

tung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den 

Datenschutz bei denin $ 2 Abs. 1 genannten Stellen sowie 

— soweit dies in Verträgen mit den genannten Behörden 

und Stellen vorgesehen ist — auch bei sonstigen Personen 

oder Personenvereinigungen. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte berät die Landesregie- 

rung und ihre Mitglieder sowie die übrigen in $ 2 Abs. 1 

genannten Stellen. Er unterrichtet die zuständige Auf- 

sichtsbehörde über festgestellte Verstöße und gibt Anre- 

gungen zur Verbesserung des Datenschutzes. 

(3) Der Datenschutzbeauftragte beobachtet die Auswir- 

kungen der automatisierten Datenverarbeitung auf die 

Arbeitsweise und die Entscheidungsbefugnisse der in $ 2 

Abs. 1 genannten Stellen dahingehend, ob sie das verfas- 

sungsmäßige Gefüge der Verfassungsorgane des Landes 

und der Organe der kommunalen Selbstverwaltung unter- 

einander und zueinander verändern. Er soll Maßnahmen . 

anregen, die ihm geeignet erscheinen, derartige Auswir- 

kungen zu verhindern. 

BDSG 

Die Einrichtung des Bundesbeauftragten für den Daten- 

schutz. ist nicht vergleichbar. _
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$ 23 Dateienregister 

(1) Der Datenschutzbeauftragte führt aufgrund der Mit- 
teilungen nach $ 14 Abs. 1ein Register der automatisch 
betriebenen Dateien. “ 
(2) Jeder kann in das Register Einsicht nehmen oder vom 
Datenschutzbeauftragten Auskunft darüber verlangen, 
gegenüber welcher Behörde oder öffentlichen Stelle er sein 
Recht nach 85 geltend machen müßte. Auskunft und 
Einsicht sind kostenfrei. 

8 24 Anrufung des Datenschutzbeauftragten 

Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, 
wenn er annimmt, bei der Verarbeitung seiner personen- 
"bezogenen Daten in seinen Rechten verletzt oder gefähr- 
det zu sein. Auf Verlangen sind seine Angaben vertraulich 
zu behandeln. 

$25 Auskunftsrecht des Datenschutzbeauftragten 
Die in $ 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufga- 
ben zu unterstützen. Ihm ist insbesondere 
1. Auskunft zu geben, 

2. Einsicht in Datenverarbeitungsprogramme und Pro- 
grammdokumentationen sowie 

3. Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren. 

8 26 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Der Datenschutzbeauftragte soll mit den für die Überwa- 
chung des Datenschutzes im öffentlichen und im nicht- 
öffentlichen Bereich zuständigen Behörden und Stellen 
des Landes, der anderen Länder und des Bundes Verbin- 
dung halten und darauf hinwirken, daß die Aufgabe des 
Datenschutzes nach einheitlichen Grundsätzen verwirk- 
licht wird. Er kann hierfür von den für die Überprüfung 
des Datenschutzes im nicht-öffentlichen Bereich zu- 
ständigen Behörden und öffentlichen Stellen dieihm erfor- 
derlich erscheinenden Auskünfte verlangen. 

$ 27 Jahresbericht 

(1) Bis zum 31. März Jeden Jahres legt der Datenschutzbe- 
auftragte dem Landtag und dem Ministerpräsidenten 
einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit vor. 
(2) Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme der 
Landesregierung zu dem Bericht herbeiund legt diese dem 
Landtag vor. 

(3) Zwischenberichte sind zulässig. Sie sind nach Abs. 2 
zu behandeln. 

$ 28 Vergütung, Personal- und Sachausstattung 
(1) Die Vergütung des Datenschutzbeauftragten wird 
durch Vertrag mit der Landesregierung geregelt. 
(2) Die Staatskanzlei stellt dem Datenschutzbeauftragten 
die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Perso- 
nal- und Sachausstattung zur Verfügung.



Hessischer Landtag - 8. Wahlperiode - Drucksache 8/3962 " 43 

  

“ Entwurf HDSG 

(3) Die dem Datenschutzbeauftragten zugewiesenen Be- 

diensteten unterstehen insoweit seinen Weisungen. 

(4) Für bestimmte Einzelfragen kann der Datenschutzbe- 

auftragte auch Dritte zur Mitarbeit heranziehen, hierfür 

werden 'besondere Mittel zur Verfügung gestellt. 

Fünfter Abschnitt 

Schlußvorschriften 

8 29 Straftaten 

(1) Wer unbefugt personenbezogene Daten 

1. speichert, 

2. verändert, 

3. übermittelt, 

4. abruft, 3 

5, sich aus Dateien, die in Behältnissen verschlossen 

“ sind, verschafft oder 

6. gesperrte Daten verwendet 

wird'mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld- 

strafe bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgeld oder in der Absicht, 

. sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen 

zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Abs. 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit die Tat 

nicht in anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

8 30 Übergangsvorschriften 

Für personenbezogene Daten, die beim Inkrafitreten des 

Gesetzes gespeichert sind, gilt die Verpflichtung nach$ 14 

Abs. 2 mit der Maßgabe, daß die Veröffentlichunng bin- 

nen eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes auszu- 

führen ist. 

8 31 Fortgeltende Vorschriften 

Besondere Vorschriften zum Datenschutz in anderen Ge- 

setzen des Landes gehen den Vorschriften dieses Gesetzes 

vor. 

$ 32 Aufhebung bisherigen Rechts, 

Das Datenschutzgesetz vom 7. Oktober 1970 (GVBl. IS. 

625), geändert durch das Gesetz vom 4. September 1974 

(GVBl. IS. 36 D; wird aufgehoben. 

8 33 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz ‘tritt einen Monat nach Verkündung in 

Kraft. Abweichend davon treten $ 11 Abs. 4,$ 14, 815 

Abs. 2,$ 23 und $ 30 am Tage nach der Verkündung des 

Gesetzes in Kraft. 

BDSG 

‚941 Straftaten 

(1) Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personen- 

bezogene Daten, die nicht offenkundig sind, 

j. übermittelt oder verändert oder 

2. abruft oder sich aus in Behältnissen verschlossenen 

Dateien verschafft, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld- 

strafe bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgeld oder in der Absicht, 

sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen 

zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

’ 

8 47 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft. Abwei- 

chend davon treten in Kraft: 

1. $ 12 Abs. 3, $ 13 Abs. 4, $$ 16 und 19 Abs. 4 Satz 8 

am Tage nach der Verkündung des Gesetzes, 

88 17, 18, 28 und 38 am 1. Juli 1977, 

3. 8 6 und die Anlage zu $ 6 Abs. 1 Satz 1am1.Januar 

1979.
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Anlage zu$ 15E 

Werden personenbezogene Daten automatisch verarbei- 
tet, sind zur Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schüt- 
zenden personenbezogenen Daten geeignet sind, 
1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungs- 

anlagen, mit denen personenbezogene Daten ver- 
arbeitet werden, zu verwehren (Zugangskontrol- 
le), 

2. Personen, die bei der Verarbeitung personenbezo- 
gener Daten tätig sind, daran zu hindern, daß sie 
Datenträger unbefugt entfernen (Abgangskon- 
trolle), 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die 
unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Lö- 
schung gespeicherter personenbezogener Daten 
zu verhindern (Speicherkontrolle), " 

4. die Benutzung von Datenverarbeitungssystemen, 
aus denen oder in die personenbezogene Daten 
durch selbsttätige Einrichtungen übermittelt wer- 
den, durch unbefugte Personen zu verhindern (Be- 
nutzungskontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines 
Datenverarbeitungssystems Berechtigten durch 
selbsttätige Einrichtungen ausschließlich auf die 

ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden perso- 
nenbezogenen Daten zugreifen können (Zugriffs- 
kontrolle), 

6 zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt 
werden kann, an welche Stellen personenbezogene 
Daten durch selbsttätige Einrichtungen übermit- 
telt werden können (Übermittlungskontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und 
festgestellt werden kann, welche personenbezoge- 
nen Daten zu welcher Zeit von wem in Datenver- 
arbeitungssysteme eingegeben worden sind (Ein- 
gabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, 
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre- 
chend den Weisungen des Auftraggebers verarbei- 
tet werden können (Auftragskontrolle), 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übermittlung perso- 
nenbezogener Daten sowie beim Transport ent- 
sprechender Datenträger diese nicht unbefugt ge- 
lesen, verändert oder gelöscht werden können 
(Transportkontrolle), 

10. _ die innerbehördliche oder innerbetriebliche Orga- 
nisation so zu gestalten, daß sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird 
(Organisationskontrolle). 

BDSG 

Anlage zu $6 Abs. 1S. 1 

gleichlautend
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(1, IL, II, IV, V und VI bezeichnen den Ersten, Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften bzw.' Sechsten Tätigkeitsbericht, die 

arabischen Ziffern die Abschnitte der Berichte; 1. Z bezeichnet den Zwischenbericht vom 6. 2. 1976; s. bedeutet: siehe; s. a. 
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und Analysesystem 

HEPOLIS III 

- IV 

V 

„Hessen’80 — Datenverarbeitung“ I 

Hessische Landesregierung 
s.— Landesregierung 

Hessischer Datenschutzbeauftragter 

s.— Datenschutzbeauftragter, Hess. 

Hessischer Datenverarbeitungsverbund 

s.— Datenverarbeitungsverbund, Hess. 

Hessischer Kultusminister “ V 

Hessischer Minister desInnern V: 

Hessischer Minister der Finanzen V 

Hessischer Rundfunk ‚MV 

Hessischer Städte- II 
und Gemeindebund 

Hessisches 

— Beamtengesetz (HBG $75) u 

—Meldegesetz VI 
— Planungsinformations-und I 

Analysesystem (Land) I 
' I 

I 
IV 
IV 

— Planungsinformations-und 
Analysesystem (Kommunal) u 

IV 

Hessische Zentrale für I 

Datenverarbeitung I 

" I 
I 

I 
I 
I 

I 

2.1.7 
2.2.2 
2.4.1 

1.3 
4.3.1 

4.1.5.1 
4.5.2 
4.7 

1.2.2 

4.6 

4.3 

454 
2.4.2 

4.1.1.3d 

4.1.1.1 
4.3 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.3 
4.2.4 
5.1.2 
5.2 

2A 
5.2 

3.1 
3.2 
4.1.1.3 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.1
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noch: Hessische Zentrale 

für Datenverarbeitung 

Hochschulstatistikgesetz 

Hochschulen 

s.— Universitäten 

Holland 

s.— Niederlande 

Identifizierungsmerkmale 

getrennte Aufbewahrung der— 

immaterielleSchäden 

Individualdaten 

Statistik ohne — 

Individualinformation 

Schutz vor Mißbrauch der — 

Information(s-) 
empfindliche — 

-netz 

-qualität 

-struktur 

unbestätigte— 

Informationsbankensystem 

—desBundes 

Informationsbedürfnis 

Informationsfluß 

IH 
II 
IV 
V 
V 

I 
V 

<
e
t
u
r
m
H
s
r
n
 

ri
 

Tu
nd

 
un

 B
E 

| 

IV 
IV 
IV 

II 

4.1.1.2 Informationsgespräche 

4.1.4 
4.2 Informationsgleichgewicht 

4.1 
42. 

4.1.12 
4.6 

1.2.3 

4.11 

4.1.1.1 Informationsmißbrauch 
4.1.1.2 

4.1.1.3b 

5.1 - Informationsrechte 

4.6c parlamentarische — 
5.2 
1.5.1b 

2.5.2 

3.1 

4.7 Informationsstruktur 
4.7.7 Eingriffein die— 
5.3 

4.1.4 Informationssystem 

1.2.1 

1.4 allgemeines— 
Einwohner- 

5.2 Gesundheits- 

4.1.2 integriertes— 
2.4.3 
1.3 
4.1.1.3 parlamentarisches— 
4.1.2 
4.1.3 
1.2.3 
1.2.3 Personal- 

2.4.3 polizeiliches— 
1.2.2 

1.2.3 
4.1.1.1 

1.2.3 
1.5.2 s.2.> HEPOLIS, INPOL 

— bei Verfassungsschutz 
1.2.1 

IV 

II 
II 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

1Z 
VI 

IE 

U 
II 
IV 

1.2 

uU 

1.2.2 
2.4.2 
1,3 
4.2 
1.5.2 
2.2.1 
2.2.3 

5.1.3 
5.1.5 
5.1.6 
1.6 

5.1 
1.bis7. 
2.11.2 

1.2.3 
1.2.2 

4.2.3 
4.2.3 
4.2.1 

5.1 
1.bis7. 

2.4.1 

1.2.3 
2.2.3 
2.9 
1.2.3 
1.2.3 
4.1.3 
4.1.1.3 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
4.2.1 
4.2.1 
4.2.2 

4.1.2 
4.1.1.3c 
4.1.1.3c 
4.1.5 
1.5.2 
4.5 
4.5.2 
4.7 

2.2.3 
4,5
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Informationsverbund 

Informationsweitergabe 

dysfunktionale— 

Infrastruktureinrichtungen 

Planungsdateifür — 

Initiativbereich 

Inkompatibilität 

' — beiÜbertragung der 

m 

Datenschutzkontrolle auf Bundesminister 

Innenausschuß 

s.— Bundestag, Innenausschuß 

INPOL 

Integration 

Internationales Zusammenwirken 

s.a.> Europäische Gemeinschaft, 

Europarat, OECD 

Intimsphäre 

Schutz der — 

IPEKS 

Johanniter-Unfallhilfe, 

Jugendgesundheitskarte 

Juristische Personen 

s.a.> Personengruppen 

Kalifornien 

s.— Berkeley ' 

s.2..> USA 

II 

IV 

II 

II 
IH 
IV 

vi 
vi 
VI 
VI 
v1 

u
 

III 

II 

IH 

HI 
IV 

vI 

4.1.1.3 

4.1.22 

4.2.4 

5. 

6., Anlage 

14.2 
2.4.7 

4.1.5.1 
4.5 

1.2.2 
1.3 

2.3 
2.3 
2.3 
1.3.4 
3.2 
3.2.1 
3.2.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

1.2.3 

4.1.1.3c 

4.12 

5.4 

4.1 

2.2.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 
4.7.2 

5.3 

3.2.5 

Kamlah,R. 

Kanada 

Katastrophenpläne 

Kernbereich 

s.> Initiativbereich 

Kindergarten 

Kirchen 

s.a.— Religionsgesellschaften 

— und Datenschutz 

Kirchensteuergesetz, hessisches 

Kommission derEG 

s.> Europäische Gemeinschaft 

Kommunale 

— Spitzenverbände 

— Vertretungsorgane 

Kommunales Gebietsrechenzentrum 

(KGRZ) 

Kommunen 

II 
IH: 

VI 

1 

VI 

IV 
vI 
vi 

1 
1 
u 
I 
II 

vI 
vI 

u 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

1.2.3 

2.3.2 
232. 
2.3.2 
3.2.6 

4.3.1 

4.3 

4.1.1.3f 
4.1.2, 
4.4 
3.2.1 
3.2.3 

4.1.1.1b 
4.1.1.3£ 
4.1.2.1 
1.3 
4.1.6 
3.1 
3.2.1 
3.2.3 

4.1.1.3f 

4.2.2 
4.5.3 
1.3.1 

3.1 
3.2 
4.1.1.3 
4.1.2 
4.2.2: 
4.3.1 
1.5.6 
4.2 
4.2 
4.5.3 

2.2.3 
3.1 
4.2.3 
4.3 
4.4
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noch: Kommunen 

Einfluß derEDV auf Verhältnis 
der—zumLand 

Erhöhung der Verwaltungskraftder— 

Kontextbezogenheit 

Kontrolle 

demokratische — 

externe — 

s.a.—Datenschutzbeauftragter 

—Datenschutzkommission 

Kontrollinstanz 

Kontrollverfahren 

Weiterentwicklungen von — 

Kooperationsausschuß ADV 
Bund/Länder/Gemeinden 

Koordinierungsausschuß 

IV 
V 
V 
V 
V 

1.Z 
VI 
v1 

I 
IV 

I 

VI 

u 
2 
II 
III 
III 
II 
II 
II 
IV 

u 
IV 
IV 
IV 

VI 
vi 
vI 

VI 

VI 
vl 
VI 
vI 
vI 

IU 

II 
II 

— des hess. Datenverarbeitungsverbundes II 

Hess. Statistischer — 

Kostenfreiheit 

III 
U 

I 

5.1.4 
2.2 
4.5.2.2 
4.5.3 
4.5.4 
2. 
3.2.5 
4.3 
4.2.2 
5. 
4.2.2 

3.2.4.2 

2.4.3 
1.4 
1.5.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.4 
4.2.1 
4.3.5 
1.5.2 
3.2 
4.4 
11 
2.1 
2.2.1 
2.2.3 
1.3 
3.2.1 
3.2.2 
3.3.1 
3.2.5 
3.3.1 

3.2.1, 
3.2.2 
3.2.5 
3.2.7 
3.3.1 

4.3.3 

1.2 
2.5 

4.1.1.3a 

4.3.1 
4.1.1.3b 

4.2.2 

Kraftfahrt-Bundesamt V 4.5.2.2 

V 4,5,5 

VI 43 

Krankenhausgesetz II 4.1.2.3 
II 1.5.3 
II 4.1.1.1 
IV 15.2 

Krankenhauswesen III 2.4 

DI 4.1.1.1 

v42 

VI 3.2.4.2 

VI 3,2,8 

Krankentransport II 4.1.1.2 

Krankenversicherung I 4.1.1.2 
V451 

VI 4.3 
s.2.—> Ortskrankenkassen, allgemeine(AOK) 

Kreditinformation , v32 

Kriminalpolizei uIıi 

Informationssystemder— II 2.4.3 

IH 4.1.5.1 
IV 15.2 
IV 2.2.3 
IV 45 
IV 45.1 
IV 45.2 
V 3.2 
V47 

VI 3.2,7 
VI 3.2.8 

s.2..—HEPOLIS 
— Zusammenarbeitmit privaten 

Unternehmen U 4.1.1.3d 

Landesamt für Verfassungsschutz I 4.1.1.3e 

u 4121 
II 4.1.5.1 
IV 4.5 

Landeskriminalamt I 1.2.3 

I 4.1.1.3c 
II 4.1.1.3c 
II 4.1.1.3d 
I 4121 
IV 451 
IV 4.5.2 
vV4a7 

Landesregierung Ill 

1.2.2 
1131 

e
i
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noch: Landesregierung 

Landesverwaltung 

Ausführung der Bundesgesetze 

durch die— 

Kontrolleder-durchHDSG 

Landtag 
ArbeitsgruppeEDV des— 

Informationsrechtdes— 

Ausschuß des—-für EDV 

Präsident des— 

WahldesHDSB durch den _ 

Legislative 

Lehrer-Individualdatei 

Lehrstuhl 

s.a.—Forschung 

Leistungssport 

Leitsätze 

H
u
a
<
<
a
 

IH 
II 

DI 

IV 

1 
III 
IU 
IV 
IV 

1.Z 
u 

1.Z 

IT 

II 

IH 

DI 

s.—>Datenverarbeitungsleitsätze 

Löschung von Daten 

I 
u 
II 
IV 
IV 
IV 

<
<
<
<
 

% 

4.1.5.1 noch: Löschung von Daten 

4.2.1 

4.1 

4.1 

4.5.2.1 

1.2.2 Löschungsfrist 

4.1.1.3 

4.1.1.2 
2. 
2.2bis2.9 
4.1.1.2 
4.2.3 
1.5.1 
4.2.2 

4.2 Machtbalance zwischen Parlamentund 

ll Regierung - 

13.1 Malteser Hilfsdienst 
4.2.3 

4.2.1 Maschinenkapazität 

4.2.2 

51 . Massachusetts ' 

5.1.1 s.2.>USA 

1.bis7. . 

5.1 Massenmedien 

4.2 . 

1.4 medizinische Daten 
1.1 

1.2.2 
4.2.2 

4.1.2 
4.4 

1.5.7 

medizinische Datenbanken 

4.1.1.3 

5,8 Meldewesen 
4.1.1.3c s.—Einwohnerwesen 

4.1.1.3e 

4.17. Mikrozensus 

1.5.1 s.a.— Bundesverfassungsgericht 

4.3 Mißbrauch von Informationen 

4.72 

2.2.1.2 

24° 

2.7 

2.9 Müller, Paul). 

VI 

VI 
vi 
VI 

II 
IV 
IV 
IV 
IV 

VI 
VI 

IM 

DI 

II 

VI 

u 

u 

DI 

IH 

vI 
VI 

vI 

VvI 

IH 
IV 
VI 
vI 
vI 
vI 

IU 

u 
IV 
V 
V 

Hd 

4.6€ 

4.7 - 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.5. 

4.1.7 
1.5.1 
4.3 
4.7.2 
AnlageT, Ziff. 9 
4.3. 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.5 

1.4 

1.bis7. 

4.1.1.2 

3. 

2.3.1.1 
3.2 

2.4.2 

4.1.2.1 
4.1.2.3 
4.1.1 
5.5 
4.2 
3.2.1 
3.2.4.2 
3.2.6 
4.3 

4.1.1.3 
4.1.2 
3.2.4.2 
3.2.7 
3.2.8 
4.3 

4.1.3 

4.1.1.1c 

1.4 

11 

42 

4.1.2.2
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Nachrichtendienste 

Informationssystemeder—(NADIS) 

Neuseeland 

New South Wales 

Niederlande 

Niedersachsen, Datenschutzin— 

Nordrhein-Westfalen, Datenschutz in— 

Normfindung 

Novellierung 

s.— Datenschutzgesetz, Hess., 

Anpassung des— 

OECD 

Öffentliche Verwaltung 

s.— Verwaltung, öffentliche 

Ohio 

Österreich 

On-Line-Betrieb . 

Opposition 

Operatives Handeln 

Ortskrankenkassen, Allgemeine (AOK) 

s.a.>Krankenversicherung 

—Sozialversicherung 

II 
u 
I 

III 
IV 
IV 

II 
vI 

VI 

VI 

II 
e
e
 

Il 
IM 

II 
UI 

IV 
IV 

IH 
IV 
VI 

VI 

II 

VI 

1.1 

2.4.3 

4.1.1.3e 

4.1.5.2 

2.2.3 

4.4 

2.3.9 
3.2.7 

3.2.8 

3.2.3 

2.1.4 
2.1.4 

2.1.6 
2.2.2 
2.41 
2.4.2 
1.3 
2.1.6 

1.5.7 

1.5 
2.2.3 

2.5 
2.2.1 
3.3.3 

3.2.5. 

2.3.7 
3.2 

4.2 

2.1 

4.5.1 
4.3 

Parlamente 

Auskunftsersuchen der — 

Herausforderung der— durch 

EinsatzderEDV 

Informationsrechteder — 

— und Informationssysteme 

—undRegierung 

— und statistische Veröffentlichungen 

Personalakten 

Personalwesen 

Personaldatenbanken 

» 

Personalstrukturdatei _ 

Personalinformationssystem 

Personalrat 

Personenbezogene Daten 

I 
II 

I 

I 
IU 
V 
V 

1.2 
I 

U 
I 

IV 
1.2 
II 

u 
II 
V 

u 
V 

vI 
VI 

II 
WV 
V 
V 

II 

< 
<
H
 

J
a
n
 

Lu
 | 

I 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

<
<
<
<
+
3
 

14.1 
42.1 
42.1 

2.4.1 
42.1 
1.6 
5.1 
1.bis7. 

5.9 
4.2.4 
4.2.1 
4.1 
3,.bis6. 
4.2.3 

2.4 
1.2.1 
4.4 

3.1 
4.4 
3.2.3 
3.2.7 

4.1.2 
1.4 
11 
4.4 

4.1.2 
4.4 

4.1.3 
4.4 

4.4 

1.2.3 
3.1 
411 
4.1.2 
3.1 
1.4 
1.5.3 
1.6 
1.7 
2.2.2 
2.2.3 
3.1 
4.5 
4.7 
4,7.7 

2.2.1.1 
2.5 
2.6
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noch: Personenbezogene Daten V 

V 

Erhebung— I 

Ermittlung — II 

—inder Landesverwaltung I 

— in der Bundesgesetzgebung I 

Umgang mit— I 

Weitergabe — " II 

s.a.— Datenweitergabe 

Personengruppen V 

s.a.> Juristische Personen 

Personenkennzeichen I 
II 

VI 

VI 

Personenstandswesen IV 

Persönlichkeitsprofil u 

I 

Persönlichkeitsrecht I 
II 

II 

II 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

| 

<
<
<
<
<
 

4.5 noch: Persönlichkeitsrecht 

4.5.2 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.5 
3.2.6 
4.3 
4.1.1.1 
4.1.1.2 Eingriffe indas—in.der 
1.5.2 Bundesgesetzgebung 

4.1.1.3 Gefährdungdes— 

4.1.1.2 
4.1.1 Schutz des— 

4.1.1 
1.3 
1.5.1 
1.5.5 
1.5.6 
4.1 
1.5.6 

5.2 
3.1 

Persönlichkeitsschutz 

5.3 

Planerisches Handeln 
2.2.1 

4.1 
32.41  Planuns(s) 
3.2.5 -bürokratie 

— und Entscheidungshilfe 

4.7.8 
4.5.2.1 
4.5.2.2 
4.3 

integrierte — 

kommunale — 

Planungsinformation 

1.3.2 politische — 
4.1.1.1c 

123 Polizei-Informationssystem 

1.5 
4.1 
5.5 
1.4 
1.5.1 
1.5.3 
2.2.3 
4.6 
4.7 
4.7.5 
478 Podlech, A. 

2.6 . 

4,5 -  Präventives Wirkendes HDSB 

4.5.2.2 

4.6 

vI 
vI 
VI 
VI 
VI 
VI 

1 
v1 

1 
1 

II 
IV 
VI 
VI 
vi 

un
! 

IV 

IV 
U 

I 

II 
IV 
IV 
IV 
IV 

vI 

VI 

VI 

I 
III 

5.7. 
5.8 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.4.1 
3.2.5 
3.3.2 
3.3.3 ° 
4.1.12, - 

4.1.1.1c 

3.2.4.1 
4.1 
4.1.11 
4.1 
4.1.1.1c 
4.1 
1.5.1 
3.2.1 
3.2.3- 
3.2.5 

14 
2.4.1 
2.4.2 

1.2.1 

4.2.1 

"4.2.1 
5.1.3 

.4.2.1 
5.1.3 
4.2.4 

4.2.4 

4.1.5.1 
1.5.2 
2.2.3 
4.5 
4.5.2 
1.1 
4.7 
12 
3.2.7 
3.2.8 

4.1.1.1 
2.2.1 

1.4.2 
41 
1.1
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Praxis noch: Protokollierung. aut. II 2.4.5 
Wissenschaftund— II 1.5.7 II 4.3.1 

IV 15 II 4.3.3 
v5 “ IV 15.1 

s.a.— Forschung 
IV 3,2 

. 
V 32 

Presse V 451 
vV452 Prüf-und Analyseprogramme III 4.3.3 
V 45.2.1 
V 4.5.2.2 : 

Rationalisierung der Verwaltung I 122 
Pressefreiheit VI 242 

' Rechnungshoffür das Land Hessen I 4.3.1 
Private Unternehmen I 1.3.2 

I 4.1.3 Registrierung 

II 1.5.1 s.—> Genehmigungsbehörde 
IV 2.2.3 

Hilfe durch— bei Verwaltungsaufgaben I 4.1.2.3d Religionsgesellschaften 
I 4.1.1.3d öffentlich-rechtliche— I 221 
I 4.1.3.1 I 4.1.1.3g 
I 4.1.3.2 » v31 

Zusammenarbeit mit— 1 52 s.2.>Kirchen 
IH 5.1 

Rentenauskunftsverfahren I 4.1.1.3g 
Privatrecht 
Regelung im Bereichdes— I 13.2 Rentenversicherung I 4.1.1.2 

s.a.>Sozialversicherung 
Privatsphäre (Privacy) I 121 

I 1.2.3 Rheinland-Pfalz, Datenschutz in— I 2.1.3 
I 131 I 2.4.2 

DI 4.1 U 2.1.3 
IV 16 IE 1.3 
IV 22.1 II 2.1.3 
IV 4.7.7 V26 
VI 3.2.5 Einwohnerinformationssystemin— I 1.2.3 
VI 3.2.7 
VI 3.2.8 Rotes Kreuz III 4.1.1.2 

Beschränkung der Datenschutz- I 24.2 
vorschriften aufden Schutz der — Rückidentifizierung IV 17 
Eindringen in die— I 4.1.1.2 . V 46c 

I 4.1.1.3c v538 
Schutz der— im Verhältnis zur Kirche I 4.1.1.3£ 

II 4.1.6 Rundfunkfreiheit VI 242 
V31 

Interpretation der— UI 4:12.22 

Saarland, Datenschutzim— I 2.1.8 Programme für Datenschutz I 131 
II 4.3.1 Sachbezogene Daten V2211 

Programm-Manipulation II 4.3.1 Schadensersatz v 3.2 
: . III 4.3.3 VI 2.5.2 

VI 3.2.5 Protokollüber Datenabruf I 2.2.1 VI 3.2,6 
II 4.1.3a . 

Schleppnetz-Technik IV 45.1 
Protokollierung 

automatische — I 2.4.3 Schleswig-Holstein, Datenschutzin— I 211 
I 24.4 U 21.1
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Schülerdatei 

Schulsportärztlicher Untersuchungsbogen 

Schutzmaßnahmen 

Schweden 

Schweigegebot 

Aufhebung des— 

Schweigepflicht, allgemein 

ärztliche — 

Schweiz . 

Seidel, U. 

Selbstkontrolle 

Selbstbestimmungsrecht 

. SensitiveDaten 

s.— Daten, empfindliche 

Service-Unternehmen 

Sicherheitsbestimmungen 

Simitis, Sp. 

Sozialarbeiterin 

In 
IV 
vI 

II 
IV 
IV 
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